
Botschaft 
Vorlage des Regierungsrats vom 19. März 2025

Jahresbericht mit Jahresrechnung 2024



st

REGIERUNGSRAT

19. März 2025

BOTSCHAFT AN DEN GROSSEN RAT 25.89

Jahresbericht mit Jahresrechnung 2024

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   1AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   1 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



2 von 149

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2024 und stellen Ihnen

Antrag

1.

Im Aufgabenbereich 410 'Finanzen' wird in der finanziellen Steuergrösse 'Leistungsunabhängiger
Aufwand und Ertrag' eine Einlage von 143,8 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve beschlos-
sen.

2.

Der Jahresbericht mit Jahresrechnung 2024 der 42 Aufgabenbereiche wird genehmigt.

3.

Den beantragten Abschreibungen und Aufrechterhaltungen von Motionen und Postulaten sowie den
beantragten Fristverlängerungen wird zugestimmt.

Regierungsrat Aargau
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Mit dem Klimawandel verändert sich der gesamte Wasserhaushalt im Kanton. Der Regierungsrat will
deshalb mit einer ganzheitlichen Wasserstrategie den sorgsamen Umgang mit der Ressource Was-
ser sicherstellen, sodass Wasser auch in Zukunft ausreichend und in hoher Qualität zur Verfügung
steht. Im Jahr 2024 wurden sieben Handlungsfelder für die Strategie festgelegt und verschiedene
Anspruchsgruppen wie Gemeinden und Verbände erstmals einbezogen. Die Annahme des indirek-
ten Gegenvorschlags zur kantonalen "Gewässer-Initiative" im September 2024 durch den Grossen
Rat unterstützt die Ziele der Wasserstrategie mit der Wiedervernässung von Flächen im Umfang von
1'000 Hektaren in mehreren Zwischenschritten bis zum Jahr 2060.

Zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort gehören zeitgemässe öffentliche Dienstleistun-
gen und eine leistungsfähige Verwaltung. Das Programm "SmartAargau" hat in den acht Jahren sei-
ner Laufzeit bis Ende 2024 einen bedeutenden Beitrag zur digitalen Transformation der Kantonsver-
waltung geleistet. Der Regierungsrat hat mit den im Aufgaben- und Finanzplan zentral eingestellten
Mitteln insgesamt 180 Digitalisierungs- und Modernisierungsvorhaben unterstützt. Das Programm
wird 2025 in die neue Fachstelle "Digitale Transformation" überführt. Die neue Fachstelle ist zustän-
dig für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Bund im Bereich der digitalen Transforma-
tion und treibt die departementsübergreifenden Themen voran. Auf interdepartementaler Ebene steu-
ert die neue Konferenz für die Digitale Transformation (KDT) die digitale Transformation in der
kantonalen Verwaltung.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 ersuchen Personen
aus der Ukraine um Schutz in Europa. Der Bundesrat hat in Abstimmung mit der Europäischen
Union beschlossen, den Schutzstatus S bis zum 4. März 2026 zu verlängern. Mit der Verlängerung
des Schutzstatus hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) neue Vorgaben zur kantonalen Um-
setzung des Programms "Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S (Programm
S)" definiert. Der Kanton Aargau hat die Zielvorgabe des Bundes von 40 % Erwerbstätigenquote bei
Schutzsuchenden per Ende 2024 mit 39,1 % nahezu erreicht. Ende 2024 lebten 5'564 Schutzsu-
chende aus der Ukraine im Kanton Aargau. Sie sind in kantonalen Unterkünften, in Gemeindeunter-
künften und bei Privaten untergebracht. Auch im regulären Asylbereich waren die Zuweisungen 2024
weiterhin hoch. Um die vom Bund zugeteilten Personen unterbringen zu können, wurden im Jahr
2024 rund 1'000 zusätzliche Unterbringungsplätze in einer bestehenden und in vier neuen kantona-
len Unterkünften sowie in vier unterirdischen Notunterkünften geschaffen.

Jahresrechnung

Der provisorische Rechnungsabschluss weist einen Überschuss von 143,8 Millionen Franken aus.
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat mit der vorliegenden Botschaft, diesen Überschuss in
die Ausgleichsreserve einzulegen. Der Bestand der Ausgleichsreserve erhöht sich unter Berücksich-
tigung dieser Einlage per Ende 2024 auf 1'101 Millionen Franken. Diese Einlage sichert den finanzi-
ellen Handlungsspielraum des Kantons nachhaltig. Mit Blick auf die im Raum stehende politische
Forderung nach substanzieller Senkung des Steuerfusses und die absehbaren Mehrbelastungen
durch das Entlastungspaket des Bundes erlaubt eine weitere Äufnung der Ausgleichsreserve, die
proaktive Weiterentwicklung des Kantons fortzuführen.
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Abbildung 1: Abweichungen gegenüber dem beschlossenen Budget (Herleitung Überschuss)

Die Herleitung des Überschusses ausgehend vom beschlossenen Budget zeigt, dass diverse Ver-
besserungen zum Überschuss in der Jahresrechnung 2024 beitragen. Einerseits resultieren mehrere
Budgetunterschreitungen, wobei diese breit gefächert sind. Das gesamthafte Ausmass der Budget-
unterschreitungen liegt mit 131 Millionen Franken aber deutlich unter demjenigen des Jahresergeb-
nisses 2023 (237 Millionen Franken). Andererseits können vor allem im Bereich der Steuern der ju-
ristischen Personen noch einmal substanzielle Mehrerträge verzeichnet werden. Es hat sich bereits
im August 2024 abgezeichnet, dass keine Entnahme aus der Ausgleichsreserve notwendig sein wird.

Im Aufgabenbereich 535 'Gesundheit' ist der Aufwand für die Spitalfinanzierung um gesamthaft 27,9
Millionen Franken höher ausgefallen als budgetiert. Der Mehraufwand entsteht insbesondere auf-
grund höherer Fallzahlen und gestiegener Tarife im Bereich Akutsomatik. In den Bereichen Psychiat-
rie und Rehabilitation lag der Aufwand jedoch unter den Erwartungen. Weiter sind in der Jahresrech-
nung 2024 hohe Rückerstattungen von ausbezahlten Prämienverbilligungen aus dem 2024
eingeführten automatisierten Nachkontrollverfahren erfolgt. Insgesamt wurden 22,3 Millionen Fran-
ken an den Kanton rückerstattet. Die vom Kanton ausbezahlten Prämienverbilligungen waren im Be-
richtsjahr gesamthaft höher als budgetiert, konnten aber durch höhere Bundesbeiträge ausgeglichen
werden.

Weitere wesentliche Unterschreitungen erfolgten in den Aufgabenbereichen 635 'Verkehrsangebot'
(15,9 Millionen Franken), da die Beiträge an die Transportunternehmen für das Angebot im öffentli-
chen Verkehr geringer ausfallen als budgetiert, und 515 'Betreuung Asylsuchende' (12,7 Millionen
Franken), in dem insbesondere Mehrerträge vom Bund zu verzeichnen sind.

Neben den erwähnten Sachverhalten resultieren in der Summe über alle Aufgabenbereiche weitere
Budgetunterschreitungen von 74,2 Millionen Franken. Insgesamt sind die Budgetunterschreitungen
gegenüber dem Vorjahr einiges geringer und die Budgetgenauigkeit konnte erhöht werden.

Ertragsseitig fallen deutlich höhere Steuererträge an, als ursprünglich erwartet werden konnte. Der
Steuerabschluss 2024 (Kantonssteuern und Anteile Bundessteuern) fällt um 235,2 Millionen Franken
höher aus als budgetiert (+8,5 %). Die aussergewöhnlich hohen Mehrerträge fallen vor allem im Be-
reich der Kantonssteuern der juristischen Personen an (112,2 Millionen Franken beziehungsweise
+34,5 %), wobei einzelne Unternehmen das Ergebnis massgeblich positiv beeinflusst haben. Ohne
diesen aussergewöhnlich hohen Mehrertrag einzelner Unternehmen läge das Rechnungsergebnis
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2024 des Kantons bei einem Überschuss von rund 33 Millionen Franken. Mit einer Wiederholung die-
ses Sonderertrags ist aber nicht zu rechnen.

Die Ausschüttung der Aargauischen Kantonalbank (AKB) fällt infolge ihres sehr guten Jahresergeb-
nisses um 23,0 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Zudem konnte im Berichtsjahr das beste-
hende Guthaben der Spezialfinanzierung Sonderlasten von 11,7 Millionen Franken in die ordentliche
Rechnung überführt werden. Im Aufgabenbereich 615 'Energie' wird ein nicht geplanter Ertrag von
11,8 Millionen Franken aus der Heimfallverzichtsentschädigung des Kraftwerks Beznau vereinnahmt.

Mit der Einlage des Überschusses in die Ausgleichsreserve präsentiert sich das Ergebnis der Finan-
zierungsrechnung ausgeglichen. Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 20,4 Millio-
nen Franken aus; die Nettoinvestitionen liegen bei 214,5 Millionen Franken. Das Globalbudget inklu-
sive dem Personalaufwand wurde um 78,4 Millionen Franken (-2,4 %) unterschritten. Von den
geplanten Investitionen konnten 65,6 Millionen Franken – hauptsächlich aufgrund der üblichen Ver-
zögerungen – (noch) nicht realisiert werden.

Mit dem Rechnungsabschluss 2024 verbessert sich die finanzielle Stabilität des kantonalen Finanz-
haushalts nochmals. Die dem Grossen Rat beantragte Einlage des Überschusses in die Ausgleichs-
reserve sichert den finanziellen Handlungsspielraum für die kommenden Jahre. Die im Aufgaben-
und Finanzplan (AFP) 2025–2028 eingeplanten Defizite können über Entnahmen aus der Aus-
gleichsreserve gedeckt werden und es besteht genügend Handlungsspielraum, um die wichtigen
strategischen Vorhaben weiter voranzutreiben und weiterhin zu investieren. Im Hinblick auf den
AFP 2026–2029 soll mit der weiteren Einlage in die Ausgleichsreserve zudem der erforderliche
Handlungsspielraum geschaffen werden, um diverse politische Ansprüche auf Attraktivitätssteige-
rung des Kantons Aargau finanzieren zu können.
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Jahresrechnung 2024 im Überblick1

Ergebnis Finanzierungsrechnung

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich

* Abschreibungen auf Sachanlagen Verwaltungsvermögen sowie Direktabschreibungen gemäss §§ 3 bis 5 DAF

** Abschreibungen auf Grossvorhaben Immobilien ab 50 Millionen Franken

1 In den Tabellen sowie in der Bilanz zum Jahresergebnis 2024 ist die vom Regierungsrat beantragte Einlage in die Ausgleichsreserve in Höhe
von 143,8 Millionen Franken berücksichtigt.

JB 2023 B 2024 B 2024 JB 2024
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Globalbudget 2’968.6 3’250.5 3’251.8 3’173.4 204.8 6.9 -78.4 -2.4

    Aufwand 4’464.4 4’747.2 4’751.3 4’757.9 293.5 6.6 6.5 0.1

    Ertrag -1’495.7 -1’496.7 -1’499.5 -1’584.4 -88.7 5.9 -84.9 5.7

LUAE -2’961.7 -3’279.2 -3’279.2 -3’193.8 -232.1 7.8 85.4 -2.6

    Aufwand 1’789.5 1’637.1 1’637.1 1’889.5 100.0 5.6 252.4 15.4

    Ertrag -4’751.2 -4’916.4 -4’916.4 -5’083.3 -332.1 7.0 -166.9 3.4

 = Erfolgsrechnung 6.9 -28.7 -27.4 -20.4 -27.3 -396.0 7.0 -25.6

 - Abschreibungen* 166.6 182.4 182.4 141.9 -24.8 -14.9 -40.5 -22.2
 + Abschreibungen Grossvorhaben
Immobilien** 8.9 5.2 5.2 4.9 -4.0 -44.9 -0.3 -5.7

 + Investitionsrechnung 188.3 258.3 264.5 214.5 26.2 13.9 -50.0 -18.9

    Aufwand 246.1 322.5 328.8 263.1 17.1 6.9 -65.6 -20.0

    Ertrag -57.7 -64.2 -64.2 -48.6 9.1 -15.8 15.6 -24.3
 - Nettoinvestitionen Grossvorhaben
Immobilien 37.5 52.4 52.4 57.2 19.7 52.4 4.8 9.1

 = Finanzierungsrechnung 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 -7.5 -100.0

    Aufwand 6’304.3 6’477.3 6’487.6 6’716.4 412.1 6.5 228.7 3.5

    Ertrag -6’304.3 -6’477.3 -6’480.1 -6’716.4 -412.1 6.5 -236.2 3.6

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2023 Abw. zu B 2024 ang.
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Ergebnis Erfolgsrechnung

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich

Ergebnis Investitionsrechnung

Anmerkung: (+) Aufwand beziehungsweise Aufwandüberschuss; (-) Ertrag beziehungsweise Ertragsüberschuss; Rundungsdif-

ferenzen sind möglich

JB 2023 B 2024 B 2024 JB 2024
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Aufwand 6’253.9 6’384.3 6’388.4 6’647.4 393.5 6.3 258.9 4.1

Personalaufwand 1’834.7 1’990.1 1’987.1 1’961.5 126.7 6.9 -25.7 -1.3

Sach- und übriger Betriebsaufwand 504.8 531.1 534.9 540.9 36.1 7.1 6.1 1.1

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 152.4 150.5 150.5 127.4 -25.0 -16.4 -23.1 -15.3

Finanzaufwand 14.0 13.0 13.0 18.0 4.0 28.7 5.0 38.5

Einlagen Spezialfinanzierungen 113.2 26.0 26.0 78.8 -34.3 -30.3 52.8 202.6

Transferaufwand 2’835.9 2’960.6 2’964.0 2’984.2 148.4 5.2 20.3 0.7

Durchlaufende Beiträge 349.0 366.7 366.7 374.3 25.3 7.2 7.6 2.1

Ausserordentlicher Aufwand 160.7 15.6 15.6 190.4 29.7 18.5 174.8 1’119.3

Interne Verrechnungen 289.2 330.7 330.7 371.9 82.7 28.6 41.2 12.4

Ertrag -6’247.0 -6’413.1 -6’415.9 -6’667.7 -420.8 6.7 -251.9 3.9

Fiskalertrag -2’737.2 -2’721.3 -2’721.3 -2’913.8 -176.6 6.5 -192.5 7.1

Regalien und Konzessionen -72.2 -71.1 -71.1 -83.5 -11.3 15.7 -12.4 17.5

Entgelte -366.4 -325.9 -325.9 -375.0 -8.6 2.3 -49.2 15.1

Verschiedene Erträge -7.2 -1.1 -1.1 -1.0 6.2 -85.5 0.1 -7.9

Finanzertrag -185.4 -197.8 -197.8 -232.2 -46.8 25.2 -34.4 17.4

Entnahmen Spezialfinanzierungen -4.1 -7.5 -7.5 -19.5 -15.4 380.8 -12.0 158.7

Transferertrag -2’186.2 -2’158.6 -2’161.4 -2’277.8 -91.6 4.2 -116.5 5.4

Durchlaufende Beiträge -349.0 -366.7 -366.7 -374.3 -25.3 7.2 -7.6 2.1

Ausserordentlicher Ertrag -50.0 -232.3 -232.3 -18.6 31.5 -62.9 213.7 -92.0

Interne Verrechnungen -289.2 -330.7 -330.7 -371.9 -82.7 28.6 -41.2 12.4

Erfolgsrechnung 6.9 -28.7 -27.4 -20.4 -27.3 -396.0 7.0 -25.6

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2023 Abw. zu B 2024 ang.

JB 2023 B 2024 B 2024 JB 2024
angepasst in Fr. in % in Fr. in %

Aufwand 246.1 322.5 328.8 263.1 17.1 6.9 -65.6 -20.0

Sachanlagen 213.6 269.3 275.5 231.3 17.7 8.3 -44.2 -16.1

Eigene Investitionsbeiträge 29.5 49.2 49.2 28.3 -1.2 -4.1 -21.0 -42.6

Durchlaufende Investitionsbeiträge 3.0 4.0 4.0 3.6 0.6 20.4 -0.4 -11.2

Ertrag -57.7 -64.2 -64.2 -48.6 9.1 -15.8 15.6 -24.3

Übertragung von Sachanlagen in FV -1.5 -0.2 -0.2 -0.2 1.2 0.0 0.0 0.0

Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung -52.9 -60.0 -60.0 -44.8 8.1 -15.2 15.2 -25.3

Rückzahlung eigene Investitionsbeiträge -0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 -100.0 0.0 0.0

Durchlaufende Investitionsbeiträge -3.0 -4.0 -4.0 -3.6 -0.6 20.4 0.4 -11.2

Investitionsrechnung 188.3 258.3 264.5 214.5 26.2 13.9 -50.0 -18.9

in Millionen Franken
Ver. zu JB 2023 Abw. zu B 2024 ang.

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   8AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   8 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



9 von 149

Bilanz per 31.12.2024
In Millionen Franken
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1. Umfeldentwicklung

 Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen.

Tabelle 1: Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen (Stand Januar 2025)

in % 2022 2023 B 2024 JB 2024

Reale Veränderung Bruttoinlandprodukt
Kanton Aargau

2.0 1.3 1.4 0.9

Nominale Veränderung Bruttoinlandprodukt
Kanton Aargau

4.9 3.4 2.9 2.0

Teuerung Konsumentenpreise 2.9 2.1 1.5 1.1

Rendite Kapitalmarkt (Kantone, 8 Jahre) 1.0 1.3 1.6 0.8

Zins Geldmarkt (3 Monate) -0.2 1.5 1.9 1.3

Arbeitslosenquote Kanton Aargau 2.6 2.2 2.2 2.7

Bevölkerungswachstum Kanton Aargau 1.3 2.0 1.2 1.1

Ressourcenindex Kanton Aargau 82.2 81.1 81.8 81.8

Anmerkungen: Die Daten stammen von der interdepartementalen Arbeitsgruppe Volkswirtschaft. Die Grundlagendaten stam-

men von BAK Economics, KOF und SECO. Die Werte der Jahre 2022 und 2023 stammen aus den Jahresrechnungen dieser

Jahre und sind nicht angepasst. Die Budgetwerte 2024 entsprechen den Prognosewerten in der Botschaft des Regierungsrats

vom 16. August 2023 zum AFP 2024–2027. Das Bevölkerungswachstum 2024 entspricht dem Stand Februar 2025 mit den

Zahlen der kantonalen Bevölkerungsstatistik bis 31.12.2024.

Das reale BIP-Wachstum fiel mit 0,9 % schlechter aus als im AFP 2024–2027 erwartet wurde
(1,4 %). Insbesondere die Exportindustrie litt stark unter der schwachen internationalen Entwicklung,
vor allem im Euroraum, sowie dem starken Franken. Die rückläufige Nachfrage aus Deutschland und
dem restlichen Euroraum schlug sich in der hiesigen Exportwirtschaft nieder. Der private Konsum
und Teile des Dienstleistungssektors erwiesen sich hingegen als Wachstumsstütze im Inland.

Die Teuerung der Konsumentenpreise betrug 2024 im Jahresdurchschnitt 1,1 %, was tiefer ist als die
im AFP 2024–2027 angenommenen 1,5 %. Die Teuerung ging im Berichtsjahr rascher zurück als er-
wartet. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat aufgrund des abnehmenden Inflationsdrucks im
Dezember 2024 ihren Leitzins um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 % gesenkt. Der Inflationsdruck
hat auch im Ausland nachgelassen. Die Zentralbank der USA (FED) sowie die Europäische Zentral-
bank (EZB) haben ihre Leitzinsen im Dezember 2024 ebenfalls weiter gesenkt. Die Teuerung der
Konsumentenpreise bewegte sich im Berichtsjahr wieder deutlich unter der 2 %-Obergrenze der
Preisstabilität der SNB.

Die Rendite Kapitalmarkt (Kantone, 8 Jahre) und der Zins Geldmarkt (3 Monate) lagen mit 0,8 % be-
ziehungsweise 1,3 % tiefer als im Vorjahr und im AFP 2024–2027 angenommen. Im Zuge der rück-
läufigen Inflation fanden im Berichtsjahr substanzielle Zinssenkungsschritte der SNB statt, welche
sich auf das Zinsniveau auswirkten.

Die Arbeitslosenquote hat sich im Berichtsjahr 2024 auf 2,7 % erhöht (2023: 2,2 %). Die Arbeitslo-
senquote fiel auch höher aus als im AFP 2024–2027 angenommen. Dies dürfte mit der konjunkturel-
len Verlangsamung im Jahr 2024 zusammenhängen. Schweizweit lag die Arbeitslosenquote gemäss
Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) bei 2,4 %.

Das Bevölkerungswachstum lag im Berichtsjahr bei 1,1 %. Damit ist das Bevölkerungswachstum
2024 deutlich geringer als im Jahr 2023 und geringfügig unter dem im AFP 2024–2027 erwarteten
Wert. Im Jahr 2023 lag das Wachstum noch bei überdurchschnittlichen 2,0 %. Das starke Wachstum
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2023 war teilweise auf den Sondereffekt im Zusammenhang mit Personen mit Schutzstatus S zu-
rückzuführen. Nach einer zwölfmonatigen Aufenthaltsdauer werden Personen mit Schutzstatus S zur
ständigen Wohnbevölkerung gezählt, was 2023 ein starker Wachstumstreiber war. Allerdings hätte
das Bevölkerungswachstum auch ohne Berücksichtigung der Personen mit Schutzstatus S 1,5 % be-
tragen. Das schweizweite Bevölkerungswachstum lag 2023 gesamthaft bei 1,6 %, ohne Personen
aus der Ukraine bei 1,0 %. Für das Jahr 2024 liegen noch keine Werte für die Schweiz vor.

 Bundesfinanzen

Der Bundeshaushalt schliesst das Jahr 2024 mit einer fast ausgeglichenen Rechnung ab. Gemäss
provisorischem Ergebnis vom 12. Februar 2025 resultiert ein Finanzierungsdefizit von 80 Millionen
Franken. Budgetiert war ein Defizit von 2,6 Milliarden Franken. Die Verbesserung in der Höhe von
2,52 Milliarden Franken ist zum einen auf tiefere ausserordentliche Ausgaben zurückzuführen – ins-
besondere aufgrund der Verschiebung des Kapitalzuschusses an die Schweizerische Bundesbahnen
AG (SBB) auf 2025. Zum anderen lagen die Einnahmen 1,2 Milliarden Franken über dem Budget-
wert.

Im ordentlichen Haushalt resultierte ein Finanzierungsüberschuss von 817 Millionen Franken. Die
Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr stark an (+4,7 Milliarden Franken beziehungsweise
+5,9 %), vorab dank Mehreinnahmen bei der direkten Bundessteuer (+2,0 Milliarden Franken), der
Mehrwertsteuer (+1,8 Milliarden Franken) sowie der Verrechnungssteuer (+0,5 Milliarden Franken).
Das starke Wachstum bei der Mehrwertsteuer ist vor allem auf die Satzerhöhung zugunsten der Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) zurückzuführen. Die Ausgaben nahmen im Vergleich
zum Vorjahr um 3,2 Milliarden Franken oder 4,0 % zu. Dabei stiegen insbesondere die Beiträge an
die Sozialversicherungen an (+1,5 Milliarden Franken), was ebenfalls auf die AHV-Reform zurückzu-
führen ist. Aber auch die Beiträge an Kantone und Gemeinden erhöhten sich (+1,0 Milliarden Fran-
ken). Dies aufgrund höherer Einnahmen (Kantonsanteile: +0,5 Milliarden Franken) sowie steigender
Beiträge an die Prämienverbilligung (+0,3 Milliarden Franken) und den Finanzausgleich (+0,2 Milliar-
den Franken).

Die finanzpolitische Situation des Bundes hat sich insgesamt etwas aufgehellt, bleibt aber weiterhin
angespannt. Für 2026 wird neu mit einem fast ausgeglichenen Finanzierungssaldo gerechnet, wes-
halb voraussichtlich keine zusätzlichen Kürzungen notwendig sind. Dies ist zum einen auf die er-
neute ausserordentliche Verbuchung von Aufwänden im Zusammenhang mit Schutzsuchenden aus
der Ukraine sowie auf die bereits beschlossenen dauerhaften Ausgabenkürzungen der vergangenen
Jahre zurückzuführen. Ausserdem profitiert der Bund in den nächsten drei Jahren von einem Son-
dereffekt: Aufgrund stark gestiegener Rohstoffpreise verzeichneten insbesondere Energie- und Roh-
stoffhandelsunternehmen aus dem Kanton Genf 2022 und 2023 aussergewöhnlich hohe Gewinne,
die beim Bund zu zusätzlichen Einnahmen von insgesamt rund 1,6 Milliarden Franken führen. Ab
2027 käme es gemäss aktueller Planung ohne Entlastungsmassnahmen aber wieder zu Milliarden-
defiziten. Würde das Entlastungspaket 2027, das sich derzeit in der Vernehmlassung befindet, wie
vom Bundesrat vorgesehen umgesetzt, könnte eine Verbesserung von 2,7 Milliarden Franken (2027)
beziehungsweise 3,6 Milliarden Franken (2028) erreicht werden.
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 Finanzpolitischer Rückblick

1.3.1 Rechnungsabschlüsse 2015–2024

Die Jahresrechnung des Kantons weist einen Überschuss von 143,8 Millionen Franken aus. Die je-
weils ausgeglichenen Ergebnisse der Finanzierungsrechnung seit 2017 beinhalten bereits die or-
dentlich budgetierten als auch zusätzliche Schuldenabtragungen sowie die Äufnungen der Aus-
gleichsreserve.

In den Jahren 2015 und 2016 (und auch davor) hat der Kanton jeweils noch Entnahmen aus der
Ausgleichsreserve tätigen müssen, um Fehlbeträge auszugleichen beziehungsweise zu reduzieren.
Ab 2014 folgten deshalb mehrere Sparprogramme, welche mit der Gesamtsicht Haushaltsanierung
im Jahr 2020 abgeschlossen wurden.

Abbildung 2: Rechnungsabschlüsse 2015–2024

Quelle: Jahresberichte mit Jahresrechnungen Kanton Aargau 2015–2024; Saldo Finanzierungsrechnung (ab 2015); mit und

ohne Einlagen und Entnahmen aus Ausgleichsreserve / Überschussverwendung

Die Jahresergebnisse waren in den vergangenen Jahren immer wieder durch positive wie auch ne-
gative Sondereffekte geprägt. Unterstützend wirkten in den vergangenen Jahren zum Beispiel die
Zusatzausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB), aber auch steigende Zahlungen
aus dem Nationalen Finanzausgleich (NFA). Zudem sind in den letzten beiden Jahren unerwartet
hohe Steuererträge einzelner Firmen eingegangen, welche die Rechnungsergebnisse über das or-
dentliche Mass hinaus positiv beeinflusst haben. In den Jahresrechnungen 2023 und 2024 sind hin-
gegen keine Ausschüttungen der SNB erfolgt. Der Kanton musste in den letzten Jahren auch ausser-
gewöhnlich hohe finanzielle Belastungen aufgrund der Bewältigung der Covid-19-Pandemie, der
Unterbringung und Beschulung der Schutzsuchenden aus der Ukraine oder der Finanzhilfe an die
Kantonsspital Aarau AG verkraften.

Mit dem Rechnungsabschluss 2024 verbessert sich die finanzielle Stabilität des kantonalen Finanz-
haushalts nochmals. Mit der dem Grossen Rat beantragten Einlage des Überschusses in die Aus-
gleichsreserve würde diese vorübergehend einen neuen Bestand von 1'106 Millionen Franken errei-
chen. Der hohe Bestand der Ausgleichsreserve sichert den finanziellen Handlungsspielraum für die
kommenden Jahre. Die im AFP 2025–2028 eingeplanten Defizite können über Entnahmen aus der
Ausgleichsreserve gedeckt werden und es besteht genügend Handlungsspielraum, um die wichtigen
strategischen Vorhaben weiter voranzutreiben und weiterhin zu investieren. Im Hinblick auf den AFP
2026–2029 soll mit der weiteren Einlage in die Ausgleichsreserve zudem der erforderliche Hand-
lungsspielraum geschaffen werden, um diverse politische Ansprüche auf Attraktivitätssteigerung des
Kantons Aargau finanzieren zu können.
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1.3.2 Entwicklung Steuererträge

Im Zeitraum 2015–2024 sind die gesamten Steuererträge durchschnittlich um 2,7 % pro Jahr ge-
wachsen. Abgesehen von leichten Rückgängen im Jahr 2016 (-2,3 %) sowie im Jahr 2021 (-0,8 %)
stieg der Steuerertrag jährlich an. Insgesamt betrug die Zunahme in den letzten zehn Jahren 682 Mil-
lionen Franken oder 29,6 %. Der Steuerertrag der juristischen Personen nahm 2024 gegenüber dem
Vorjahr um 17,4 % zu. Dieses Resultat ist bemerkenswert, da im Jahr 2024 die letzte Tranche der
Entlastung der Gewinnsteuer aus der Steuergesetzesrevision 2022 in Kraft getreten ist und in die-
sem Zusammenhang auch der Kantonssteuerzuschlag nochmals reduziert wurde. Auch das Wachs-
tum der Einnahmen aus den Steuern der natürlichen Personen liegt mit 5,8 % deutlich über dem
Durchschnitt der vergangenen Jahre. Dazu beigetragen hat, dass für das Jahr 2023 der ordentliche
Kantonssteuerfuss zugunsten des Finanzausgleichs zwischen den Aargauer Gemeinden um 1 Pro-
zentpunkt reduziert wurde. Zudem waren die Nachträge aus früheren Steuerjahren aussergewöhn-
lich hoch und die Einnahmen aus der Quellensteuer höher als im Vorjahr. Die gesamten Steuerein-
nahmen 2024 erreichten mit 2'987 Millionen Franken einen neuen Höchststand. Die Kantonssteuern
der natürlichen Personen machen davon 2'119 Millionen Franken (80 % der Kantonssteuern) aus,
diejenigen der juristischen Personen 437 Millionen Franken (17 % der Kantonssteuern).

In einzelnen Jahren machten sich verschiedene Faktoren bei den Steuereinnahmen bemerkbar. So
ist das überdurchschnittliche Wachstum 2018 auf den in diesem Jahr eingeführten Kantonssteuerzu-
schlag für natürliche Personen von 3 % zurückzuführen. Dieser ergab sich aus dem Steuerfussab-
tausch Kanton – Gemeinden im Rahmen der Optimierung der Aufgabenteilung und der Neuordnung
des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs. Damit wurde die finanzielle Belastung des Kantons
aus den diversen Aufgabenverschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden ausgegli-
chen. Im Jahr 2021 wurde hingegen eine Reduktion des ordentlichen Kantonssteuerfusses um 1
Prozentpunkt vorgenommen, um bei den natürlichen Personen die Einführung eines Steuerzu-
schlags von ebenfalls 1 Prozentpunkt zugunsten des Finanzausgleichs ohne zusätzliche Steuerbe-
lastung umzusetzen. Dies wurde erforderlich, um den Bestand der Spezialfinanzierung 'Finanzaus-
gleich' über dem gesetzlichen Minimum zu halten. Bei beiden Vorgängen blieb die gesamthafte
Steuerbelastung der natürlichen Personen somit unverändert.

Der Anstieg des Anteils Bundessteuern im Jahr 2020 ist schliesslich grösstenteils der Änderung des
Bundesgesetzes über die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) zuzuschreiben, mit der der
Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von 17 % auf 21,2 % erhöht wurde.
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Abbildung 3: Entwicklung Steuererträge 2015–2024

Ein direkter Vergleich der Entwicklung der Erträge aus den Kantonssteuern der natürlichen- und der
juristischen Personen zeigt auf, wie sich die beiden Kategorien über die Jahre unterschiedlich verhal-
ten. Die Erträge aus den Kantonssteuern der natürlichen Personen steigen seit 2015 stetig an. Sie
machen im Rechnungsjahr 2024 rund 80 % der Erträge aus Kantonssteuern aus. Das jährliche
Wachstum lag zuletzt mit 5,8 % im Rechnungsjahr 2024 deutlich höher als in den Vorjahren (2023
0,6 %; 2022 2,1 %). Die Erträge aus den Kantonssteuern der juristischen Personen, welche im Rech-
nungsjahr 2024 rund 17 % der Erträge aus Kantonssteuern ausmachen, sind hingegen deutlich vola-
tiler. Das Wachstum im Rechnungsjahr 2024 war mit 17,4 % ebenfalls sehr hoch und wich damit
deutlich von der Entwicklung des Vorjahres ab (0,9 %). Das Ergebnis 2024 ist durch hohe Gewinne
einzelner Firmen geprägt. Dieser Einmaleffekt dürfte sich in den kommenden Jahren nicht wiederho-
len.

Abbildung 4: Entwicklung Erträge Kantonssteuern natürliche- und juristische Personen 2015–2024
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1.3.3 Finanzausgleich Bund – Kantone

Der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen (NFA) verringert mit dem Ressourcenausgleich
die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone. Gradmesser ist das Ressourcen-
potenzial, das sich aus den steuerbaren Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen sowie
den steuerbaren Gewinnen der Unternehmen zusammensetzt. Das Ressourcenpotenzial eines Kan-
tons pro Kopf im Verhältnis zum gesamtschweizerischen Mittel ergibt den Ressourcenindex. Der Mit-
telwert aller Kantone entspricht einem Indexwert von 100. Kantone, deren Indexwert unter 100 liegt,
gelten als ressourcenschwach, jene mit einem Index über 100 als ressourcenstark (2024: 8 Kan-
tone).

Der Kanton Aargau gehört seit Einführung des NFA im Jahr 2008 zu den ressourcenschwachen Kan-
tonen und erhält Beiträge aus dem Ressourcenausgleich. In den ersten Jahren nahm der Ressour-
cenindex des Kantons Aargau stetig zu, ist aber seit 2015 tendenziell rückläufig. Im Jahr 2024 stieg
er gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Punkte leicht an und erreichte 81,8 Punkte. Entsprechend fiel die
Nettoauszahlung 2024 mit insgesamt 490 Millionen Franken etwas tiefer aus als 2023. In diesem Be-
trag enthalten sind auch die Abfederungsmassnahmen, die alle ressourcenschwachen Kantone zwi-
schen 2021 und 2025 als Ausgleich für die NFA-Reform im Jahr 2020 erhalten. Ebenso eingerechnet
ist der sogenannte Härteausgleich für jene Kantone, die mit dem Systemwechsel 2008 Einbussen
erfuhren. Der Kanton Aargau zahlte dafür im Jahr 2024 knapp 5 Millionen Franken ein.

Die Finanzausgleichszahlungen des Jahres 2024 basieren auf der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage der Jahre 2018, 2019 und 2020, aus deren Durchschnitt das Ressourcenpotenzial für 2024 er-
rechnet wird. Im erstmals dazuzählenden Jahr 2020 macht sich die Umsetzung der STAF bemerk-
bar. Die damit verbundene Neugewichtung der Unternehmensgewinne führt dazu, dass die Gewinne
bisher ordentlich besteuerter Firmen ab 2020 tiefer gewichtet werden. Als Folge davon sank das
Ressourcenpotenzial 2024 in fast allen Kantonen vorübergehend spürbar, was aber auch zu relati-
ven Effekten führte: Da im Kanton Aargau der Anteil des Steuersubstrats juristischer Personen am
Ressourcenpotenzial mit rund 17 % im Vergleich zu den anderen Kantonen unterdurchschnittlich ist,
verzeichnete der Aargau auch einen unterdurchschnittlichen Rückgang des Ressourcenpotenzials.
Daher stieg der Ressourcenindex des Kantons Aargau 2024 trotz sinkendem Ressourcenpotenzial.

Abbildung 5: Entwicklung Ressourcenindex und Nettoauszahlung Finanzausgleich, 2015–2024

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung
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1.3.4 Schuldenstand

Brutto- und Nettoschuld

Die Bruttoschulden entsprechen im Wesentlichen der Summe aller Ansprüche von Dritten an den
Kanton. Das heisst, sie umfassen alle bilanzierten Verbindlichkeiten (Fremdkapital) ohne Berücksich-
tigung der Rechnungsabgrenzungen, der Rückstellungen und der Verpflichtungen gegenüber Spezi-
alfinanzierungen im Fremdkapital.

Bei der Nettoschuld werden auch die Aktivpositionen der Bilanz berücksichtigt. Unterschieden wird
dabei zwischen der Nettoschuld I, bei der das Fremdkapital dem Finanzvermögen gegenübergestellt
wird, und der Nettoschuld II, bei der vom Fremdkapital zusätzlich die im Verwaltungsvermögen bilan-
zierten Darlehen und Beteiligungen abgezogen werden.

Abbildung 6: Brutto- und Nettoschuld 2015–2024

Anmerkung: (+) Schuld; (-) Nettovermögen; Rundungsdifferenzen sind möglich

Sowohl die Brutto- als auch die Nettoschuld konnten seit 2016 sukzessive reduziert werden. Per
Ende 2024 beläuft sich die Bruttoschuld auf rund 1,6 Milliarden Franken. Die Nettoschuld I konnte
seit Ende 2016 um über 2,3 Milliarden Franken auf ein heutiges Nettovermögen von 585 Millionen
Franken abgetragen werden, was 795 Franken pro Einwohner entspricht. Bei der Nettoschuld II be-
steht seit 2019 ein Nettovermögen, das sich per Ende 2024 auf 1'368 Millionen Franken erhöht hat.

Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Überschüsse der letzten acht Jahre zurückzuführen.
Auch im interkantonalen Vergleich ist die Verschuldung des Kantons Aargau tief.

Abtragung Fehlbeträge und Sonderlasten

Das Aargauer Finanzrecht kennt drei Schuldengrössen:

• Fehlbeträge der Finanzierungsrechnung: Resultiert in der Jahresrechnung ein Fehlbetrag der Fi-
nanzierungsrechnung, ist der Fehlbetrag ab dem übernächsten Budgetjahr in Raten von mindes-
tens 20 % abzutragen (§ 20 Abs. 2 GAF).

• Bisherige Fehlbeträge: Die bis im Jahr 2013 aufgelaufenen Fehlbeträge sind jährlich um
3,8 % abzutragen (§ 51 GAF).

• Spezialfinanzierung Sonderlasten: Zurückzuführen ist diese Schuld insbesondere auf die Ausfi-
nanzierung der Pensionskassen sowie auf die Sondermülldeponie Kölliken. Diese Schuld wird mit
verschiedenen Erträgen (vor allem aus Beteiligungen) abgetragen.
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Seit 2014 resultierte zweimal ein Fehlbetrag in der Finanzierungsrechnung (2014: -66 Millionen Fran-
ken, 2016: -105 Millionen Franken). Diese Fehlbeträge, die aufgrund der Schuldenbremse gemäss
§ 20 Abs. 2 GAF innert fünf Jahren abgetragen werden mussten, konnten mit der Jahresrechnung
2022 vollständig getilgt werden.

Die bisherigen Fehlbeträge nach § 51 GAF von 290 Millionen Franken wurden zwischen 2013 und
2021 vollständig abgetragen, wobei mit dem Jahresergebnis 2018 und 2021 je eine ausserordentlich
hohe Abtragung von 84 beziehungsweise 101,5 Millionen Franken realisiert wurde. Da sich § 51
GAF ausschliesslich auf in der Vergangenheit (bis 2013) angefallene Fehlbeträge bezieht, kommt
ihm keine Bedeutung mehr zu, sodass er im Rahmen einer nächsten Revision aufgehoben werden
kann.

Die Schuld der Spezialfinanzierung Sonderlasten betrug im Jahr 2015 noch rund 961 Millionen Fran-
ken. In den letzten zehn Jahren konnte sie rasch gesenkt und mit der Jahresrechnung 2023 endgül-
tig getilgt werden. Das im Jahr 2023 entstandene Guthaben von 12 Millionen Franken wurde im Be-
richtsjahr auf Grundlage des revidierten Gesetzes über die Finanzierung der Sonderlasten (G
Sonderlasten) der ordentlichen Rechnung gutgeschrieben. Im vergangenen Jahr resultierte in der
Spezialfinanzierung ein Ertragsüberschuss von 83,6 Millionen Franken, der per Ende 2024 der or-
dentlichen Rechnung gutgeschrieben wurde.

Somit konnte der gesamte Bestand dieser drei Aargauer Schuldengrössen in Höhe von 1,3 Milliar-
den Franken im Jahr 2014 per Ende 2023 abgetragen werden.

Abbildung 7: Fehlbeträge und Sonderlasten 2015–2024

Anmerkung: (+) Fehlbetrag beziehungsweise Schuld; (-) Guthaben; Rundungsdifferenzen sind möglich
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2. Im Fokus

 Digitale Transformation / Zwischenevaluation SmartAargau

Der Regierungsrat hat im Mai 2019 die Strategie Digitale Transformation "SmartAargau" beschlossen
und seit 2018 mit dem Programm "SmartAargau" Modernisierungen und Digitalisierungsvorhaben in
der kantonalen Verwaltung gefördert. Durch gezielte Investitionen konnte der Regierungsrat den digi-
talen Wandel aktiv gestalten und einen Teil des Mengen-
wachstums infolge des Bevölkerungswachstums auffangen.
Dabei ging es einerseits um die Entwicklung von digitalen
Dienstleistungen für die Kundinnen und Kunden der Verwal-
tung (Bevölkerung, Unternehmen, Gemeinden); zum ande-
ren – und damit zusammenhängend – um die Vereinfa-
chung, Beschleunigung und wo möglich Automatisierung von
Prozessen innerhalb der Kantonsverwaltung und in der Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden. Ein entsprechender Ver-
pflichtungskredit wurde vom Grossen Rat 2021 mit einem Zusatzkredit bis Ende 2024 verlängert.

Eine externe Evaluation der Strategieumsetzung zeigte Mitte 2024, dass sich der Kanton Aargau bei
der Digitalisierung auf einem guten Weg befindet und mit SmartAargau bisher einem starken "bot-
tom-up"-Ansatz folgte. Die Evaluation identifizierte aber auch Lücken. Gemäss der externen Evalua-
tion sollte insbesondere die strategische und interdepartementale Steuerung und Koordination der
Aufgaben und Ressourcen für die Digitale Transformation verstärkt werden.

Dafür braucht es eine Struktur, die sowohl von oben ("vertikal") gesteuert als auch weiterhin zwi-
schen den Departementen ("horizontal") koordiniert wird. Mit dem Abschluss des Programms
SmartAargau per Ende 2024 hat der Regierungsrat deshalb die Aufgaben und Verantwortlichkeiten
im Bereich der Digitalen Transformation neu geregelt. Als Nachfolgeorganisation wurde per Anfang
2025 eine neue Fachstelle "Digitale Transformation" geschaffen. Diese ist in einem ersten Schritt mi-
nimal alimentiert und organisatorisch bei der Informatik Aargau im Departement Finanzen und Res-
sourcen angesiedelt. Die neue Fachstelle ist zuständig für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden
und dem Bund im Bereich der digitalen Transformation und soll die departementsübergreifenden
Themen in Zusammenarbeit mit den Departementen und der Staatskanzlei vorantreiben. Parallel
dazu wird für die Vernetzung und Abstimmung zwischen den Departementen und der Staatskanzlei
eine neue interdepartementale Konferenz für die Digitale Transformation (KDT) eingesetzt. Die KDT
rapportiert an die Generalsekretärenkonferenz.

Als Reaktion auf die deutlich wachsende Gefahr von Cyberangriffen und anderen Bedrohungen, wel-
che die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt, will der Regierungsrat die Informationssicher-
heit gesetzlich normieren. Die Anhörung zum neuen Informationssicherheitsgesetz fand im Sommer
2024 statt. Die erste Beratung im Grossen Rat ist im 2. Quartal 2025 geplant. Die Inkraftsetzung ist
per 1. Juli 2026 vorgesehen. Das neue Gesetz stärkt den Schutz von sensiblen Daten im Kanton
Aargau und schafft die rechtlichen Grundlagen für einen bisher unzureichend geregelten Bereich.

Aus Sicht des Regierungsrats ist zudem ein eigenes Gesetz über die digitale Aufgabenerfüllung not-
wendig. Darin sollen die grundlegenden primär organisatorischen Regelungen zum Betrieb, zu Zu-
ständigkeiten und zur Finanzierung der digitalen Dienstleistungsinfrastruktur sowie zur Zusammenar-
beit innerhalb der kantonalen Verwaltung und mit den Aargauer Gemeinden kodifiziert werden. Im
Rahmen dieses Vorhabens soll die Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Kontext des Portals
"Smart Services Aargau" verstetigt werden. Die Anhörung soll 2025 gestartet werden; die erste Bera-
tung im Grossen Rat ist im Jahr 2026 vorgesehen.
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 Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf den Kanton Aargau

Seit dem Beginn des russischen Angriff-Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 ersuchten bis
Ende 2024 gegen 113'000 Personen um Schutz in der Schweiz. Ende Dezember 2024 lebten rund
67'500 Personen mit aktivem Schutzstatus S in der Schweiz. Der Bundesrat hat in Abstimmung mit

der Europäischen Union beschlossen, den Schutzstatus S bis
zum 4. März 2026 zu verlängern. Mit der Verlängerung des
Schutzstatus hat das Staatssekretariat für Migration (SEM)
neue Vorgaben zur kantonalen Umsetzung des Programms
"Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S
(Programm S)" definiert. Seit Mai 2024 sind Erstgespräche mit
Potenzialabklärung für Personen ab 16 Jahren obligatorisch.
Zudem ist die Teilnahme an Integrationsmassnahmen für sozi-
alhilfebeziehende Schutzsuchende zwingend und kann bei

Nichteinhaltung sanktioniert werden. Der Kanton Aargau hat die Zielvorgabe des Bundes von 40 %
Erwerbstätigenquote bei Schutzsuchenden per Ende 2024 mit 39,1 % nahezu erreicht.

Die Verteilung der Schutzsuchenden auf die Kantone erfolgt gemäss dem Verteilschlüssel zwischen
den Kantonen, der auf dem Bevölkerungsanteil basiert. Der Verteilschlüssel betrug für den Kanton
Aargau 8,1 % im Jahr 2024. Das Staatssekretariat für Migration hat dem Kanton Aargau im Jahr
2024 insgesamt 1'270 Schutzsuchende zugewiesen (2023: 1'805 Personen). Ende 2024 lebten 5'564
Schutzsuchende im Kanton Aargau, davon 13 % in kantonalen Unterkünften, 69 % in Gemeindeun-
terkünften und 18 % in privaten Unterkünften. Auch im regulären Asylbereich waren die Zuweisun-
gen 2024 mit 1'338 Personen weiterhin hoch (2023: 1'416). Aufgrund der Entwicklungen hat der Re-
gierungsrat per 14. Januar 2023 die Notlage im Asylwesen ausgerufen. Der Teilstab zur Planung von
Notunterkünften in militärischen und Zivilschutz-Bauten hat im Berichtsjahr 2024 die Eventualpla-
nung weitergeführt. Um die vom Bund zugeteilten Personen unterbringen zu können, schuf das De-
partement Gesundheit und Soziales im Jahr 2024 rund 1'000 zusätzliche Unterbringungsplätze in
neuen kantonalen Unterkünften in Aarau, Lenzburg, Gränichen und Wettingen sowie in den unterirdi-
schen Notunterkünften in Laufenburg, Obersiggenthal, Dottikon und Suhr. Die regionalen Zivilschutz-
organisationen bereiteten jeweils die operative Übergabe der Notunterkünfte vor und stellen den
technischen Unterhalt während der Dauer der Nutzung als Notunterkunft sicher. Die Zivilschutzorga-
nisation Lenzburg Seetal unterstützte sechs Wochen lang bei der Betreuung von geflüchteten Perso-
nen.

Wegen der hohen Zuweisung von Familien mit Kindern hat das Departement Gesundheit und Sozia-
les die Einschulungsvorbereitungskurse stark ausgebaut. Im Jahr 2024 wurden durchschnittlich 900
Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in der Aargauer Volksschule beschult. Vereinzelte Ju-
gendliche (16 bis 20 Jahre) aus der Ukraine besuchen die Berufs- und Mittelschulen oder die Fach-
hochschule Nordwestschweiz. Die Mehrheit der 16- bis 20-jährigen Jugendlichen besuchte jedoch
Deutschkurse, diverse Angebote der Kantonalen Schule für Berufsbildung (KSB) oder nutzte eine
Berufs- und Laufbahnberatung. Per Ende 2024 wurden zudem 43 Kinder und Jugendliche in einer
Sonderschule unterrichtet, davon 21 in der temporären Sonderschule für ukrainische Kinder in Nie-
derlenz.

Der Konflikt in der Ukraine führte die unveränderte Bedeutung unterirdischer Schutzbauten vor Au-
gen. Der Aargauer Zivilschutz verfügt mit seinen 126 Schutzanlagen (Kommandoposten, Bereitstel-
lungsanlagen, geschützte Spitäler und geschützte Sanitätsstellen) über eine zweckmässige Infra-
struktur zur Unterbringung von Personal, Einsatzmaterial und Patienten im Ereignisfall. Weiter
unterhält der Kanton Aargau über 38'500 öffentliche und private Schutzräume mit rund 820'000
Schutzplätzen, um die Bevölkerung im Ernstfall sicher unterbringen zu können. Dies entspricht ei-
nem Deckungsgrad von 112 %. Damit ist sichergestellt, dass jeder Aargauer und jede Aargauerin im
Ereignisfall einen Platz in einem Schutzraum hat.
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Das Departement Volkswirtschaft und Inneres (Amt für Migration und Integration) erfüllte im Zusam-
menhang mit der Aufrechterhaltung des Schutzstatus S und der entsprechenden Verlängerung des
Bundesprogramms "Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Status S" (Programm S) verschie-
dene Aufgaben: Bereitstellung von ausreichenden und passenden Deutschkursen, Intensivierung der
spezifischen Arbeitsintegrationsmassnahmen, Informationsoffensive mit Veranstaltungen und Kom-
munikationsmassnahmen, Information und Beratung der Schutzsuchenden und der begleitenden
Fachpersonen über das Programm S sowie die Integrationsmöglichkeiten und -angebote. Das De-
partement Volkswirtschaft und Inneres erteilte zügig die Arbeitsbewilligungen, um der Wirtschaft zu-
sätzliche Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig den Schutz vor Lohndumping und
Missbrauch zu erhöhen. Personen mit Schutzstatus S, die in die Ukraine zurückkehren wollten, er-
hielten umfassende Rückkehrberatung und -hilfe.
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Mit der Einführung von Bildungsgutscheinen konnten Weiterbildungskurse zur Förderung der Grund-
kompetenzen attraktiver gemacht werden. Mit dem Teilprojekt "ICT-Berufsbildung Aargau" (Ausbil-
dungsförderung im Bereich Mediamatiker und Digital Business) wurden die Ausbildungsplätze im
ICT-Bereich erhöht, und es wurde eine Plattform aufgebaut mit dem Ziel, unternehmensübergreifend
Berufslehren anzubieten.

Vereinbarkeit Familie und Beruf (Federführung Departement Gesundheit und Soziales): In enger
Zusammenarbeit mit Vertretungen der Gemeinden, der Wirtschaft, von Fachverbänden und von Leis-
tungserbringern hat das Departement Gesundheit und Soziales eine Initialstudie betreffend Angebot
und Nachfrage der verschiedenen Formen der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Aar-
gau realisiert. Der Regierungsrat hat die Erkenntnisse aus der externen Studie im Juni 2024 publi-
ziert und die Prüfung und Entwicklung von Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf beschlossen. Diese sollen die Gemeinden, die für diesen Aufgabenbereich zuständig bleiben,
bei der Umsetzung des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG) stärken.
Weiter hat der Regierungsrat das Departement Gesundheit und Soziales beauftragt, unterschiedliche
Modelle der Finanzierung zu prüfen, darunter auch eine mögliche kantonale Mit- beziehungsweise
Anschubfinanzierung.

Steuerstrategie (Federführung Departement Finanzen und Ressourcen): Die "Steuerstrategie 2022–
2030" trägt dazu bei, den Wohn- und Wirtschaftskanton Aargau weiter zu stärken. Das erste Umset-
zungspaket der Steuerstrategie, die Steuergesetzrevision 2025, wurde vom Grossen Rat Ende 2024
verabschiedet und soll per 1. Januar 2025 in Kraft treten. Es enthält unter anderem eine Senkung
der Vermögenssteuertarife für natürliche Personen, eine Erhöhung des Kinderabzugs, eine Erhö-
hung der Abzüge für Aus- und Weiterbildungskosten sowie für Kinderbetreuungskosten. Aufgrund
des Behördenreferendums wird die Stimmbevölkerung im Mai 2025 über die Vorlage befinden. Die
Massnahmen des zweiten Umsetzungspakets (Steuergesetzrevision 2027) wurden im Dezember
2024 im Grossen Rat in 1. Beratung gutgeheissen. Die 2. Beratung folgt im Jahr 2026. Das Inkraft-
treten ist für den 1. Januar 2027 geplant (vgl. dazu den Regierungsschwerpunkt "Steuergesetzrevi-
sion 2025 und Steuergesetzrevision 2027").

Well-Being (Federführung Departement Volkswirtschaft und Inneres): Mit dem Projekt wurde die Bä-
derkampagne "Wo Wasser Wunder wirkt" bis Ende 2024 zum dritten und letzten Mal durchgeführt.
Durch die dreijährige Kampagne konnte das Image des Aargaus als Bäderkanton aufgebaut und po-
sitiv besetzt werden.

 Optimierung der dualen Polizeiorganisation

Der Grosse Rat hat am 19. März 2024 die Beibehaltung und Optimierung der Polizeiorganisation mit
folgenden Leitsätzen beschlossen:

• Leitsatz 1: Die bestehende duale Polizeiorganisation soll beibehalten und optimiert werden.
• Leitsatz 1c: Die regionale Abdeckung der Polizei durch Posten und Patrouillen sowie direkte Er-

reichbarkeiten für die lokale Bevölkerung und die Gemeindebehörden sind sicherzustellen. Dabei
werden die sozioökonomischen Bedürfnisse und Verhältnisse der Regionen berücksichtigt.

• Leitsatz 3a: Der Personalbestand der Polizei richtet sich nach der Sicherheitslage.

Leitsatz 3b: Der in § 13 Abs. 2 PolG vorgegebene Min-
destbestand soll überprüft werden, wobei der Mindest-
bestand von 1:700 nicht unterschritten werden darf.

Die Erhöhung des Personalbestands der Kantonspolizei
zur Einhaltung der Vorgaben des Polizeigesetzes erfolgt
im Rahmen der jährlichen Aufgaben- und Finanzpla-
nung (AFP-Prozess). Zur zwingend erforderlichen Opti-
mierung der Polizeiorganisation wurde eine politische
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Rat die Weiterfinanzierung für die nächsten vier Schuljahre. Zusätzlich wurde begonnen, Möglichkei-
ten eines begleiteten Berufseinstiegs für Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung der in den Vorjahren durchgeführten Befragung von Schulleitungen wurden
verschiedene Massnahmen erarbeitet, unter anderem die Anpassung der Stellvertretungsregelung
ab Schuljahr 2024/25 und Anpassungen am Certificate of Advanced Studies (CAS) Schulleitung.
2024 wurde auch das neue Gremium "Kommunale Schulführung GAV-BKS" initiiert, um den Aus-
tausch zwischen dem Departement Bildung, Kultur und Sport und Gemeinderäten, die das Ressort
Bildung innehaben, zu intensivieren.

Die Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Schulische Heilpädagogik und Logo-
pädie wurden ausgebaut sowie der Zugang durch angepasste Rahmenbedingungen vereinfacht. Die
erweiterten Berufsfunktionen für Assistenzpersonen und Lehrpersonen im heilpädagogischen Be-
reich wurden 2024 konzipiert. Die dafür notwendigen rechtlichen Anpassungen werden im Rahmen
der Teilrevision des Lohndekrets Lehrpersonen (LDLP) in die Wege geleitet. Im Frühling 2024 wurde
ausserdem die Imagekampagne "LehrerIn werden" interkantonal und im Herbst 2024 auf kantonaler
Ebene durchgeführt.

 Langfristige räumliche Entwicklung der Aargauer Mittelschulen und der kantonalen
Gesundheits- und Sozialschulen

Die 2019 vom Grossen Rat in Form eines Planungsberichts verabschiedete räumliche Entwicklungs-
strategie für die Aargauer Mittelschulen hat zum Ziel, dem wachsenden Raumbedarf der Mittelschu-
len in den kommenden Jahrzehnten gerecht zu werden. Dafür werden Neugründungen von Mittel-
schulen und Kapazitätserweiterungen an bestehenden Standorten geplant. Die Umsetzung der
Strategie wurde im Berichtsjahr 2024 in mehreren Bereichen weiter vorangetrieben.

Im März 2024 hat der Grosse Rat sowohl den Pro-
jektierungskredit für den Neubau der Kantonsschule
Stein als auch den Ausführungskredit für die ab
dem Schuljahr 2025/26 notwendige Übergangslö-
sung beschlossen. Damit konnten für den Neubau
die Vorprojektphase abgeschlossen und die Bau-
projektphase weit vorangetrieben werden. Mit dem
Bau der Übergangslösung wurde im Sommer plan-
mässig begonnen.

Ebenfalls im März 2024 beschloss der Grosse Rat in erster Beratung die Festsetzung von Lenzburg
und Windisch als neue Mittelschulstandorte im Schulgesetz gemäss der favorisierten Variante zur
räumlichen Entwicklung der Mittelschulen im Aargauer Mittelland. Im September 2024 wurde in zwei-
ter Beratung die Änderung des Schulgesetzes mit der Aufnahme der beiden Standorte beschlossen.
Gleichzeitig beschloss der Grosse Rat die damit verbundene Änderung des Mittelschuldekrets sowie
die notwendige Anpassung des kantonalen Richtplans und genehmigte die Verpflichtungskredite für
die Landsicherung und die Einleitung der Nutzungsplanverfahren.

Am 1. November 2024 wurde die Baubewilligung für die Erweiterung der Kantonsschule Baden er-
teilt, sodass mit der Ausführung gestartet werden kann.

Der Regierungsrat bewilligte Ende 2023 den Planungskredit für die Erweiterung der Kantonsschule
Wohlen. Im 1. Quartal 2024 nahmen die grossrätlichen Kommissionen Bildung, Kultur und Sport
(BKS) und Allgemeine Verwaltung (AVW) zum Projekt Stellung. Anschliessend wurde mit der Vorbe-
reitung des Projektwettbewerbs gestartet, so dass das Preisgericht noch im Dezember zusammen-
trat, um das Verfahrensprogramm zu finalisieren.

Bild: Bau Übergangslösung Kantonsschule Stein
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Der Planungsbericht zur langfristigen Entwicklung der kantonalen Gesundheits- und Sozialschulen
wurde im Januar 2024 vom Grossen Rat behandelt und verabschiedet. Die damit genehmigte räumli-
che Entwicklungsstrategie für die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) Brugg sowie
für die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) Aarau hat zum Ziel, dem in den kom-
menden 20 Jahren prognostizierten wachsenden Raumbedarf der beiden Schulen gerecht zu wer-
den. Seit März 2024 werden im Rahmen einer Standortevaluation kantonsweit Areale gesucht und
analysiert, auf welchen die langfristigen Anlagen der HFGS und der BFGS realisiert werden könnten.
Gemäss strategischen Leitsätzen ist für die BFGS eine Aufteilung auf zwei gleichwertige Standorte
vorgesehen, welche unterschiedliche Einzugsgebiete abdecken. Für die HFGS wird ein Standort an
einem zentralgelegenen Standort und optional mit weiteren Institutionen aus dem Bildungsbereich im
Gesundheits- und Sozialwesen (OdA GS, FH GS) gesucht.

Die BFGS benötigt aufgrund der aktuellen vollen Auslastung der Raumkapazitäten und des erwarte-
ten markanten Wachstums der Lernendenzahlen zeitnah zusätzlichen Unterrichtsraum. Ein erster
Teil der geplanten langfristigen Infrastrukturlösung wird voraussichtlich erst ab 2035 bezugsbereit
sein. Bis dahin soll der zusätzliche Raumbedarf mittels Anmietungen gedeckt werden. Zur Anmie-
tung des Hünerwadelhaus in Lenzburg wurde im Berichtsjahr von Juli bis September 2024 eine öf-
fentliche Anhörung durchgeführt und im November legte der Regierungsrat die Botschaft zu "Berufs-
fachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) Brugg; Anmietung von zusätzlichem Schulraum;
Verpflichtungskredit" vor.

 Steuergesetzrevision 2025 und Steuergesetzrevision 2027

Mit der Steuerstrategie 2022–2030 will sich der Kanton Aargau für alle Einkommens- sowie Vermö-
gensstufen unter den zehn steuerlich attraktivsten Kantonen positionieren. Mit der Steuergesetzrevi-
sion 2025 legte der Regierungsrat im November 2023 das erste Umsetzungspaket der Steuerstrate-
gie vor. Per 1. Januar 2025 sollen die Massnahmen zur Vermögenssteuer (Leitsatz 10), zu den

Drittbetreuungskosten (Leitsatz 12), die Erhöhung des Abzugs
für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (Leitsatz
13), die Erhöhung des Kinderabzugs (Leitsatz 7a) sowie die
Senkung der Gewinnsteuern für Vereine und Stiftungen (Leit-
satz 6) umgesetzt werden. Mit dieser Steuergesetzrevision
2025 werden die überwiesenen Postulate erfüllt, wonach die
Mehreinnahmen aus der Steuergesetzrevision Schätzungswe-
sen für Steuersenkungen bei den natürlichen Personen genutzt
werden sollen. Der Grosse Rat hat die Gesetzesänderung im
Dezember 2024 in zweiter Beratung verabschiedet. Gegen die-
sen Beschluss wurde das Behördenreferendum ergriffen. Die
Volksabstimmung findet im Mai 2025 statt.

Im Rahmen der zweiten Beratung der Steuergesetzrevision
2025 hat der Grosse Rat im Dezember 2024 auch die Vorlage

des zweiten Umsetzungspakets der Steuerstrategie – die Steuergesetzrevision 2027 – in erster Be-
ratung beschlossen. Er hat dabei den Massnahmen bei der Einkommensbesteuerung zugestimmt
(Leitsatz 8: Reduktion der obersten Tarifstufe; Leitsatz 9: Integration des Kleinverdienerabzugs). Die
zweite Beratung findet im Jahr 2026 statt. Das Inkrafttreten ist per 1. Januar 2027 vorgesehen.

Fotos: Michel Jaussi, Jiri Vurma, Ferrum,
Kanton Aarau
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 Umsetzung Gesundheitspolitische Gesamtplanung 2030

Die Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) 2030 ist ein Planungsbericht, der die strategische
Ausrichtung des Gesundheitswesens im Kanton Aargau festlegt. Am 11. Juni 2024 hat der Grosse
Rat die GGpl 2030 einstimmig verabschiedet. Danach initialisierte das Departement Gesundheit und
Soziales ein Projekt zur Umsetzung der GGpl 2030 und hat in der ersten Projektphase bis Ende des
Jahres 2024 einen Massnahmenkatalog erstellt sowie eine Einschätzung des Rechtsetzungsbedarfs
vorgenommen. Aufgrund der Umsetzung der GGpl 2030 müssen verschiedene Gesetze revidiert
werden: das Gesundheitsgesetz (GesG), das Spitalgesetz (SpiG) und das Pflegegesetz (PflG). Die
Zeitpläne präsentieren sich wie folgt:

Abbildung 8: Zeitplan Rechtssetzungsverfahren GGpl 2030

In den folgenden Jahren werden diverse Massnahmen aus den Zielen und Strategien der GGpl 2030
abgeleitet und umgesetzt. Die Abteilung Gesundheit hat im Rahmen der Initialisierungsphase Vorab-
klärungen zur Ausgestaltung der Massnahmen getroffen sowie das Umsetzungsvorgehen geplant.

 Ganzheitliche kantonale Wasserstrategie

Mit dem Klimawandel verändert sich der gesamte Wasserhaushalt. Eine kantonale Wasserstrategie
soll den Weg – weg von der nutzerspezifischen Sicht der Ressource Wasser, hin zu einer ganzheitli-
chen, verantwortungsvollen Betrachtungsweise – aufzeigen und den sorgsamen Umgang mit der
Ressource Wasser fördern. Es soll auch in Zukunft eine ausreichende Menge Wasser in hoher Qua-
lität für Mensch, Tier, Umwelt und Wirtschaft verfügbar sein. Dazu sind Witterungsextreme (Trocken-
heit, Hochwasser) proaktiv zu bewirtschaften und Speicher zu schaffen.

Im Berichtsjahr 2024 wurden unter Federführung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt die
fachlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Wasserstrategie departementsübergreifend erarbeitet.
Die interdisziplinären Arbeitsgruppen haben nach-
folgende sieben Handlungsfelder für die Umset-
zung der Wasserstrategie festgelegt: I) Öffentliche
Wasserversorgung; II) Wasserqualität der Oberflä-
chengewässer und des Grundwassers; III) Um-
gang mit Trockenheit und Hochwasser; IV) Ener-
getische Nutzung des Wassers; V) Wasser für
Landwirtschaft und Industrie; VI) Gewässer und
Feuchtgebiete als Lebensräume und VII) Wasser-
rückhalt- und Speicherung (Schwammstadt und
Schwammland). Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, Regionalen Planungsverbänden so-
wie der betroffenen externen Organisationen und Verbänden (Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei,
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Forst und Wasserwirtschaft) wurden im November 2024 erstmals über den aktuellen Stand der Ar-
beiten informiert. Dabei wurden Bedürfnisse abgeholt und Inputs zur Zusammenarbeit und Beiträge
zur Umsetzung der Strategie gesammelt.

Mit der einstimmigen Annahme des indirekten Gegenvorschlags zur kantonalen "Gewässer-Initiative"
im September 2024 unterstützt der Grosse Rat die Wiederherstellung eines funktionierenden Was-
serhaushalts. Die Schaffung von 1'000 ha Feuchtgebieten bis 2060 wird einen wichtigen Beitrag an
die Ziele der Wasserstrategie leisten.

Das Pilotprojekt 'Kommunale Regenwasserstrategie' (kRWS) wird den Raumbedarf der Regenwas-
serbewirtschaftung in den grossen Linien aufzeigen und als Grundlage für Ortsplanungsrevisionen
und Überarbeitungen der Generellen Entwässerungspläne (GEP) dienen, wo sie konkretisiert und
eigentümer- beziehungsweise behördenverbindlich verankert werden. Windisch, Brugg, Suhr und
Zofingen werden als Pilotgemeinden mit Unterstützung des Kantons eine regionale Regenwas-
serstrategie entwickeln, deren Erkenntnisse für alle Aargauer Gemeinden nutzbar sein werden.
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4. Geschäftsgang

 Regierungsrat

Der Regierungsrat hat drei Präsidialverfügungen verabschiedet und an 38 Sitzungen 1'635 Be-
schlüsse gefasst (Vorjahr: 38 Sitzungen, 1'593 Beschlüsse, 5 Präsidialverfügungen).

 Parlamentarische Vorstösse

Insgesamt wurden 243 parlamentarische Vorstösse des Grossen Rats beantwortet. Der Aufwand da-
für beträgt Fr. 333'573.– (Vorjahr: 250 Vorstösse, Fr. 373'569.–). Die folgenden Tabellen geben ei-
nen Überblick über die Verteilung der parlamentarischen Vorstösse 2024 nach Art des Vorstosses,
nach Parteien sowie nach Departementen.

Tabelle 2: Kosten der parlamentarischen Vorstösse nach der Art des Vorstosses

Nach Vorstossart Kosten Total Anzahl Kosten/Einheit
Interpellation 232'680.– 155 1'501.–
Motion 64'023.– 54 1'186.–
Postulat 36'870.– 34 1'084.–
Total 333'573.– 243 1'373.–

Tabelle 3: Kosten der parlamentarischen Vorstösse nach Parteien

Nach Parteien Kosten Total Anzahl Kosten/Einheit
SVP 80'919.– 55 1'471.–
SP 72'049.– 54 1'334.–
FDP 59'535.– 42 1'418.–
Die Mitte 35'016.– 22 1'592.–
Grüne 17'505.– 15 1'167.–
GLP 45'476.– 37 1'229.–
EVP 9'135.– 7 1'305.–
EDU 13'938.– 11 1'267.–
Parteilos
Total 333'573.– 243 1'373.–

Tabelle 4: Kosten der parlamentarischen Vorstösse nach Departementen

Nach Departementen Kosten Total Anzahl Kosten/Einheit
SK 19'323.– 10 1'932.–
DVI 57'762.– 50 1'155.–
BKS 60'081.– 44 1'365.–
DFR 32'355.– 24 1'348.–
DGS 84'857.– 52 1'632.–
BVU 79'195.– 63 1'257.–
Total 333'573.– 243 1'373.–
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Kandidatin/Kandidat Stimmen Ergebnis

Schöni Theres 5'950

Zurfluh Stephan 5'633

Schmid Thomas Rudolf 5'435

Lischer Pius 4'841

Vereinzelte 15'852

Total gültige Stimmen 597'188

Absolutes Mehr 59'719

4.3.3 Ersatzwahlen der Bezirks- und Kreisbehörden für den Rest der Amtsperiode 2021/24

Am 3. März 2024 war im Bezirk Brugg für die Ersatzwahl von zwei Bezirksrichterinnen/Bezirksrich-
tern eine Urnenwahl durchzuführen. Auf denselben Termin waren in den Kreisen XV und XVI des
Bezirks Zofingen die Ersatzwahlen je einer Friedensrichterin/eines Friedensrichters ausgeschrieben.
Diese beiden Ämter konnten in stiller Wahl besetzt werden.

4.3.4 Gesamterneuerungswahlen der Bezirks- und Kreisbehörden für die Amtsperiode
2025/2028 vom 22. September 2024

Am 22. September 2024 fanden die Gesamterneuerungswahlen der Bezirks- und Kreisbehörden
(Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten, Bezirksrichterinnen und Bezirksrichter, Friedens-
richterinnen und Friedensrichter sowie Schulrätinnen und Schulräte der Bezirke) statt. In den elf Be-
zirken waren 80 Wahlen ausgeschrieben. Für die insgesamt 240 Sitze kandidierten 247 Personen.

73 Behörden konnten mittels stiller Wahlen besetzt werden. In den Bezirken Laufenburg (Wahl der
Gerichtspräsidentin/des Gerichtspräsidenten 2 und Wahl von sechs Bezirksrichterinnen/Bezirksrich-
tern), Lenzburg (Wahl von sechs Bezirksrichterinnen/Bezirksrichtern und Wahl von sieben Schulrä-
tinnen/Schulräte des Bezirks), Muri (Wahl von sechs Bezirksrichterinnen/Bezirksrichtern) und Rhein-
felden (Wahl von sechs Bezirksrichterinnen/Bezirksrichtern) sowie im Kreis XIII des Bezirks Muri
(Wahl von drei Friedensrichterinnen/Friedensrichtern) kam es zu Urnenwahlen. Alle Ämter konnten
im ersten Wahlgang besetzt werden.

 Abstimmungen

Im Jahr 2024 gelangten zwölf eidgenössische und zwei kantonale Vorlagen zur Abstimmung.

4.4.1 Eidgenössische Volksabstimmung vom 3. März 2024

Tabelle 7: Eidgenössische Volksabstimmung vom 3. März 2024

Vorlage Stimmen Ja in % Stimmbe-
teiligungJa Nein

Die Volksinitiative vom 28. Mai 2021 "Für ein
besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13.
AHV-Rente)" wurde im Kanton Aargau mit
52,6 % Ja-Stimmen angenommen.

AG 132'707  119'762 52.6 % 57,1 %

CH 1'884'096 1'350'525 58,3 % 58,4 %

Die Volksinitiative vom 16. Juli 2021 "Für eine
sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renten-
initiative)" wurde im Kanton Aargau mit
73,8 % Nein-Stimmen abgelehnt.

AG  65'679 184'800 26,2 % 56,8 %

CH 808'578 2'393'930 25,2 % 58,1 %
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4.4.2 Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 9. Juni 2024

Tabelle 8: Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 9. Juni 2024

Vorlage Stimmen Ja in % Stimmbe-
teiligungJa Nein

Die Volksinitiative vom 23. Januar 2020 "Maxi-
mal 10 % des Einkommens für die Krankenkas-
senprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)"
wurde im Kanton Aargau mit 65,9 % Nein-Stim-
men abgelehnt.

AG 64'638  124'876 34,1 % 43,0 %

CH 1'117'095 1'391'645 44,5 % 45,5 %

Die Volksinitiative vom 10. März 2020 "Für tie-
fere Prämien – Kostenbremse im Gesundheits-
wesen (Kostenbremse-Initiative)" wurde im Kan-
ton Aargau mit 67,0 % Nein-Stimmen abgelehnt

AG 62'232  126'181 33,0 % 42,8 %

CH  927'386 1'563'769 37,2 % 45,4 %

Die Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 "Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit" wurde
im Kanton Aargau mit 75,2 % Nein-Stimmen ab-
gelehnt.

AG 46'815  142'058 24,8 % 42,8 %

CH 655'106 1'838'740 26,3 % 45,4 %

Das Bundesgesetz vom 29. September 2023
über eine sichere Stromversorgung mit erneuer-
baren Energien (Änderung des Energiegesetzes
und des Stromversorgungsgesetzes) wurde im
Kanton Aargau mit 63,6 % Ja-Stimmen ange-
nommen.

AG 120'255  68'769 63,6 % 42,9 %

CH 1'717'607 781'811 68,7 % 45,4 %

Die Änderung vom 7. November 2023 der Ver-
fassung des Kantons Aargau (Kurztitel und
Klimaparagraf) wurde mit 56,9 % Ja-Stimmen
angenommen.

AG 101'017  76'597 56,9 % 41,9 %

4.4.3 Eidgenössische Volksabstimmung vom 22. September 2024

Tabelle 9: Eidgenössische Volksabstimmung vom 22. September 2024

Vorlage Stimmen Ja in % Stimmbe-
teiligungJa Nein

Die Volksinitiative vom 8. September 2020 "Für
die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Bio-
diversitätsinitiative)" wurde im Kanton Aargau
mit 67,1 % Nein-Stimmen abgelehnt.

AG 62'998  128'626 32.9 % 43,3 %

CH 926'059 1'579'467 37,0 % 45,2 %

Die Änderung vom 17. März 2023 des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der
beruflichen Vorsorge) wurde im Kanton Aargau
mit 67,0 % Nein-Stimmen abgelehnt.

AG  62'471 126'812 33,0 % 43,1 %

CH 810'569 1'655'513 32,9 % 45,0 %
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4.4.4 Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 24. November 2024

Tabelle 10: Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 24. November 2024

Vorlage Stimmen Ja in % Stimmbe-
teiligungJa Nein

Der Bundesbeschluss vom 29. September 2023
über den Ausbauschritt 2023 für die Natio-
nalstrassen wurde im Kanton Aargau mit
54,3 % Ja-Stimmen angenommen.

AG 98'756  83'243 54,3 % 41,1 %

CH 1'181'560 1'316'505 47,3 % 45,1 %

Die Änderung vom 29. September 2023 des Ob-
ligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) wurde
im Kanton Aargau mit 53,8 % Ja-Stimmen ange-
nommen.

AG 96'552  82'772 53,8 % 40,8 %

CH 1'196'643 1'274'818 48,4 % 44,9 %

Die Änderung vom 29. September 2023 des Ob-
ligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen
Eigenbedarfs) wurde im Kanton Aargau mit
51,2 % Ja-Stimmen angenommen.

AG 91'911 87'455 51,2 % 40,8 %

CH 1'141'693 1'331'134 46,2 % 44,9 %

Die Änderung vom 22. Dezember 2023 des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung
(KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistun-
gen) wurde im Kanton Aargau mit 60,3 % Ja-
Stimmen angenommen.

AG 107'475  70'859 60,3 % 40,8 %

CH 1'302'687 1'140'884 53,3 % 44,9 %

Die Aargauische Volksinitiative "Für eine Demo-
kratie mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im Aar-
gau)" vom 7. Februar 2023 wurde mit 79,7 %
Nein-Stimmen abgelehnt.

AG 35'992  141'669 20,3 % 41,2 %

 Verordnungen zum Vollzug des Bundesrechts gemäss § 43a der Geschäftsordnung des
Grossen Rats

Der Regierungsrat kann gemäss § 91 Abs. 2bis der Verfassung des Kantons Aargau die zum Vollzug
von Bundesrecht notwendigen Bestimmungen direkt – das heisst, ohne dass vorab der Gesetz- oder
Dekretsgeber tätig werden müsste – erlassen. Dies gilt in den Fällen, in denen das Bundesrecht die
inhaltliche Gestaltung des Ausführungsrechts vorgibt oder bei hoher zeitlicher Dringlichkeit. § 43a
der Geschäftsordnung des Grossen Rats verpflichtet den Regierungsrat, dem Grossen Rat den Ge-
genstand der erlassenen Verordnung umgehend mitzuteilen und die fraglichen Verordnungen im
Jahresbericht aufzulisten. Im Berichtsjahr hat der Regierungsrat folgende neue Verordnung gestützt
auf die genannte Verfassungsbestimmung erlassen:

• Verordnung zur Umsetzung der Pflegeinitiative im Bereich der Ausbildung (V Pflegeausbildung).
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 Verzeichnis der wichtigsten Vorlagen an den Grossen Rat

4.6.1 Departement Volkswirtschaft und Inneres

• (23.412; eingegangen am 9. Januar 2024) Dekret über die Zivilstandskreise; Änderung

• (23.413; eingegangen am 9. Januar 2024) Regulierungsbremse und Regulierungsfolgenabschät-
zung; Ergebnis der Prüfung des als Motion eingereichten (20.245) Postulats betreffend kantonale
Regulierungsbremse und des als Motion eingereichten (22.299) Postulats betreffend Einführung
einer Regulierungsfolgeabschätzung

• (24.46) Covid-Härtefallmassnahmen für Unternehmen; Vollzug und Wirkung

• (24.56) Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz (BeurG), Änderung; Dekret über den Notariats-
tarif; Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.57) Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg; Weiterentwicklung und Optimierung der Gewerbe-
betriebe; Verpflichtungskredit

• (24.111) Aargauische Volksinitiative "Für eine Demokratie mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im
Aargau)"

• (24.155) Bericht über die Prüfung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs betreffend Senkung
der Grundbuchabgaben sowie der Notariatstarife für die Eintragung beziehungsweise Errichtung
und Erhöhung von Grundpfandrechten

• (24.158) Unvereinbarkeitsgesetz (UG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

• (24.201) Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht (EG ArR); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Be-
ratung

• (24.233) Virtuelle und hybride Sitzungen der kantonalen und kommunalen Legislativen und Exe-
kutiven; Gesetz über die Organisation des Grossen Rates und über den Verkehr zwischen dem
Grossen Rat, dem Regierungsrat und der Justizleitung (Geschäftsverkehrsgesetz, GVG); Ände-
rung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

• (24.277) Gesetz über die Umsetzung der Amtsenthebungsinitiative; Bericht und Entwurf zur 1.
Beratung

• (24.301) Aargauische Volksinitiative "Lohngleichheit im Kanton Aargau – jetzt!"

• (24.350) Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht (EG ArR); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Be-
ratung

4.6.2 Departement Bildung, Kultur und Sport

• (23.414, eingegangen am 9. Januar 2024) Mittelschulen im Aargauer Mittelland – Aufnahme von
zwei neuen Mittelschulstandorten; Schulgesetz; Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

• (23.415, eingegangen am 9. Januar 2024) Kantonsschule Stein (KSST); Übergangslösung: Aus-
führung Modulbau (Kauf) und Anmietungen; Neubau: Projektierung; Verpflichtungskredit [HBV]

• (24.14) Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1.
Beratung

• (24.112) Schulgesetz; Totalrevision; Entwurf neues Volksschulgesetz (E-VSG); Entwurf neues
Mittelschulgesetz (E-MSG); Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

• (24.161) Massnahmenplan betreffend Fachpersonal Schulische Heilpädagogik

• (24.162) Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW); Jahresbericht 2023; Bericht zum Leistungs-
auftrag 2021–2024
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• (24.163) Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW); Leistungsauftrag 2025–2028; Verpflich-
tungskredit

• (24.183) Mittelschulen im Aargauer Mittelland - Aufnahme von zwei Mittelschulstandorten; Schul-
gesetz; Änderung; Dekret über die Mittelschulen (Mittelschuldekret); Änderung; Kantonaler Richt-
plan; Anpassung des Richtplans; Verpflichtungskredite; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.258) Sportgesetz (SportG); Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

• (24.293) Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2.
Beratung

• (24.337) Mentorat "Begleiteter Berufseinstieg"

• (24.338) Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) Brugg; Anmietung von zusätzlichem
Schulraum Etappe 1; Verpflichtungskredit

4.6.3 Departement Finanzen und Ressourcen

• (24.90) Jahresbericht mit Jahresrechnung 2023

• (24.113) Sammelvorlage für Verpflichtungskredite und Nachtragskredite 2024, I. Teil

• (24.135) Informationssicherheit; Umsetzung Massnahmen Informatik Aargau; Verpflichtungskredit

• (24.138) Telli-Hochhaus, Aarau; Brandschutz / Statik; Verpflichtungskredit

• (24.141) Aargauische Kantonalbank (AKB); Jahresbericht und Jahresrechnung 2023; Gewinnab-
lieferung an den Kanton; Entlastung der Mitglieder des Bankrats

• (24.228) Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028 (AFP) mit Budget 2025

• (24.232) Sammelvorlage für Verpflichtungskredite und Nachtragskredite 2024, II. Teil

• (24.272) Steuergesetzrevision 'Nachvollzug Bundesrecht'; Steuergesetz (StG); Änderung; Bericht
und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.273) Steuergesetzrevision 2025; Erstes Umsetzungspaket Leitsätze; Steuerstrategie 2022–
2030; Steuergesetz (StG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.321) Steuerstrategie 2022–2030; Umsetzung Leitsätze 18–20 "Projekt Taxoptima"; Ab-
schlussbericht; Kenntnisnahme

4.6.4 Departement Gesundheit und Soziales

• (24.29) Umsetzung Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege (Aus-
bildungsoffensive) Kanton Aargau; Verpflichtungskredit

• (24.58) Bericht zum Umsetzungsstand der Sozialplanung (SOPLA) 2015

• (24.136) Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (EG Familienzulagen-
gesetz, EG FamZG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

• (24.137) Dekret zur Prämienverbilligung (DPV); Änderung

• (24.139) SVA Aargau; Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023

• (24.142) Aargauische Gebäudeversicherung (AGV); Geschäftsbericht 2023

• (24.157) Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen aus dem Asylbereich;
begleitetes Wohnen; Verpflichtungskredit

• (24.224) Gesundheitsgesetz (GesG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   38AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   38 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



39 von 149

• (24.227) Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung und die Invalidenversicherung (EG AHVG/IVG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Bera-
tung

• (24.274) Kantonale Asylunterkunft "Webermühle Neuenhof"; Verpflichtungskredit

• (24.275) Unbegleitete Minderjährige aus dem Asylbereich (UMA); externe Platzierungen; Zusatz-
kredite

• (24.339) Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (EG Familienzulagen-
gesetz, EG FamZG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.349) Gesundheitsgesetz (GesG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung

4.6.5 Departement Bau, Verkehr und Umwelt

• (24.47) Gemeinde Uerkheim, Hochwasserrückhaltebecken Uerke; Verpflichtungskredit

• (24.116) Kantonaler Richtplan; Anpassung des Richtplans; Materialabbau: Umsetzung Roh-
stoffversorgungskonzept (RVK 2020) (Kapitel V 2.1)

• (24.117) Verkehrssteuergesetz (VStG); Bericht und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.184) Indirekter Gegenvorschlag des Regierungsrats zur Aargauischen Volksinitiative "Gewäs-
ser-Initiative Kanton Aargau – Mehr lebendige Feuchtgebiete für den Kanton Aargau"; Wieder-
vernässung Wald, Landwirtschaft und Siedlung; Verpflichtungskredit

• (24.202) Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG); Teiländerung; Bericht
und Entwurf zur 2. Beratung

• (24.276) Förderprogramm Energie 2025–2028; Verpflichtungskredit

• (24.322) Gemeinde Rothrist IO/AO; NK204 Wiggertalstrasse, Abschnitt Nord, mit flankierenden
Massnahmen K235 Bernstrasse und K309 Rössliweg; Verpflichtungskredit; Anpassung Kantons-
strassennetz

 Umsetzung der Sozialplanung

Der Grosse Rat verabschiedete am 20. Oktober 2015 die Sozialplanung (SOPLA) des Kantons Aar-
gau (GRB Nr. 2015-1086). Die SOPLA ist in sieben Stossrichtungen, 18 Strategien und 28 Massnah-
men unterteilt. Die sachzuständigen Departemente setzen die Massnahmen in den verschiedenen
Bereichen um. Im Rahmen des Jahresberichts mit Jahresrechnung berichtet der Regierungsrat über
den Stand der Umsetzung.

Mit der (24.58) Botschaft "Bericht zum Umsetzungsstand der Sozialplanung (SOPLA) 2015" vom
28. Februar 2024 zeigte der Regierungsrat dem Grossen Rat den Stand der Massnahmen aus der
Sozialplanung 2015 auf und führte aus, welche weiteren Massnahmen für die zukünftige Sozialpolitik
im Kanton aus der Optik des Regierungsrats notwendig sind. Dabei hat er 24 Massnahmen der Sozi-
alplanung 2015 als umgesetzt, abgeschlossen oder in den Regelbetrieb überführt ausgewiesen. Ne-
ben drei Massnahmen, die weiterhin in Bearbeitung oder Umsetzung stehen, hat der Regierungsrat
mit der Berichterstattung zur Sozialplanung zudem 13 neue Massnahmen eingeführt.

4.7.1 Umgesetzte, abgeschlossene Massnahmen

Von den im "Bericht zum Umsetzungsstand der Sozialplanung (SOPLA) 2015" vom 28. Februar 2024
definierten 16 Massnahmen weist der Regierungsrat für das Jahr 2024 keine Massnahme als abge-
schlossen beziehungsweise umgesetzt aus.
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4.7.2 In den Regelbetrieb überführte oder in die ordentliche Aufgabenerfüllung integrierte
Massnahmen

Für das Jahr 2024 weist der Regierungsrat zwei Massnahmen als in den Regelbetrieb oder in die or-
dentliche Aufgabenteilung integriert aus:

Tabelle 11: In den Regelbetrieb überführte oder in die ordentliche Aufgabenerfüllung integrierte Massnahmen

Massnahme Bemerkungen

E1.2 Chatberatung der Opferberatungen Die Chatberatung ermöglicht Betroffenen von Straftaten im
Kanton Aargau, sich bei der Opferberatung unkomplizierter,
niederschwelliger und schneller beraten zu lassen. Die Aar-
gauer Bevölkerung kann sich von Montag bis Freitag per
Chat melden. Die abzudeckenden Stunden sind unter den
sieben teilnehmenden Beratungsstellen gemäss Bevölke-
rungsschlüssel aufgeteilt. Seit dem 1. Januar 2023 übernimmt
die Opferberatung Aargau an sieben Stunden in der Woche
die Chatberatungen. In den ersten 18 Monaten hat die Opfer-
beratung Aargau 314 Chat-Beratungen durchgeführt. Daraus
ergaben sich 233 Dossiers, der Rest waren Mehrfachberatun-
gen oder keine opferhilferelevanten Anfragen. Ab dem 1. Ja-
nuar 2025 wird die Chatberatung in das Regelangebot über-
nommen.

E2.2 Förderung der Siedlungsqualität Zur Schaffung eines Anreizes zu einer verbesserten sozial-
räumlichen Entwicklung auf kommunaler Ebene behandelt
das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die Siedlungs-
qualität und Sozialraumgestaltung im Rahmen der ordentli-
chen Aufgabenerfüllung in der Vorprüfung / Genehmigung
von (Sonder-)Nutzungsplanungen der Gemeinden. Es be-
rücksichtigt die Siedlungsqualität und Sozialraumgestaltung
neu auch bei der laufenden Vergabe von Fördermitteln. Die
Massnahme ist somit in den Regelbetrieb überführt.

4.7.3 Massnahmen in Umsetzung / Bearbeitung

14 Massnahmen waren im Jahr 2024 in Umsetzung oder Bearbeitung.

Tabelle 12: Massnahmen in Umsetzung / Bearbeitung

Massnahme Bemerkungen

A2.5 Kooperation Arbeitsmarkt: Zusammen-
arbeit mit Gemeinden stärken und ausbauen
(zum Beispiel Dienstleistung AMIplus)

Im Januar 2024 hat das Amt für Wirtschaft und Arbeit den
Fachbereich Integrationsberatung eingeführt, dessen Spezia-
listinnen und Spezialisten sich ausschliesslich um die zuge-
wiesenen Klientinnen und Klienten der Sozialdienste und des
Migrationsamts kümmern. Die Leitung der Integrationsbera-
tung hat im Jahr 2024 einzelne Sozialdienste besucht, um die
Zusammenarbeit zu pflegen und weiter aufzubauen. Zudem
steht der Fachbereich Integrationsberatung im Austausch mit
Vertretungen der Gemeindeammänner-Vereinigung des Kan-
tons Aargau, des Verbands Aargauer Gemeindeschreiberin-
nen und Gemeindeschreiber sowie des Verbands Aargauer
Gemeindesozialdienste bezüglich der systematischen Zuwei-
sung von Sozialhilfeberechtigen in arbeitsmarktliche Vermitt-
lung.
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Massnahme Bemerkungen

A2.6 Kooperation Arbeitsmarkt: Zusammen-
arbeit mit Arbeitgebenden stärken, insbeson-
dere betreffend Personen mit einem er-
schwerten Zugang zum Arbeitsmarkt

Im Januar 2024 hat das Amt für Wirtschaft und Arbeit den
Fachbereich Arbeitgeberservice (AGS) eingeführt, dessen
Spezialistinnen und Spezialisten sich ausschliesslich um die
Arbeitsvermittlung von Stellensuchenden kümmern. Im Früh-
jahr 2024 hat das Amt für Wirtschaft und Arbeit eine Hotline in
Betrieb genommen, um den Informationszugang für interes-
sierte Arbeitgebende und Verbände zu vereinfachen. Ein
Konzept zum Ausbau des Austauschs mit der Aargauischen
Industrie- und Handelskammer, dem Aargauischen Gewerbe-
verband sowie Branchen- und Regionalverbänden zur Förde-
rung der Integration von Personen mit erschwertem Zugang
zum ersten Arbeitsmarkt ist zurzeit in Arbeit.

A2.7 Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit hat die verfügbaren Daten
und mögliche Massnahmen geprüft. Einerseits hat sich ge-
zeigt, dass die Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen stabil ist, die Prozesse eingespielt und
passende Massnahmen vorhanden sind. Gleichzeitig haben
sich die Themen Begleitung, Teilzeitlehre und Zusammenar-
beit mit Gemeinden als Handlungsfelder in diesem Bereich
herauskristallisiert. In einem nächsten Schritt klärt das Amt für
Wirtschaft die Zuständigkeiten sowie das weitere Vorgehen.

B1.2 Ausbau der Elternschaftsbeihilfen zu
Familienergänzungsleistungen gemäss Emp-
fehlungen der Konferenz der kantonalen So-
zialdirektorinnen und Sozialdirektoren
(SODK)

Der Grosse Rat hat die (19.144) Motion zur Einführung von
Familienergänzungsleistungen im November 2019 als Postu-
lat überwiesen. Das Departement Gesundheit und Soziales
hat bis im Frühjahr 2024 Umsetzungsvarianten sowie deren
Auswirkungen und Kosten bei Einführung von Familienergän-
zungsleistungen geprüft. Im Sommer 2024 hat es diese Prüf-
resultate mit Vertretern der betroffenen Gemeindeverbände
(Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau, Ver-
band Aargauer Gemeindeschreiberinnen und Gemeinde-
schreiber, Finanzfachleute Aargauer Gemeinden, Verband
Aargauer Gemeindesozialdienste) besprochen. Der Regie-
rungsrat hat die Botschaft an den Grossen Rat am 20. De-
zember 2024 publiziert. Er erachtet die geforderten Famili-
energänzungsleistungen aufgrund ihrer engen Verbindungen
zu den Elternschaftsbeihilfen und der Sozialhilfe nicht in der
Zuständigkeit des Kantons beziehungsweise in der Kompe-
tenz der Gemeinden. Auf Grundlage der Analysen und der
Rückmeldungen der Vertreter der Gemeindeverbände lehnt
der Regierungsrat die Einführung von Familienergänzungs-
leistungen ab und beantragt dem Grossen Rat, das oben er-
wähnte Postulat abzuschreiben.

B2.3 Aargauer Familientag – Veranstaltungen
Gemeinden und kantonaler Kongress

Der Aargauer Familientag unterstützt die Gemeinden bei der
Stärkung der "Information und Kommunikation" sowie der
"Vernetzung und Koordination" im Familienbereich. Der Fami-
lientag trägt dazu bei, die existierenden Angebote für Familien
in den Gemeinden respektive Regionen bekannter zu machen
und so einen niederschwelligen Zugang zu den Angeboten si-
cherzustellen. Der Aargauer Familientag soll alle zwei Jahre
in den Gemeinden stattfinden. Er wird durch den Swisslos-
Fonds Kanton Aargau sowie durch die Gemeinden selbst und
weitere Sponsoren finanziert. In den Zwischenjahren findet
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Massnahme Bemerkungen

der partizipative kantonale Familienkongress statt. Diese Ver-
anstaltung dient der Weiterentwicklung der kantonalen Famili-
enpolitik auf Grundlage der Rückmeldungen der Familien, Ge-
meinden und Organisationen. Der Aargauer Familientag hat
2024 in 19 Gemeinden und Regionen stattgefunden. Die
Fachstelle Alter und Familie des Kantonalen Sozialdiensts hat
2024 eine Umfrage bei Aargauer Familien durchgeführt, wel-
che als Grundlage für den Themenschwerpunkt des kantona-
len Familienkongresses 2025 dient.

B2.4 Pilotprojekt "Deutschförderung vor dem
Kindergarten"

Zwischen 2021 und 2024 führte der Kanton Aargau in ausge-
wählten Gemeinden Pilotprojekte zur "Deutschförderung vor
dem Kindergarten" durch. Im Hinblick auf eine mögliche flä-
chendeckende Einführung hat der Kanton in ausgewählten
Gemeinden Erkenntnisse zur Deutschförderung vor dem Kin-
dergarten gewonnen. Der Regierungsrat hat die Pilotprojekte
nach dreimaliger Durchführung des Selektionsverfahrens und
der jeweils einjährigen Deutschförderung im Juli 2024 abge-
schlossen. Der Grosse Rat hat die Übergangsfinanzierung
der Sprachförderung in den Pilotgemeinden bis 2028 verlän-
gert. Gestützt auf den Evaluationsbericht der Pilotprojekte un-
terstützt der Kanton ab 2026 die flächendeckende Sprach-
standerhebung eineinhalb Jahre vor dem Kindergarten. Ein
Entscheid über rechtliche Grundlagen für die Sprachstander-
hebung und die frühe Sprachförderung soll 2025 gefällt und –
sofern möglich – eine Umsetzung ab 2026 angestrebt wer-
den.
Aufgrund des abgeschlossenen Pilotprojekts benennt der Re-
gierungsrat die SOPLA-Massnahme B2.4 "Pilotprojekt
Deutschförderung vor dem Kindergarten" in "Deutschförde-
rung vor dem Kindergarten" um.

B3.1 Entwicklung von Instrumenten zur För-
derung von familienfreundlichen Gemeinden

Hervorgehend aus dem kantonalen Familienkongress 2023
entwickelt der Kanton unter Einbezug der Akteure Instru-
mente für Gemeinden, welche sie dabei unterstützen, fami-
lienfreundlicher zu werden. Die Gemeinden spielen dabei bei
der strategischen Planung eine wichtige Rolle. Die Broschüre
«Familie sein in…» soll es der Bevölkerung ermöglichen, sich
über die Angebote in der eigenen Gemeinde oder Region zu
informieren und weitere relevante Informationen zur Entwick-
lung der Kinder zu erhalten. Der Kanton lancierte Ende No-
vember 2024 eine kantonale Basisbroschüre, die von interes-
sierten Gemeinden mit eigenen Angeboten angereichert und
im Layout der Gemeinde selbst produziert werden kann.

D1.4 Klärung des Bedarfs und der Möglich-
keiten der Gemeinden zum "Wohnen im Al-
ter"

Wohnen im Alter ist in Anbetracht der demographischen Ent-
wicklung und der aktuellen raumplanerischen Herausforde-
rungen ein wichtiges Thema für die Gemeinden im Kanton
Aargau. Eine interdepartementale Arbeitsgruppe wird in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden abklären, welchen Bedarf
die Gemeinden haben und ob der Kanton in diesem Bereich
eine Rolle spielen soll und kann. Der Kantonale Sozialdienst
hat die entsprechenden Arbeiten aufgenommen.

E3.2 Prüfung einer Konkretisierung der per-
sönlichen Hilfe

Der Kanton prüft, ob die Definition der persönlichen Hilfe in
den kantonalen Rechtsgrundlagen oder in Empfehlungen zu
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Massnahme Bemerkungen

konkretisieren ist. Dabei berücksichtigt er auch eine allfällige
Weiterentwicklung der Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien). Der Kantonale Sozial-
dienst nimmt das Thema persönliche Hilfe in den Schulungen
und Beratungen von Gemeindesozialdiensten auf. Im Rah-
men der Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots prüft
der Kantonale Sozialdienst die Optimierung der Schulung zur
persönlichen Hilfe.

F1.6 Weiterbildung von Personen im Sozial-
bereich optimieren

Die Nutzung von geeigneten Weiterbildungsangeboten ist
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Mitarbeitenden
im Sozialbereich fachlich genügend qualifiziert sind. Es gilt,
den Bedarf und das Angebot an Weiterbildungen zu analysie-
ren und wenn nötig das Angebot zusammen mit den relevan-
ten Fachverbänden zu verbessern.
Der Kantonale Sozialdienst arbeitet zusammen mit Vertretun-
gen der Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aar-
gau, des Verbands Aargauer Gemeindeschreiberinnen und
Gemeindeschreiber, des Verbands Aargauer Gemeindesozi-
aldienste, der Vereinigung der Aargauischen Berufsbeistän-
dinnen und -beistände sowie unter Einbezug diverser kanto-
naler Stellen (Departement Volkswirtschaft und Inneres,
Departement Bildung, Kultur und Sport, Obergericht) an einer
Weiterentwicklung des Weiterbildungsangebots im Sozialbe-
reich im Kanton Aargau. Zurzeit entwickeln die verschiedenen
Akteure gemeinsam ein koordiniertes modulares Weiterbil-
dungsangebot.

F1.7 Verstärkung der Beratung für Gemein-
den zu Unterbringung und Betreuung von
Personen aus dem Asylbereich

Der Kantonale Sozialdienst schaffte für die Zuweisung von
Personen aus dem Asylbereich an die Gemeinden eine zent-
rale Stelle. Dieser neue Fachbereich ist für die Beratung der
Gemeinden bei der Unterbringung und Betreuung von Perso-
nen aus dem Asylbereich ausgerichtet. Das neu geschaffene
Team arbeitet seit Sommer 2024 in geplanter Stärke und
kann das Beratungsangebot vollständig wahrnehmen. Ab
Herbst 2024 finden zudem regelmässige Besuche bei den
Gemeinden statt. Der Fachbereich bietet ab 2025 Schulungen
zu diversen Themen im Zusammenhang mit Unterbringung
und Betreuung von Personen im Asylbereich an.

F1.8 Weiterentwicklung der Nahtstelle zwi-
schen SVA Aargau und Gemeindesozial-
diensten

Der Regierungsrat schlägt im Zusammenhang mit der Revi-
sion des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über
die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invaliden-
versicherung (EG AHVG / IVG) vor, die Gemeindezweigstel-
len der SVA Aargau weiterzuführen. Neben ihren bisherigen
Aufgaben im Vollzug der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung und der Ergänzungsleistungen sollen die Gemeinde-
zweigstellen die zuständigen kommunalen Stellen bei Sach-
verhaltsabklärungen in der Sozialhilfe sowie im Kindes- und
Erwachsenenschutz unterstützen. Die Zusammenarbeit der
Gemeinden und der SVA Aargau wird zudem in einem von
der Revision des EG AHVG / IVG losgelösten Projekt be-
leuchtet und weiterentwickelt. Das Projekt steht unter der Fe-
derführung des Departements Gesundheit und Soziales.

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   43AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   43 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



44 von 149

Massnahme Bemerkungen

F2.1 Empfehlungen zu Strukturen zur regio-
nalen Zusammenarbeit in der Sozialpolitik

Der Kantonale Sozialdienst weist bezüglich der Weiterbildun-
gen für Gemeinden auf die Vor- und Nachteile verschiedener
Organisationsformen und Organisationsgrössen hin. Er plant
zudem Instrumente auszuarbeiten, um Gemeinden bei ihrer
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden im Sozialbereich zu
unterstützen.

G2.1 Sozialpolitisches Monitoring Der Kanton plant, die Erarbeitung einer SOPLA-Berichterstat-
tung zur SOPLA-Phase 2 im Jahr 2028 zu veröffentlichen. Ab
2024 führt der Kantonale Sozialdienst den Runden Tisch So-
zialpolitik jährlich durch. Am Runden Tisch Sozialpolitik disku-
tieren verschiedene sozialpolitische Akteure über Herausfor-
derungen und Entwicklungen in der Sozialpolitik im Kanton
Aargau. Der Runde Tisch dient als Informationsquelle für die
SOPLA-Berichterstattung 2028.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) erarbeitet
zurzeit ein nationales Armutsmonitoring. Der Kantonale Sozi-
aldienst steht diesbezüglich mit dem BSV in Kontakt. Zudem
hat der Grosse Rat am 14. Mai 2024 das (24.151) Postulat
der Fraktionen SP (Sprecherin Lea Schmidmeister), EVP, Die
Mitte, GLP und Grünen betreffend kantonales Armutsmonito-
ring überwiesen. Der Kantonale Sozialdienst erarbeitet in Zu-
sammenarbeit mit Statistik Aargau ein kantonales Armutsmo-
nitoring.
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 Kommissionen und Arbeitsgruppen

In den beiden nachfolgenden Tabellen werden sämtliche seit 30. September 2022 neu geschaffenen
beziehungsweise abgeschafften Kommissionen und Arbeitsgruppen dargestellt:

Tabelle 13: Seit 30. September 2022 neu geschaffene Kommissionen und Arbeitsgruppen

Departe-
ment

Jahr der
Gründung

Name der Kommission oder
Arbeitsgruppe

Bemerkungen

DVI 2024 Begleitgruppe "Optimierung der dualen
Polizeiorganisation"

Tabelle 14: Seit 30. September 2022 abgeschaffte Kommissionen und Arbeitsgruppen

Departe-
ment

Jahr der
Gründung

Name der Kommission oder
Arbeitsgruppe

Bemerkungen

BKS Unbekannt,
seit 2015 mit
neuen Aufga-
ben

Fachkommission Qualifikationsverfah-
ren KV und Detailhandel

Die Kommission hat seit über 10
Jahren nicht mehr getagt.
Aus rechtlicher Sicht ist die Fach-
kommission nicht erforderlich, da
die Gesamtleitung der Qualifikati-
onsverfahren gemäss § 34 VBW
der Abteilung Berufsbildung und
Mittelschule obliegt. Zudem regelt
die KV-Bildungsverordnung in die-
sem Bereich neu abschliessend.
Umsetzungsfragen werden seit län-
gerem durch die kantonale Prü-
fungsleitung unter Einbezug aller
KV-Rektoren geklärt.
Abgeschafft per 31.12.2024

DGS 2009 Arbeitsgruppe Zivilschutzmaterial Abgeschafft per 01.01.2024
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5. Motionen und Postulate

Der Regierungsrat stellt im Jahresbericht begründete Anträge über die Aufrechterhaltung oder Ab-
schreibung von überwiesenen Motionen und Postulaten (§ 83 GO).

Zudem hat der Regierungsrat gemäss § 42 Abs. 4 des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) im Jah-
resbericht mit Jahresrechnung neue Fristen zu beantragen, wenn er die gewährten nicht einhalten
kann.

In der vorliegenden Botschaft zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2024 werden bei jedem unerle-
digten parlamentarischen Vorstoss die Daten zur Überweisung, zur Frist für die Behandlung sowie zu
bereits genehmigten Fristverlängerungen ausgewiesen. Neue Anträge für Fristverlängerungen sind
in fetter Schrift markiert.

Bei ab dem 1. Januar 2023 überwiesenen Vorstössen unterscheidet sich die Fristwahrung. Je nach-
dem, ob die Erledigung des parlamentarischen Auftrags eine formalgesetzliche Rechtsänderung
nach sich zieht oder nicht, sind die Vorstösse innert drei oder zwei Jahren zu erledigen (vgl. § 42
Abs. 3 GVG). Bis Ende 2022 überwiesene parlamentarische Vorstösse sind in jedem Fall innert drei
Jahren zu erledigen.

Total sind 164 Motionen und Postulate hängig (vgl. Abbildung 9). Der Regierungsrat beantragt die
Abschreibung von 30 Vorstössen und die Aufrechterhaltung von 134 Vorstössen. Bei 46 dieser 134
Vorstösse hat der Grosse Rat bereits im letzten oder vorletzten Jahr Fristverlängerungen genehmigt.
Bei 31 der 134 Vorstösse beantragt der Regierungsrat neu oder erneut (10 Vorstösse) eine Fristver-
längerung. Anträge auf Aufrechterhaltung ohne (weitere) Fristverlängerung von mehr als drei Jahre
zurückliegenden Vorstössen können sich ergeben, wenn das zugehörige Geschäft dem Grossen Rat
bereits unterbreitet und noch nicht abschliessend beraten wurde.

Abbildung 9: Abschreibung und Aufrechterhaltung von Motionen und Postulaten nach Einreichungsjahr

 Motionen und Postulate, deren Abschreibung beantragt wird

5.1.1 Abschreibungen Departement Volkswirtschaft und Inneres

(22.309) Postulat Karin Koch Wick, Mitte, Bremgarten (Sprecherin), Lukas Huber, GLP, Berikon, und
Claudia Rohrer, SP, Rheinfelden, vom 8. November 2022 betreffend Stärkung des Friedensrichter-
wesens (25. April 2023 / 25. April 2025)

Das Postulat verlangt eine Prüfung von gesetzlichen Anpassungen oder Ergänzungen, mit denen
verbindliche und konkrete Mindeststandards in Bezug auf eine fundierte Aus- und Weiterbildung der
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Friedensrichterinnen und Friedensrichter, ihre fachliche und juristische Unterstützung durch die Be-
zirksgerichte, die Bereitstellung der infrastrukturellen Ressourcen durch die Gemeinden sowie eine
(im Vergleich zu den Nachbarkantonen) angemessene Entschädigung eingeführt und längerfristig
garantiert werden können. Die Justizleitung der Gerichte Kanton Aargau (GKA) hat zusammen mit
dem Verband Aargauer Friedensrichter (VAF) mögliche Massnahmen in den Bereichen Aus- und
Weiterbildung, fachliche und juristische Unterstützung, Bereitstellung der infrastrukturellen Ressour-
cen durch die Gemeinden sowie Entschädigung geprüft.

Für Massnahmen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie fachliche und juristische Unterstüt-
zung und Qualitätskontrolle wären bei den GKA insgesamt rund 160 zusätzliche Stellenprozente not-
wendig. Die vom VAF vertretene Auffassung, dass dies mit der Schaffung einer Ansprech- und Koor-
dinationsstelle auf Stufe Generalsekretariat (20 % Stelle in Form einer juristischen Mitarbeiterin oder
eines juristischen Mitarbeiters) möglich wäre, teilt die Justizleitung nicht. Diese Stellenprozente wür-
den bei weitem nicht ausreichen. Zudem ist es aus Sicht Justizleitung angezeigt, insbesondere die
juristische Unterstützung bei den Bezirksgerichten anzusiedeln, da diese mit den Bedürfnissen der
Friedensrichterinnen und Friedensrichter besser vertraut sind. Es wäre zudem nicht im Sinne des
Laiensystems, wenn die Bezirksgerichte oder das Generalsekretariat der GKA als Ausbildungs-,
Fach- und Auskunftsstellen für die Friedensrichterinnen und Friedensrichter (als Vorinstanz) amten
würden. Betreffend Entschädigung hat sich gezeigt, dass weniger die Höhe kritisiert wird als die un-
genügende Abbildung des administrativen Aufwands. Eine sinnvollere Alternative für die Berechnung
der Entschädigung hat sich im Rahmen der Prüfung aber nicht ergeben. Betreffend Infrastruktur wur-
den via VAF alle Friedensrichterinnen und Friedensrichter eingeladen, mitzuteilen, ob der ihnen zur
Verfügung stehende Raum zeitgemäss ausgestattet ist und wenn nicht, weshalb. Die Rückmeldun-
gen wurden ausgewertet und es gab nur wenige Friedensrichterkreise, in welchen der Raum bean-
standet wurde. Weitere Abklärungen ergaben, dass es keinen Handlungsbedarf seitens Justizleitung
gibt. Der Regierungsrat beantragt deshalb die Abschreibung des Postulats.

(22.311) Motion Mario Gratwohl, SVP, Niederwil (Sprecher), und Christoph Hagenbuch, SVP, Ober-
lunkhofen, vom 8. November 2022 betreffend Verkaufspraxis von kantonseigenen Fahrzeugen; Um-
wandlung in ein Postulat (25. April 2023 / 25. April 2025)

Aufgrund der als Postulat überwiesenen Motion hat der Regierungsrat am 14. August 2024 eine
Richtlinie erlassen, welche die Verkaufspraxis von kantonseigenen Fahrzeugen gemäss seiner Stel-
lungnahme vom 18. Januar 2023 regelt. So gilt der Grundsatz, dass die kantonseigenen Fahrzeuge
nach wirtschaftlichen Grundsätzen in der Regel über die Plattform "Restwertbörse" zu verkaufen
sind. Ausnahmen gelten bei Fahrzeugen, für welche auf der Plattform kein Markt besteht, sowie für
Spezialfahrzeuge und Arbeitsgeräte. Die Richtlinie ist am 1. Januar 2025 in Kraft getreten. Der Re-
gierungsrat beantragt deshalb die Abschreibung des Postulats.

(22.357) Motion Roland Vogt, SVP, Wohlen (Sprecher), Dominik Peter, GLP, Zufikon, Désirée Stutz,
SVP, Möhlin, Clemens Hochreuter, SVP, Erlinsbach, Nicole Müller-Boder, SVP, Buttwil, Lutz Fischer-
Lamprecht, EVP, Wettingen, Bruno Tüscher, FDP, Münchwilen, Michael Wetzel, Mitte, Ennetbaden,
Michael Notter, Mitte, Niederrohrdorf, vom 29. November 2022 betreffend Einsatz von Destabilisie-
rungsgeräten DSG (sogenannte Taser) durch die Aargauer Polizeien; Umwandlung in eine Postulat
(13. Juni 2023 / 13. Juni 2025)

Der Grosse Rat hat den Vorstoss am 13. Juni 2023 als Postulat überwiesen. Der Regierungsrat
führte im Rahmen seiner Stellungnahme vom 25. Januar 2023 aus, dass die Kantonspolizei die poli-
zeilichen Zwangsmittel, wozu auch die Destabilisierungsgeräte gehören, einer Überprüfung unterzie-
hen wird, in welche auch die Polizeikräfte der Gemeinden (Regionalpolizeien) einbezogen werden.
Nach Vorliegen der Erkenntnisse dieser Überprüfung kam die Kantonspolizei zwischenzeitlich zum
Schluss, dass die Destabilisierungsgeräte ein taugliches Einsatzmittel für die Frontkräfte der Kan-
tonspolizei und der Regionalpolizeien sind. Entsprechend erlaubt der betreffende Dienstbefehl der
Kantonspolizei zwischenzeitlich den Einsatz der Destabilisierungsgeräte sowohl den Angehörigen
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Müri, Grüne, Baden, Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, Regula Dell'Anno-Doppler, SP, Baden,
Herbert H. Scholl, FDP, Zofingen, Arsène Perroud, SP, Wohlen, Karin Koch Wick, CVP, Bremgarten,
Milly Stöckli, SVP, Muri, Lucia Ambühl-Riedo, FDP, Sarmenstorf, Thomas Leitch-Frey, SP, Wohlen,
Martin Brügger, SP, Brugg, Sabina Freiermuth, FDP, Zofingen, Dr. Bernhard Scholl, FDP, Möhlin,
Sander Mallien, GLP, Baden, Franco Mazzi, FDP, Rheinfelden, Stefan Huwyler, FDP, Muri, Martin
Lerch, EDU, Rothrist, Michaela Huser, SVP, Wettingen, Bruno Gretener, FDP, Mellingen, Franziska
Stenico-Goldschmid, CVP, Beinwil, Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, Cécile Kohler, CVP, Lenzburg,
Sabine Sutter-Suter, CVP, Lenzburg, vom 23. Juni 2020 betreffend Änderung der Schulgeldverord-
nung (16. März 2021 / 16. März 2024 / 30. Juni 2024)

In Absprache mit dem Konsultationsgremium Kanton-Gemeinden (KKG) und dem Fachausschuss
der Gemeinden für das Departement Bildung, Kultur und Sport (FA BKS) wurde die Schulgeldverord-
nung ganzheitlich überprüft. Der Erarbeitungsprozess des Geschäfts wurde durch eine externe Ar-
beitsgruppe begleitet, bestehend aus Delegierten aus Gemeinden sowie Gemeinde- und Fachver-
bänden. Im Jahr 2021 wurde zu diesem Zweck eine IST-Analyse vorgenommen und es wurden
mögliche Varianten zur Schulgeldberechnung ausgearbeitet. 2022 wurden die Varianten anhand von
Kriterien beurteilt, wobei die Variante, mit der das Schulgeld gemäss "buchhalterischem Aufwand
und Ertrag" berechnet wird, aufgrund deren Stärken klar favorisiert wurde. 2023 wurden die Varian-
ten im Rahmen einer freiwilligen Anhörung den Gemeinden, Gemeindeverbänden sowie den politi-
schen Parteien unterbreitet. Die Variante gemäss "buchhalterischem Aufwand und Ertrag" wurde da-
bei favorisiert. Die neue Schulgeldverordnung wurde im April 2024 vom Regierungsrat verabschiedet
und trat per 1. Juli 2024 in Kraft. Es gelten Übergangsbestimmungen bis 31. Dezember 2025. Der
Regierungsrat beantragt deshalb die Abschreibung der Motion.

(21.171) Motion Ruth Müri, Grüne, Baden (Sprecherin), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Jeanine Glarner,
FDP, Möriken-Wildegg, Thomas Leitch, SP, Wohlen, Daniel Mosimann, SP, Lenzburg, Andreas
Meier, Mitte, Klingnau, Silvan Hilfiker, FDP, Oberlunkhofen, Barbara Portmann, GLP, Lenzburg, vom
22. Juni 2021 betreffend Anpassung des Gesetzes über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) zur
Sicherstellung der Liquidität der Berufsfachschulen und zur Glättung der Wohnortsbeiträge der Ge-
meinden (9. November 2021 / 9. November 2024)

Der Grosse Rat hat die geforderte Anpassung der Obergrenze des Rücklagenfonds gemäss § 50a
Abs. 2 GBW am 5. November 2024 mit 116 gegen 0 Stimmen gutgeheissen. Die Referendumsfrist
läuft bis Ende Februar 2025. Die Inkraftsetzung der neuen Bestimmung erfolgt per 1. Januar 2026.
Der Regierungsrat beantragt daher die Abschreibung der Motion.

(21.181) Postulat Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau (Sprecherin), Michaela Huser, SVP, Wettin-
gen, René Bodmer, SVP, Unterlunkhofen, Dr. Severin Lüscher, Grüne, Schöftland, und Jürg Baur,
Mitte, Brugg, vom 22. Juni 2021 betreffend Prävention im Bereich sexueller Gewalt an Kindern (9.
November 2021 / 9. November 2024)

Bereits 2023 wurden mit dem Ziel, die vielfältig bestehenden Angebote und Informationen zu diesem
Themenbereich zu koordinieren und zu optimieren, die vorhandenen Informationen, Leitfäden und
Inhalte auf dem Schulportal überarbeitet, gebündelt und damit besser sichtbar gemacht.

Basierend auf den Angeboten und Erfahrungen in anderen Kantonen plant die Abteilung Gesundheit
des Departements Gesundheit und Soziales, im Kanton Aargau eine eigene Anlaufstelle aufzu-
bauen. Es ist geplant, dem Grossen Rat mit der Sammelvorlage II 2025 einen entsprechenden Ver-
pflichtungskredit vorzulegen. Die Anlaufstelle soll folgende Kriterien erfüllen:

• Präventionsfokus: Fokus auf die Sensibilisierung und Enttabuisierung des Themas in der Bevöl-
kerung (Öffentlichkeitsarbeit) und auf ein Informations- und Beratungsangebot für Angehörige und
Betroffene.

• Niederschwelliges Angebot, um den Präventionscharakter zu unterstützen.
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• Breites Angebot, um Personen mit jeglichen problematischen sexuellen Neigungen anzuspre-
chen, jedoch mit Schwerpunkt auf das Thema Pädosexualität.

Es ist ein zweistufiges Vorgehen geplant: In einer Pilotphase sollen die Psychiatrischen Dienste Aar-
gau AG (PDAG) Angebotsgrundlagen (Personal, Infrastruktur) etablieren. Diese sollen laufend aus-
gewertet und daraus ein wirkungsoptimiertes Basisangebot abgeleitet werden. Aufgrund der erfolg-
ten Prüfung und der Einleitung entsprechender Massnahmen beantragt der Regierungsrat die
Abschreibung des Postulats.

(22.163) Postulat Alain Burger, SP, Wettingen (Sprecher), Colette Basler, SP, Zeihen, Lukas Huber,
GLP, Berikon, Therese Dietiker, EVP, Aarau, Alfons Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach, Suzanne
Marclay-Merz, FDP, Aarau, Yannick Berner, FDP, Aarau, Ruth Müri, Grüne, Baden, und Simona
Brizzi, SP, Ennetbaden, vom 21. Juni 2022 betreffend politische Bildung auf der Sekundarstufe II
stärken (29. November 2022 / 29. November 2025)

Politische Bildung und mit ihr verbundene Aspekte sind sowohl in den Rahmenlehrplänen der Mittel-
schulen als auch in den Rahmenlehrplänen zum allgemeinbildenden Unterricht an den Berufsfach-
schulen fest verankert und somit fixer Bestandteil des Unterrichts. Da insbesondere in der Berufsbil-
dung der Handlungsspielraum für eine weitere Stärkung der politischen Bildung im Rahmen des
obligatorischen Unterrichts aufgrund der nationalen Vorgaben und zeitlichen Beschränkung auf ein
bis zwei Schultage pro Woche faktisch nicht vorhanden ist, wurde der Fokus hier auf unterrichtser-
gänzende Angebote gelegt. So wurden anlässlich der Erneuerung der Rahmenverträge mit den
nichtkantonalen Berufsfachschulen alle Schulen verpflichtet, zusätzlich zu den Unterrichtsinhalten
Veranstaltungen mit gesellschaftlich-politischer Relevanz durchzuführen oder zu besuchen. Weiter
wurde per Schuljahr 2024/25 eine Leistungsvereinbarung mit dem Verein "Discuss it" abgeschlos-
sen. Dieser organisiert politische Veranstaltungen an den aargauischen Berufsfachschulen und trägt
damit dazu bei, dass sich deren Lernende in partizipativer Weise mit Politik und politischer Mei-
nungsbildung befassen. Die längerfristige Sicherstellung dieses Angebots soll mit der finanziellen
Förderung durch den Kanton Aargau unterstützt werden. Im Bereich der Allgemeinbildung wurde im
3. Quartal 2023 der Rahmenlehrplan Maturitätsschulen der Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektorinnen und -direktoren (EDK) einer Vernehmlassung unterzogen. Politische Bildung ist als trans-
versales Thema (ein Thema, das nicht einem einzigen Fach allein zuzuordnen ist) im Rahmenlehr-
plan enthalten. Sie wird in der Lehrplanarbeit der Aargauer Gymnasien, die im Jahr 2025 geleistet
wird, verankert werden und ihr Stellenwert in mehreren Fachbereichen damit weiter gestärkt. Der Re-
gierungsrat beantragt daher die Abschreibung des Postulats.

(22.240) Postulat der Fraktionen der SVP (Sprecherin Maya Meier, Auenstein), der FDP und der
Mitte vom 30. August 2022 betreffend Stärkung der Berufsbildung (13. Juni 2023 / 13. Juni 2025)

Im Bereich der Sekundarstufe II wird im Rahmen des Entwicklungsschwerpunkts 320E015 "Festi-
gung der dualen beruflichen Grundbildung" die Berufsvorbereitung und die duale berufliche Grundbil-
dung weiterentwickelt, um die Position der dualen Berufsbildung im Kanton Aargau zu festigen, die
Zukunftsfähigkeit des dualen Systems sicherzustellen und die Übergänge von der Sekundarstufe I in
die Sekundarstufe II und von dieser in die Tertiärstufe langfristig zu sichern. Im Teilprojekt 8 wurde
deshalb der Fokus auf die Optimierung der Übergänge durch die bessere Positionierung der Leis-
tungstests der 3. Klasse der Oberstufe (Check S3) und die Nutzbarmachung der Checks im Berufs-
wahlprozess gelegt.

Für die Zusammenarbeit an der Nahtstelle I wurde seit 2023 die abteilungsübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen Volksschule und Sekundarstufe II intensiviert und der Austausch mit den Direkt-
beteiligten an den Schulen, der Beruflichen Orientierung sowie den Berufs- und Wirtschaftsverbän-
den vertieft. Seit Ende 2022 sind die Abteilungen Volksschule sowie Berufsbildung und Mittelschule
im Organisationskomitee der Aargauischen Berufsschau. 2023 wurde ein Konzept zur Förderung der
Vernetzung von Schule und Wirtschaft in Auftrag gegeben. 2024 wurde der Verein "Schule trifft Wirt-
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schaft" gegründet, um an der Nahtstelle I die Zusammenarbeit zwischen Schule, Wirtschaft und Kan-
ton zu fördern. Diese wird in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Basierend auf
der erfolgten Umsetzung der oben ausgeführten Massnahmen beantragt der Regierungsrat dem
Grossen Rat, das Postulat abzuschreiben.

(22.345) Motion Dominik Peter, GLP, Zufikon (Sprecher), Colette Basler, SP, Zeihen, Simona Brizzi,
SP, Ennetbaden, und Maya Bally, Mitte, Hendschiken, vom 22. November 2022 betreffend Finanzie-
rungsbeitrag an die Aargauer Volkshochschulen (AVH); Umwandlung in ein Postulat (16. Mai 2023 /
16. Mai 2026)

Nach Ablehnung der (22.345) Motion Peter durch den Regierungsrat wurde diese vom Grossen Rat
als Postulat überwiesen. Gemäss Postulatstext musste der Regierungsrat nochmals das Gespräch
mit dem Vorstand der Aargauischen Volkshochschulen (AVH) suchen und anschliessend der Kom-
mission Bildung, Kultur und Sport (BKS) in einem Bericht darlegen, wie das Angebot der AVH über
das Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) und über den Swisslos-Fonds mitfinanziert
werden kann. Das Gespräch ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgt und der geforderte Bericht
wurde an der BKS-Kommissionssitzung vom 12. März 2024 ohne Wortmeldung zur Kenntnis genom-
men. Im Bericht hat der Regierungsrat aufgezeigt, dass für die Mehrheit der Kurse der Volkshoch-
schulen keine Rechtsgrundlage für eine Finanzierung besteht. Für die Finanzierung von kulturell
wertvollen Angeboten können die Volkshochschulen jedoch jährlich ein Finanzierungsgesuch beim
Swisslos-Fonds einreichen. Im Berichtsjahr haben die Volkshochschulen auf diesem Weg finanzielle
Beiträge im Umfang von Fr. 26'000.– erhalten. Für Kurse im Bereich Grundkompetenzen (Lesen,
Schreiben, Alltagsmathematik, IKT) kann ein Gesuch bei der Abteilung Berufsbildung und Mittel-
schule eingereicht werden. Gemäss dem Verband der Aargauischen Volkshochschulen (AVH) wird
der Grundkompetenzbereich jedoch auch in Zukunft keinen Schwerpunkt bilden, weshalb keine Ge-
suche im Bereich Grundkompetenzen geplant sind. Nach dieser Klärung und Neujustierung der Fi-
nanzierungsmöglichkeiten beantragt der Regierungsrat die Abschreibung des Postulats.

(23.85) Motion Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Ruth Müri, Grüne,
Baden, Colette Basler, SP, Zeihen, Markus Lang, GLP, Brugg, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Béa
Bieber, GLP, Rheinfelden, vom 14. März 2023 betreffend Rückgängigmachung der Kürzungen bei
der Zusatzkomponente 1 (ZK1) der Ressourcen für die Volksschule (12. September 2023 / 12. Sep-
tember 2025)

Die Motion fordert, die durch die Anpassungen in der Erfassung der Ausländerquote entstandene
Reduktion der Zusatzkomponente 1 (ZK 1) vollumfänglich rückgängig zu machen. Dies bedingt eine
Erhöhung der finanziellen Mittel für die ZK 1 sowie eine Anpassung der Berechnungsformel in der
Verordnung über die Ressourcierung (Ressourcenverordnung, SAR 421.322). Der Grosse Rat hat im
November 2024 die zusätzlichen finanziellen Mittel im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2025
beschlossen. Der Regierungsrat hat entsprechend die Ressourcenverordnung geändert und bean-
tragt die Abschreibung der Motion.

(23.168) Motion Alfons Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach (Sprecher), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Brigitte
Vogel, SVP, Lenzburg, Kurt Gerhard, SVP, Brittnau, Colette Basler, SP, Zeihen, Simona Brizzi, SP,
Ennetbaden, Alain Burger, SP, Wettingen, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Ruth Müri, Grüne, Baden,
Markus Lang, GLP, Brugg, Urs Plüss, EVP, Zofingen, Karin Faes, FDP, Schöftland, vom 16. Mai
2023 betreffend Erhöhung von Expertenhonoraren im Qualifikationsbereich in der Berufsbildung (14.
November 2023 / 14. November 2025)

In der Entgegennahme der Motion hat der Regierungsrat aufgezeigt, dass er in Anbetracht der zu-
nehmenden Lernendenzahlen und entsprechender Zunahme der Qualifikationsverfahren in den kom-
menden Jahren, bei gleichzeitig steigendem Fachkräftemangel, die Erhöhung der Expertenhonorare
als angezeigt erachtet. Nach eingehender Prüfung der Entschädigungsmodelle der umliegenden
Kantone hat der Regierungsrat beschlossen, die Vergütung von bisher Fr. 40.– auf neu Fr. 50.– pro
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Stunde zu erhöhen. Die hierfür erforderliche Revision der Verordnung über die Berufs- und Weiterbil-
dung (§ 64 VBW; SAR 422.211) trat planmässig zum 1. Oktober 2024 in Kraft. Im gleichen Zeitraum
wurden die Leistungsvereinbarungen mit sämtlichen Prüfungsorganisationen im Kanton Aargau ent-
sprechend angepasst. Die erhöhten Expertenhonorare werden ab den Qualifikationsverfahren 2025
wirksam. Der Regierungsrat beantragt daher die Abschreibung der Motion.

(23.262) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Silvan Hilfiker, Jonen) vom 29. August 2023 betreffend
Abbau von Bürokratie bei Stellvertretungen von Lehrpersonen (16. Januar 2024 / 16. Januar 2026)

Pro Jahr kommen über 27'000 Verträge für Stellvertretungsanstellungen für vom Kanton besoldete
Lehrpersonen an der Volksschule, Sekundarstufe II sowie Tertiärstufe zustande. Der administrative
Aufwand für eine Stellvertretungsanstellung (auch für Einsätze von wenigen Lektionen) ist gleich
hoch wie bei einer ordentlichen Anstellung als Lehrperson. Dies, weil im Kanton Aargau in Bezug auf
Anstellungsbedingungen, Lohneinstufung, Abrechnung von Sozialleistungen etc. materiell keine Un-
terschiede bestehen zwischen einer ordentlichen Anstellung als Lehrperson und einer Anstellung als
Stellvertretung. Um den administrativen Aufwand bei Stellvertretungsanstellungen zu reduzieren,
wurde im 4. Quartal 2024 eine Anpassung der Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehr-
personen (VALL) vorgenommen. Diese ermöglicht, bei Stellvertretungsanstellungen von maximal
drei Monaten auf die Ausstellung eines Vertrags mit Lohnverfügung zu verzichten. Bedingung hierfür
ist, dass die Stellvertretung eine aktive Anstellung bei der gleichen Anstellungsbehörde hat. Dies ist
erfahrungsgemäss bei rund 80% der Stellvertretungen der Fall. Damit ist das Anliegen der Motion
erfüllt. Der Regierungsrat beantragt daher die Abschreibung der Motion.

5.1.3 Abschreibungen Departement Finanzen und Ressourcen

(22.68) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecherin Jeanine Glarner, Möriken-Wildegg) vom 22. März
2022 betreffend Abzug von Kosten für Investitionen im Zusammenhang mit geringfügigen Um- und
Ausbauten (13. September 2022 / 13. September 2025)

Die (22.3098) Motion "Abzug von Kosten für Investitionen im Zusammenhang mit geringfügigen Um-
und Ausbauten ermöglichen" wurde im März 2022 auf nationaler Ebene eingereicht. Mit dem vorlie-
genden Postulat wird der Regierungsrat gebeten, dem Grossen Rat mit der Änderung des Energie-
gesetzes eine Fremdänderung im Steuergesetz vorzulegen, die das geänderte Bundes-Steuerrecht
zeitgleich und vollständig übernimmt. Der Nationalrat hat die Motion auf Bundesebene angenommen,
der Ständerat hat sie jedoch abgelehnt. Die Motion ist somit erledigt und wird nicht dem Bundesrat
überwiesen (Art. 121 Abs. 2 Parlamentsgesetz). Ohne die vorgängige Anpassung des Bundesgeset-
zes über die direkte Bundessteuer (DBG) und des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) können die steuerlichen Abzüge durch den Kan-
ton nicht eigenständig ausgedehnt werden. Weiter wurde das kantonale Energiegesetz am 23. April
2024 verabschiedet, ohne dieses Anliegen aufzunehmen. Ohne die bundesrechtlichen Grundlagen
kann das Anliegen auf Kantonsebene nicht umgesetzt werden. Der Regierungsrat beantragt daher
die Abschreibung des Postulats.

(23.90) Motion Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Markus Gabriel, SVP, Uerkheim, Daniel
Notter, SVP, Wettingen, vom 21. März 2023 betreffend jährliche Bescheinigung des Solarstromer-
trags (19. September 2023 / 19. September 2025)

Mit der Motion wurde gefordert, dass die Abnehmer von Solarstrom im Kanton Aargau – das sind in
der Regel die Elektrizitätswerke – verpflichtet werden, den Empfängern von Solarstrom eine Be-
scheinigung über den gutgeschriebenen Betrag des Vorjahrs zu Steuerzwecken unaufgefordert und
unentgeltlich zuzustellen. Dies damit die Steuerpflichtigen ihre Steuererklärung einfacher und korrekt
ausfüllen können. Mit der Änderung der Verordnung zum Steuergesetz (StGV) vom 12. November
2024 wurde diese Forderung umgesetzt. Damit die Abnehmer von Solarstrom genügend Zeit haben,
die Verordnungsänderung umzusetzen, wird diese Änderung per 1. Januar 2026 in Kraft treten. Der
Regierungsrat beantragt daher die Abschreibung der Motion.
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(24.13) Postulat Christoph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen (Sprecher), Miro Barp, SVP, Brugg,
Martin Brügger, SP, Brugg, Ralf Bucher, Mitte, Mühlau, Stefan Huwyler, FDP, Muri, Andy Steinacher,
SVP, Schupfart, vom 9. Januar 2024 betreffend weitestmögliche Abschaffung der jährlichen Steuer-
deklarationspflicht für Vereine und Stiftungen, welche Vermögen und Einkommen unterhalb der Frei-
grenze versteuern (24. Mai 2024 / 24. Mai 2027)

Mit dem vorliegenden Postulat wird der Regierungsrat beauftragt, Massnahmen zu prüfen, damit die
Steuerbezugspraxis bei Vereinen und Stiftungen vereinfacht werden kann. So soll die kantonale Ver-
waltung auf der einen Seite, und diejenigen Vereine und Stiftungen, die unter kantonale und/oder die
nationale Steuerfreigrenze fallen auf der anderen Seite, von unnötigem administrativem Aufwand
wirksam entlastet werden. Bei der Steuerbefreiung von Gewinnen bis Fr. 20'000.– von juristischen
Personen mit ideellen Zwecken handelt es sich nicht um eine subjektive, sondern um eine bedingte
objektive Steuerbefreiung. Damit bestehen die Verfahrenspflichten gemäss Art. 42 StHG und Art.
131 DBG weiterhin fort und die zuständige Veranlagungsbehörden haben die Erfüllung der gesetzli-
chen Voraussetzungen zu prüfen und eine Veranlagungsverfügung – gegebenenfalls mit Null steuer-
barem Gewinn – zu erlassen. Eine Abschaffung der Steuerdeklarationspflicht auf kantonaler Ebene
würde somit einerseits gegen das Steuerharmonisierungsgesetz verstossen und wäre damit bundes-
rechtswidrig. Andererseits würde, selbst wenn eine solche StHG-widrige Bestimmung angewandt
würde, dies nichts an der Pflicht zur Einreichung einer Steuererklärung für die direkte Bundessteuer
und zum Erlass einer Veranlagungsverfügung für die direkte Bundessteuern ändern, womit auch das
übergeordnete Ziel des Postulats, administrative Entlastung der Vereine, mit dem Postulat nicht er-
reicht werden kann. Der Regierungsrat beantragt daher die Abschreibung des Postulats.

5.1.4 Abschreibungen Departement Gesundheit und Soziales

(20.298) Postulat Claudia Rohrer, SP, Rheinfelden (Sprecherin), Regula Dell'Anno-Doppler, SP, Ba-
den, Colette Basler, SP, Zeichen, Gertrud Häseli, Grüne, Wittnau, Karin Koch Wick, CVP, Bremgar-
ten, Maya Bally, CVP, Hendschiken, Lutz Fischer-Lamprecht, EVP, Wettingen, und Béa Bieber, GLP,
Rheinfelden, vom 10. November 2020 betreffend Verbesserung der Situation von Gewaltopfern im
Kanton Aargau (23. März 2021 / 23. März 2024)

Der Bundesrat plant derzeit eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straf-
taten vom 23. März 2007 (Opferhilfegesetz, OHG, SR 312.5). Darin soll insbesondere ein Informa-
tions- und Sensibilisierungsauftrag verankert werden. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der beste-
henden Angebote zu erhöhen, die Betroffenen besser zu erreichen und eine allfällige Dunkelziffer
offenzulegen. Der Regierungsrat hat sich in der Vernehmlassung zum Vorentwurf dafür eingesetzt,
dass dieser Auftrag sowohl vom Bund als auch durch die Kantone wahrgenommen wird.

Ein zentrales Element der Revision ist die Sicherstellung der Kostenübernahme bei spezialmedizini-
schen beziehungsweise forensischen Untersuchungen im Zusammenhang mit körperlicher oder se-
xueller Gewalt, ohne das Vorliegen einer Strafanzeige. Im Kanton Aargau ist dies bereits seit 2015
der Fall. Das bestehende Kostendach beträgt Fr. 1'000.– pro Person und Fall und ist kostendeckend.

Angesichts der heute geringen Fallzahlen (drei bis fünf Fälle pro Jahr) erachtet der Regierungsrat
den Aufbau eines umfassenden spezialisierten Kompetenzzentrums für Gewaltmedizin an den Spitä-
lern aus Sicht der Gesundheitsversorgung als nicht angemessen. Eine Finanzierung über gemein-
wirtschaftliche Leistungen hält er in Anbetracht der Fallzahlen für nicht sachgerecht. Sollten die ge-
planten Sensibilisierungsmassnahmen jedoch zu einem Anstieg der Fallzahlen führen, wird der
Regierungsrat prüfen, ob eine solche Finanzierung ähnlich den Massnahmen im Kindes- und Er-
wachsenenschutzrechts in Frage kommt. Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat die
Abschreibung des Postulats.

Eventualiter fällt der Aufbau eines entsprechenden Kompetenzzentrums und eine fundierte Evalua-
tion dieses Aufbaus gestützt auf die Verordnung über die Durchführung von Pilotprojekten in der Ge-
sundheitsversorgung (VDPG) vom 5. Mai 2021 in Betracht. Die Initialisierung und Umsetzung eines

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   53AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   53 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



54 von 149

entsprechenden Aufbauprojekts müsste jedoch von einer Projektträgerschaft ausserhalb der kanto-
nalen Verwaltung erfolgen. Auch könnte durch die VDPG keine langfristige Finanzierung, sondern
eine blosse Anschubfinanzierung ermöglicht werden.

(22.86) Postulat Therese Dietiker, EVP, Aarau (Sprecherin), Colette Basler, SP, Zeihen, Simona
Brizzi, SP, Ennetbaden, Ruth Müri, Grüne, Baden, Jürg Baur, Mitte, Brugg, Suzanne Marclay, FDP,
Aarau, Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri, und Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, vom 22. März 2022 be-
treffend niederschwellige Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Kindern (30. August
2022 / 30. August 2025)

Im Jahr 2023 hat der Regierungsrat die ambulante Kinder- und Jugendpsychiatrie gezielt gestärkt,
indem er die Mittel für Krisenintervention (Bedarfs- und Dringlichkeitsabklärung zur raschen Hilfe bei
Krisen- und Notfallkonsultationen bei Kindern und Jugendlichen) und das Home Treatment (familien-
aufsuchende Angebote) jeweils um Fr. 100'000.– erhöht hat.

Das Home Treatment (aufsuchendes Angebot) bietet Familien in schwierigen Lebenssituationen, ins-
besondere mit psychisch erkrankten Eltern oder Kindern, direkte Unterstützung durch aufsuchende
Begleitung und Therapie. Seit der Einführung im Jahr 2011 im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie
hat sich das Angebot etabliert, ist gut vernetzt und wird laufend weiterentwickelt. Eine externe Evalu-
ation durch die Hochschule Luzern bescheinigt dem Angebot eine hohe Wirksamkeit. Neben den
therapeutischen Erfolgen bringt das Home Treatment auch volkswirtschaftliche Vorteile gegenüber
stationären Modellen. Dazu zählen Einsparungen sowie eine verbesserte Wiedereingliederung von
Patientinnen und Patienten in die Ausbildung oder in die Arbeitswelt.

Der Regierungsrat hat im Jahr 2024 zusätzlich ein dreijähriges Pilotprojekt zur aufsuchenden Famili-
enarbeit beschlossen. Dieses wird von der Stiftung HotA-Hometreatment Aargau und der Psychiatri-
sche Dienste Aargau AG (PDAG) durchgeführt, mit dem Ziel, ein neues Angebot als Ergänzung zur
psychiatrischen Versorgung im häuslichen Umfeld zu evaluieren. Abhängig von den Finanzierungs-
möglichkeiten besteht bei positiver Evidenz die Möglichkeit, das Projekt in dieser oder einer abgelei-
teten Form weiterzuführen. Das Departement Gesundheit und Soziales verfolgt die Entwicklungen in
diesem Bereich anhand der gemeldeten Fälle. Der Regierungsrat beantragt die Abschreibung des
Postulats.

5.1.5 Abschreibungen Departement Bau, Verkehr und Umwelt

(21.275) Motion Dr. Tobias Hottiger, FDP, Zofingen (Sprecher), Barbara Portmann-Müller, GLP,
Lenzburg, Jonas Fricker, Grüne, Baden, und Gabi Lauper Richner, SP, Niederlenz, vom 7. Dezem-
ber 2021 betreffend Schutz der Wildtiere im Rahmen der Jagd; Umwandlung in ein Postulat (21. Juni
2022 / 21. Juni 2025 / 21. Dezember 2025)

Die in der Motion aufgegriffenen Themen (Verbot von Blei in jagdlicher Kugelmunition, der Einsatz
von Schalldämpfern auf der Jagd (verbotene Hilfsmittel gemäss Bundesgesetzgebung) und eine wei-
tere Regulation der Bodenjagd) wurden 2023 in der Jagdkommission (JAK) diskutiert. Im Sinne der
Argumentation des Regierungsrats hat auch die JAK eine weitere Regulation der Bodenjagd abge-
lehnt und betreffend Bleifreimunition und Schalldämpfer auf die Notwendigkeit einer bundesrechtli-
chen Regelung verwiesen.

Auf Bundesebene läuft zurzeit die zeitlich gestaffelte Inkraftsetzung des teilrevidierten Bundesgeset-
zes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) vom 20.
Juni 1986 sowie die Revision der Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere
und Vögel (Jagdverordnung, JSV) vom 29. Februar 1988. Wichtige Änderungen auf Bundesebene,
welche den Vollzug in den Kantonen und so auch den Kanton Aargau betreffen, sind die Regulation
von Wolfsrudeln, die Finanzierung von Präventionsmassnahmen und die Abgeltung von Infrastruktur-
schäden beim Biber, finanzielle Abgeltungen des Bundes an Massnahmen zur funktionellen Siche-
rung der überregionalen Wildtierkorridore, Regelungen für den fachgerechten Bau und Unterhalt von
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Zäunen (Wildtierschutz), die interkantonale Koordination der Jagdplanung, Herdenschutzmassnah-
men, Anpassungen bei den verbotenen Hilfsmitteln, die Rehkitzrettung sowie die Nachsuche auf ver-
letzte Wildtiere und bei Hegeabschüssen.

Der Bundesrat hat am 13. Dezember 2024 unter anderem entschieden, dass der Schalldämpfer als
verbotenes Hilfsmittel gestrichen wird. Bleihaltige Kugelmunition ab Kaliber 6 mm wird verboten. Das
Verbot wird mit einer Übergangsfrist von 4 Jahren per 1. Januar 2030 in Kraft treten. Die teilrevidierte
Jagdverordnung tritt auf den 1. Februar 2025 in Kraft. Die Änderungen auf Bundesebene fliessen in
die aktuell laufende Teilrevision der kantonalen Jagdverordnung ein. Die Anliegen des Postulats sind
damit umgesetzt. Der Regierungsrat beantragt die Abschreibung des Postulats.

(22.59) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Bruno Tüscher, Münchwilen) vom 22. März 2022 betref-
fend Erweiterung der Gefährdungsanalyse um das Risiko einer Strommangellage (8. November
2022 / 8. November 2025)

Mit der Motion wird der Regierungsrat aufgefordert, die Strommangellage als eigenes technisches
Risiko in der Gefährdungsanalyse aufzuführen und somit die Gefährdungsanalyse aus dem Jahr
2007 diesbezüglich zu ergänzen. Das Departement Gesundheit und Soziales hat die Überarbeitung
der Gefährdungsanalyse in Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen (vgl. [20.48] Postulat Dr.
Titus Meier betreffend Aktualisierung der kantonalen Gefährdungsanalyse) vorangetrieben. 2023 hat
das Departement Gesundheit und Soziales die Arbeiten gestartet.

Das Gefährdungsdossier "Strom-Ausfall" bleibt erhalten (T7 in der Analyse). Eine "Strommangellage"
wird als eigenes Gefährdungsdossier behandelt (T8 in der Analyse). Da die Publikation der ange-
passten Gefährdungsanalyse im März 2024 erfolgte, beantragt der Regierungsrat die Abschreibung
der Motion.

(22.60) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Adrian Meier, Menziken) vom 22. März 2022 betreffend
Forschungsoffensive in der Stromproduktion und -speicherung; Umwandlung in ein Postulat (8. No-
vember 2022 / 8. November 2025)

Der Regierungsrat wurde aufgefordert, eine Forschungsoffensive zu lancieren, welche möglichst
CO2-neutralen Technologien zur Verbesserung der Stromversorgungssicherheit Schub verleiht (Pro-
duktion und Speicherung). Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat den Ausbau der kantona-
len Forschungsinfrastruktur zugunsten der Stromproduktion und -speicherung vertieft überprüft. Es
kam zum Schluss, dass ein Ausbau von zwei Prüfständen an der Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) in Windisch am zielführendsten ist und die beste Wirkung erzielt. Ein Prüfstand für Verbren-
nungsmotoren soll die angewandte Forschung für die flexible Nutzung verschiedener CO2-freier
Energieträger wie zum Beispiel Wasserstoff, Ammoniak oder Methanol zur Erzeugung von Hochtem-
peratur-Prozesswärme ermöglichen. Dies reduziert die einseitige Abhängigkeit der betroffenen In-
dustrien von Elektrizität und Erdgas sowie Heizöl oder Diesel währenddem die Umwandlung von
überschüssiger erneuerbarer Energie (in den Sommermonaten oder von Importen) zur Verwendung
in den Wintermonaten priorisiert werden könnte. Weiter ist ein Beitrag zur Stromversorgung denkbar
(zum Beispiel Verstromung von produziertem, gelagerten oder importierten Wasserstoff, Ammoniak
oder Methanol). Der zweite Prüfstand, welcher zum Testen von Lade- und Entladezyklen der Batte-
rien in der E-Mobilität eingesetzt wird, ermöglicht die zeitlich flexible Nutzung von Elektrizität durch
Zwischenspeicherung in Batterien von (bidirektionalen) Ladeinfrastrukturen. Dies dient der kurzfristi-
gen Entlastung von Lastspitzen und einer besseren Integration von erneuerbaren, fluktuierenden und
dezentral produzierten Energien. Der Regierungsrat hat dafür einem Kredit von 900'000 Franken zu-
gestimmt. Die Umsetzung der beiden FHNW-Vorhaben startete im Oktober 2024 und dauert voraus-
sichtlich zwei Jahre. Aus diesem Grund beantragt der Regierungsrat die Abschreibung der Motion.

(22.114) Postulat Thomas Baumann, Grüne, Suhr (Sprecher), Ralf Bucher, Mitte, Mühlau, Walter
Stierli, SVP, Fischbach-Göslikon, Colette Basler, SP, Zeihen, Michael Wetzel, Mitte, Ennetbaden, Mi-
chael Notter, Mitte, Niederrohrdorf, Gertrud Häseli, Grüne, Wittnau, Kathrin Hasler, SVP, Hellikon,
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Christian Glur, SVP, Murgenthal, Beat Käser, FDP, Stein, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim,
Gian von Planta, GLP, Baden, vom 26. April 2022 betreffend Umsetzung von gestuften Waldrändern
für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Biodiversität und Landschaft (20. September 2022 / 20. Septem-
ber 2025)

Das Anliegen des Postulats wurde im Rahmen von zwei Runden Tischen mit Vertretungen der politi-
schen Parteien und der Verbände diskutiert (vgl. dazu auch die beantragte Abschreibung des
[23.370] Postulats). Es soll eine neue, auf die Bedürfnisse zur Aufwertung der landwirtschaftlichen
Produktion ausgerichtete Kategorie der Waldrandgestaltung geschaffen werden ("Waldrand light").
Als Zielwert wird für die nächsten sechs Jahre 200 km angepasste Waldränder mit einem finanziellen
Aufwand von 1,68 Millionen Franken festgelegt. Der dazu notwendige Verpflichtungskredit für einen
einmaligen Bruttoaufwand von rund 1,7 Millionen Franken liegt in der Kompetenz des Regierungsrats
und wird wegen der von der Förderung der Biodiversität abweichenden Zielsetzung über die Leis-
tungsgruppe Waldbewirtschaftung des Aufgabenbereichs 645 'Wald, Jagd und Fischerei' berücksich-
tigt und mit einer separaten Vorlage beantragt. Das Anliegen des Postulats ist damit umgesetzt. Der
Regierungsrat beantragt die Abschreibung des Postulats.

(22.199) Motion Thomas Baumann, Grüne, Suhr, Ralf Bucher, Mitte, Mühlau (Sprecher), Gian von
Planta, GLP, Baden, Martin Brügger, SP, Brugg, Andre Rotzetter, Mitte, Buchs, und Uriel Seibert,
EVP, Schöftland, vom 28. Juni 2022 betreffend Ergänzung der Solaroffensive mit kantonalen Darle-
hen; Umwandlung in ein Postulat (8. November 2022 / 8. November 2025)

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen, im Rahmen der Solaroffensive ein Konzept und die dafür
erforderlichen rechtlichen Anpassungen vorzulegen, um kantonale Darlehen für den Zubau von Pho-
tovoltaikanlagen (PV-Anlagen) bereit zu stellen. Dies mit dem Ziel, Gebäudeeigentümerinnen und -
eigentümer, die eine ungenügende Liquidität vorweisen, aber Pläne für den Zubau von grundsätzlich
rentablen Photovoltaikanlagen hegen, direkt oder indirekt (zum Beispiel durch Bürgschaften) mit kan-
tonalem Kapital zu versorgen. Eine Rückzahlung des Kapitals ist vorgesehen. Die Bearbeitung des
Postulats startete Anfang 2023 mit der Erstellung von Grundlagen, auch mit dem Einbezug der Aar-
gauischen Kantonalbank (AKB) und von Forschungsinstitutionen.

Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme vom 28. September 2022 dargelegt, dass fehlende
finanzielle Mittel zur Finanzierung von PV-Anlagen nicht als wesentliches Problem erachtet werden.
Zudem gibt es seitens Privatwirtschaft eine umfangreiche Auswahl an Angeboten für die Finanzie-
rung einer PV-Anlage. Die Angebote unterscheiden sich in ihrer Ausgestaltung und den Modalitäten
und können so ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken. Sie reichen von Anlagen-
contracting und der An- und Vermietung von schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen inklusive War-
tung und Möglichkeit zur späteren Übernahme bis zu konkreten Finanzierungsinstrumenten wie Kre-
diten oder speziellen Hypotheken.

Um die Privatwirtschaft nicht zu konkurrenzieren, wird von einem zusätzlichen kantonalen Angebot
im Rahmen der Solaroffensive abgesehen. Hingegen muss die Bekanntheit dieser bestehenden An-
gebote zunehmen. Der Kanton unterstützt diese Bestrebungen, indem er in der überarbeiteten So-
larbroschüre auf die oben erwähnten und allenfalls weitere Finanzierungslösungen ohne detaillierte
Nennung der Anbieter hinweist. Im Rahmen der Beratungstätigkeit kann die energieberatungAAR-
GAU fallweise auf die Finanzierungslösungen aufmerksam machen. Der Regierungsrat beantragt so-
mit die Abschreibung der in ein Postulat umgewandelten Motion.

(22.254) Motion der Fraktionen SP, Grüne (Sprecher Jonas Fricker, Baden), GLP und EVP vom 6.
September 2022 betreffend Beschleunigung Ausbau Solarstrom-Anlagen im Kanton Aargau; Um-
wandlung in ein Postulat (17. Januar 2023 / 17. Januar 2025)

Die Motion verlangt vom Regierungsrat, per sofort die Erstellung einer flächendeckenden Photovol-
taik (PV)-Ausbau-Planung auf allen kantonalen und vom Bund zur Verfügung gestellten Infrastruktu-
ren im Kanton Aargau zu veranlassen. Das Ziel ist eine maximale Beschleunigung des Ausbaus der
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Stromproduktion aus Sonnenenergie. Ausbaupotenziale auf kantonalen Tiefbauinfrastrukturen wur-
den durch ein Planungsbüro analysiert. Das Departement für Bau, Verkehr und Umwelt erhielt den
Bericht im Verlauf von 2024. Anschliessend erfolgte die interne Weiterverarbeitung der Erkenntnisse
daraus.

Der Kanton nimmt seine Vorbildfunktion wahr, indem er sowohl auf seinen Gebäuden wie auch auf
seinen Tiefbauinfrastrukturen den Ausbau der PV vorantreibt. Sofern aus technischen, betrieblichen
oder wirtschaftlichen Gründen nichts dagegenspricht, werden die Werkhöfe der Abteilung Tiefbau mit
PV-Anlagen versehen. Zudem sollen Flächen an Tiefbauwerken, welche nicht selbst genutzt werden
können, Energieversorgern für entsprechende Projekte unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Fall wären entsprechende Nutzungsvereinbarungen zwischen der Abteilung Tiefbau und
den Eigentümern der PV-Anlage abzuschliessen. Die Projekte werden vorab stets auf Ihre konkrete
Umsetzbarkeit hin geprüft. Mit der Aufnahme in die Solaroffensive werden die Anliegen aus dem
Postulat erfüllt. Das Anliegen der als Postulat überwiesenen Motion ist damit umgesetzt. Entspre-
chend beantragt der Regierungsrat die Abschreibung der in ein Postulat umgewandelten Motion.

(22.273) Postulat der Fraktion der SP (Sprecher Martin Brügger, Brugg) und der Grünen vom 20.
September 2022 betreffend AXPO: Versorgung der Eignerkantone stärker gewichten (21. März 2023
/ 21. März 2025)

Der Vorstoss verlangt vom Regierungsrat aufzuzeigen, wie die AEW Energie AG (AEW) zeitnah die
inländische und primär erneuerbare, von der Axpo Holding AG (Axpo) produzierte Elektrizität direkt
für die Versorgung der gebundenen Endverbraucherinnen und -verbraucher einsetzen kann. Der Re-
gierungsrat hat trotz kritischer Beurteilung das Postulat entgegengenommen, um eine entsprechende
Analyse im Hinblick auf zukünftige Anpassungen der Eignerstrategien durchzuführen. Die Arbeiten
hierzu sind abgeschlossen.

Die AEW produziert alleine durch ihre Wasserkraftwerke und Wasserkraftwerksbeteiligungen weit
mehr Elektrizität, als sie für die Versorgung ihrer gebundenen Endkundinnen und Endkunden jährlich
benötigt. Der Anteil der Endkundinnen und Endkunden an der gesamten Eigenproduktion beträgt
knapp 50 %. Ein Zukauf der von der Axpo produzierten Elektrizität für gebundene Endkundinnen und
Endkunden, wie mit diesem Postulat gefordert, ist zwar juristisch möglich, aber weder betriebswirt-
schaftlich noch versorgungstechnisch begründbar. Auf der anderen Seite startete die Axpo damit,
langfristige Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien zu vermarkten, sogenannte Power
Purchase Agreements (PPA). Das Potenzial der Schweizer Nachfrage hierfür ist zwar beschränkt,
jedoch steigend vor dem Hintergrund gestiegener regulatorischer Anforderungen an die Beschaf-
fungsstrategien der Lieferanten in der Grundversorgung (Art. 6, Abs. 5 des revidierten Stromversor-
gungsgesetzes mit Inkrafttreten per 1. Januar 2025). Im Rahmen der Eigentümergespräche des Kan-
tons mit der Axpo arbeitet der Kanton darauf hin, dass auch andere Aktionäre, welche über wenig
Eigenproduktion verfügen, das Vorhaben im Sinne der Postulanten unterstützen. Der Regierungsrat
erachtet das Postulat im Rahmen seiner Möglichkeiten und durch das Inkrafttreten des revidierten
Stromversorgungsgesetzes als erfüllt an und beantragt somit die Abschreibung des Postulats.

(22.274) Postulat der Fraktion der SP (Sprecher Martin Brügger, Brugg) und der Grünen vom 20.
September 2022 betreffend AXPO: Versorgung der Eignerkantone stärker gewichten (21. März 2023
/ 21. März 2025)

Der Vorstoss verlangt vom Regierungsrat aufzuzeigen, wie die AEW Energie AG zeitnah die inländi-
sche und primär erneuerbare, von der Axpo Holding AG produzierte Elektrizität direkt für die Versor-
gung der gebundenen Endverbraucherinnen und -verbraucher zu Gestehungskosten einsetzen kann.
Der Regierungsrat hat trotz kritischer Beurteilung das Postulat entgegengenommen, um eine ent-
sprechende Analyse im Hinblick auf zukünftige Anpassungen der Eignerstrategien durchzuführen.
Dabei werden neben den statutarischen Hindernissen auch die juristischen Unsicherheiten sowie die
unterschiedlichen Rechtsauffassungen auf bundesrechtlicher Ebene untersucht. Ebenso soll eine
Abstimmung mit den anderen Aktionären erfolgen. Die Arbeiten hierzu sind angestossen.
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Die AEW produziert alleine durch ihre Wasserkraftwerke und Wasserkraftwerksbeteiligungen weit
mehr Elektrizität, als sie für die Versorgung ihrer gebundenen Endkundinnen und Endkunden jährlich
benötigt. Der Anteil der Endkundinnen und Endkunden an der gesamten Eigenproduktion beträgt
knapp 50 %. Ein Zukauf der von der Axpo produzierten Elektrizität für gebundene Endkundinnen und
Endkunden, wie mit diesem Postulat gefordert, ist zwar juristisch möglich, aber weder betriebswirt-
schaftlich noch versorgungstechnisch begründbar. Auf der anderen Seite startete die Axpo damit,
langfristige Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien zu vermarkten, sogenannte Power
Purchase Agreements (PPA). Das Potenzial der Schweizer Nachfrage hierfür ist zwar beschränkt,
jedoch steigend vor dem Hintergrund gestiegener regulatorischer Anforderungen an die Beschaf-
fungsstrategien der Lieferanten in der Grundversorgung (Art. 6, Abs. 5 des revidierten Stromversor-
gungsgesetzes mit Inkrafttreten per 1. Januar 2025). Im Rahmen der Eigentümergespräche des Kan-
tons mit der Axpo arbeitet der Kanton darauf hin, dass auch andere Aktionäre, welche über wenig
Eigenproduktion verfügen, das Vorhaben im Sinne der Postulanten unterstützen. Der Regierungsrat
erachtet das Postulat im Rahmen seiner Möglichkeiten und durch das Inkrafttreten des revidierten
Stromversorgungsgesetzes als erfüllt an und beantragt somit die Abschreibung des Postulats.

(23.370) Postulat der Kommission Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) (Spre-
cher Christian Glur, Murgenthal) vom 21. November 2023 betreffend Naturschutzprogramm Wald, 6.
Etappe (23. April 2024 / 23. April 2026)

Die Forderungen der Postulate 23.370 und 22.114 wurden im Rahmen von zwei Runden Tischen mit
Vertretungen der politischen Parteien und der Verbände diskutiert. Die Resultate der Runden Tische
sind in die Anhörungsvorlage zur sechsten Etappe des Naturschutzprogramms Wald aufgenommen
worden:

Über die Schaffung von Feuchtgebieten im Wald wurde im Rahmen der Gewässerinitiative respek-
tive dem indirekten Gegenvorschlag des Regierungsrats entschieden. Aufgrund der Annahme des
indirekten Gegenvorschlags durch den Grossen Rat (vgl. Botschaft 24.184) und des Rückzugs der
Gewässerinitiative werden ein Flächenziel von 120 ha neu zu schaffenden Feuchtgebieten im Wald
sowie der dafür notwendige Finanzbedarf von 2,9 Millionen Franken in die Botschaft zur sechsten
Etappe des Naturschutzprogramms Wald aufgenommen.

Zudem soll eine neue, auf die Bedürfnisse zur Aufwertung der landwirtschaftlichen Produktion aus-
gerichtete Kategorie der Waldrandgestaltung geschaffen werden ("Waldrand light"). Als Zielwert wird
für die nächsten sechs Jahre 200 km angepasste Waldränder mit einem finanziellen Aufwand von
1,68 Millionen Franken festgelegt. Der dazu notwendige Verpflichtungskredit für einen einmaligen
Bruttoaufwand von rund 1,7 Millionen Franken liegt in der Kompetenz des Regierungsrats und wird
wegen der von der Förderung der Biodiversität abweichenden Zielsetzung über die Leistungsgruppe
Waldbewirtschaftung des Aufgabenbereichs 645 'Wald, Jagd und Fischerei' berücksichtigt und mit
einer separaten Vorlage beantragt.

Die Auswirkungen der Beweidung des Waldrandbereichs auf die Biodiversität, das Tierwohl, allfällige
Störungen des Lebensraums von Wildtieren und die Walderhaltung werden in Pilotprojekten in Zu-
sammenarbeit mit Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für die landwirtschaftliche For-
schung, der für Waldbiodiversität zuständigen Sektion Biodiversitätspolitik des Bundesamts für Um-
welt (BAFU) und drei bis fünf Landwirtschaftsbetrieben geklärt. Zur Umsetzung der Pilotprojekte im
Kanton Aargau werden in der sechsten Etappe des Naturschutzprogramms Wald 0,25 Millionen
Franken eingestellt. Die Anliegen des Postulats sind damit umgesetzt. Der Regierungsrat beantragt
die Abschreibung des Postulats.

(24.39) Motion Gian von Planta, GLP, Baden (Sprecher), Norbert Stichert, FDP, Untersiggenthal, Da-
niele Mezzi, Mitte, Laufenburg, Jonas Fricker, Grüne, Baden, Martin Brügger, SP, Brugg, Dr. Roland
Frauchiger, EVP, Thalheim, vom 16. Januar 2024 betreffend günstige Stromtarife für die grundver-
sorgten Kunden der AEW Energie AG; Umwandlung in ein Postulat (14. Mai 2024 / 14. Mai 2026)
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Die Motionäre verlangen vom Regierungsrat, das Dekret über den Leistungsauftrag der AEW Ener-
gie AG (AEW) und die Eigentümerstrategie der AEW dahingehend anzupassen, dass grundversorgte
Kunden, die nicht in den Markt wechseln dürfen, maximal von der Eigenproduktion profitieren. Hierzu
sollte die Berechnung deren Stromtarife nicht mehr mittels der Durchschnittspreismethode (DPM) er-
folgen.

Mit der Annahme des Bundesgesetztes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien (Stromgesetz) durch das Stimmvolk am 9. Juni 2024 wurde die DPM auf Bundesebene abge-
schafft. Energieversorger sind fortan dazu verpflichtet, im Rahmen der Beschaffungsstrategie sepa-
rate Energieportfolien für Grundversorgte und freie Kunden zu führen. Überdies müssen vordefinierte
Mindestanteile aus der eigenen, erneuerbaren Stromproduktion der Grundversorgung zugewiesen
werden (Art. 6, Abs. 5 Bundesgesetz über die Stromversorgung [Stromversorgungsgesetz,
StromVG]). Das Anliegen der als Postulat überwiesenen Motion ist damit umgesetzt. Entsprechend
beantragt der Regierungsrat die Abschreibung der in ein Postulat umgewandelten Motion.

(24.99) Motion Thomas Baumann, Grüne, Suhr (Sprecher), C. Basler, SP, Zeihen, M. Betsche, GLP,
Möriken-Wildegg, R. Brem-Ingold, Mitte, Oberwil-Lieli, B. Käser, FDP, Stein, W. Stierli, SVP, Fisch-
bach-Göslikon, Dr. R. Frauchiger, EVP, Thalheim, R. Bucher, Mitte, Mühlau, S. Sutter-Suter, Mitte,
Lenzburg, A. Steinacher, SVP, Schupfart, A. Meier, FDP, Menziken, J. Fricker, Grüne, Baden, G.
Lauper Richner, SP, Niederlenz, vom 26. März 2024 betreffend Gegenvorschlag zur Gewässer-Initia-
tive Kanton Aargau; Umwandlung in ein Postulat (27. August 2024 / 27. August 2026)

Die Motion fordert, innert 20 Jahren in allen drei Landschaftsteilen – Wald, Siedlungsgebiet und Of-
fenland – anteilsmässig Feuchtflächen zu realisieren. Der Regierungsrat erachtet die Stossrichtung
der Motion im Grundsatz als richtig. Eine Umsetzung erscheint ihm nur auf Basis des Freiwilligkeits-
prinzips als zielführend. Allerdings werden dafür mehr als 20 Jahre benötigt. Der Grosse Rat hat mit
128:0 Stimmen den indirekten Gegenvorschlag zur Gewässerinitiative angenommen. Die Gewässer-
initiative wurde daraufhin zurückgezogen. Der Regierungsrat beantragt aufgrund der Zustimmung
des Grossen Rats zum indirekten Gegenvorschlag die Abschreibung der in ein Postulat umgewan-
delten Motion.

 Motionen und Postulate, deren Aufrechterhaltung beantragt wird

5.2.1 Aufrechterhaltungen Staatskanzlei

(22.262) Motion Colette Basler, SP, Zeihen (Sprecherin), Alfons Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach,
Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, Thomas Baumann, Grüne, Suhr, Urs Plüss, EVP, Zofingen, vom 13.
September 2022 betreffend Schaffung eines Mediengesetzes gemäss § 37 Kantonsverfassung; Um-
wandlung in ein Postulat (6. Dezember 2022 / 6. Dezember 2025 / 6. Dezember 2028)

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat die Ablehnung der Motion betreffend Schaffung eines Medi-
engesetzes beziehungsweise die Umwandlung in ein Postulat beantragt. Nach der Ablehnung des
Bundesgesetzes vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien in der Volks-
abstimmung vom 13. Februar 2022 sind aus Sicht des Regierungsrats zu viele Fragen auf nationaler
Ebene offen, um zeitnah die Ausarbeitung eines kantonalen Mediengesetzes in Angriff nehmen zu
können. Dies betrifft insbesondere die zentrale Thematik der direkten und indirekten Medienförde-
rung. Allfällige kantonale Massnahmen und Instrumente in diesem Bereich müssen zwingend auf die
nationale Medienpolitik beziehungsweise Mediengesetzgebung abgestimmt werden. Seit dem Antrag
des Regierungsrats beziehungsweise Beschluss des Grossen Rates haben sich diesbezüglich keine
neuen Erkenntnisse ergeben. Auf Bundesebene sind in Sachen Medienförderung immer noch viele
Fragen offen beziehungsweise Verfahren hängig. Der Bundesrat hat am 19. Juni 2024 die Botschaft
zur Ablehnung der eidgenössischen Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» ver-
abschiedet. Bezüglich der SRG-Konzession hat der Bundesrat entschieden, die laufende Konzession
bis Ende 2028 zu verlängern. Eine neue Konzession wird erst nach der Volksabstimmung zur SRG-
Initiative erteilt. Trotz der Ablehnung der Initiative hat der Bundesrat beschlossen, die Haushalte und

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   59AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   59 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



60 von 149

Unternehmen finanziell entlasten und im Sinne eines Kompromisses die Radio- und Fernsehabgabe
für Haushalte bis zum Jahr 2029 schrittweise auf jährlich 300 Franken zu senken. Weiter hat der Na-
tionalrat der indirekten Medienförderung im Bereich vergünstigte Tarife bei der Postzustellung von
Printprodukten zugestimmt. Und die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
(KVF-S) will die Abgabenanteile für die lokal-regionalen Radio- und Fernsehveranstalter erhöhen und
die bestehenden allgemeinen Massnahmen zur Medienförderung ausbauen. Bei all diesen Vorschlä-
gen und Vorhaben handelt es sich um Einzelthemen, ohne Einbettung in eine übergeordnete Strate-
gie des Bundes für eine direkte und indirekte Medienförderung. Eine solche Dachstrategie des Bun-
des ist eine unabdingbare Voraussetzung, damit die Kantone allfällige ergänzende kantonale
Massnahmen prüfen beziehungsweise konzipieren können.

Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich hat 2023 eine
Studie beziehungsweise Analyse zur Medienvielfalt im Kanton Aargau durchgeführt und 2024 ein Er-
gänzungsmodul dazu erstellt. Der Regierungsrat unterstützt dieses Projekt mit einem Beitrag aus
dem Swisslos-Fonds. Er wird die Erkenntnisse aus der Studie und dem Ergänzungsmodul in seine
künftigen medienpolitischen Erwägungen einbeziehen; unter anderem auch bei der Prüfung der
Frage zur Schaffung eines kantonalen Mediengesetzes. Der Regierungsrat beantragt, die Frist für
die Behandlung bis 6. Dezember 2028 zu verlängern.

(23.68) Postulat Yannick Berner, FDP, Aarau, vom 14. März 2023 betreffend Umgang und Nutzung
künstlicher Intelligenz in der Verwaltung (19. September 2023 / 19. September 2025 / 19. Septem-
ber 2026)

Mit dem Postulat wird der Regierungsrat aufgefordert aufzuzeigen, wie die Strategie "SmartAargau"
hinsichtlich der neusten technologischen Entwicklungen – insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) –
angepasst werden soll. Mit SmartAargau (ESP 100E005) hat der Regierungsrat 2019 die Weichen in
eine digitale Zukunft gestellt. Der Wirkungshorizont der Strategie reicht aufgrund laufender Projekte
bis Ende 2026. Die Zwischenevaluation im Hebst 2023 zeigte, dass sich der Kanton Aargau auf ei-
nem guten Weg befindet und mit SmartAargau bisher einem starken "bottom-up"-Ansatz folgte. Die
Evaluation identifizierte aber auch Lücken. Aktuelle Fragen zur Verwendung von KI in der kantonalen
Verwaltung wurden mit der (23.66) Interpellation beantwortetet. Mit dem Abschluss des Programms
SmartAargau per Ende 2024 wurden die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Bereich der Digitalen
Transformation neu geregelt. Als Nachfolgeorganisation wurde per Anfang 2025 eine neue Fach-
stelle 'Digitale Transformation' im Departement Finanzen und Ressourcen geschaffen. Die Fachstelle
befasst sich mit allen Fragestellungen zur departementsübergreifenden und kantonsweiten Digitali-
sierung. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Strategie SmartAargau. Die zeitliche, organisa-
torische und inhaltliche Planung zur Weiterentwicklung der Strategie zur Digitalen Transformation,
unter Berücksichtigung der Empfehlungen aus der Zwischenevaluation, erfolgt im 1. Quartal 2025
durch die neue Fachstelle. Der Prozess für die Strategieentwicklung beansprucht einen gewissen
Zeitraum. Deshalb beantragt der Regierungsrat, die Frist für die Behandlung bis 19. September
2026 zu verlängern.

(24.167) Postulat der SP-Fraktion (Sprecherin Carol Demarmels, Obersiggenthal) vom 11. Juni 2024
betreffend Ganzheitliche Wachstumsanalyse Kanton Aargau 2050 (24. September 2024 / 24. Sep-
tember 2026)

Das Postulat verlangt eine Analyse der Auswirkungen des prognostizierten Bevölkerungswachstums
im Kanton Aargau bis 2050. Die Analyse soll die Grundlage für eine gezielte Wachstumsstrategie mit
konkreten Leitsätzen bilden. Der Regierungsrat wird im Frühjahr 2025 das Konzept für die Analyse
beraten. Zurzeit ist ein zweistufiges Vorgehen geplant: In einer ersten Phase soll bis 2026 ein Grund-
lagenbericht erarbeitet werden. Darauf aufbauend werden in einer zweiten Phase bis 2028 interde-
partemental Handlungsansätze entwickelt. Diese Handlungsansätze fliessen nebst anderen Grundla-
gen in die Aktualisierung des Entwicklungsleitbilds 2029–2038 ein.
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5.2.2 Aufrechterhaltungen Departement Volkswirtschaft und Inneres

(20.166) Motion Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau (Sprecherin), und Dr. Titus Meier, FDP, Brugg,
vom 16. Juni 2020 betreffend Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die digitale Durchführung
und Teilnahme an Einwohnerratssitzungen; Umwandlung in ein Postulat (10. November 2020 / 10.
November 2023 / 10. Dezember 2024)

(20.229) Motion der GLP-Fraktion (Sprecherin Barbara Portmann-Müller, Lenzburg) vom 8. Septem-
ber 2020 betreffend Schaffung der rechtlichen Möglichkeit zur Abhaltung von digitalen Grossratssit-
zungen; Umwandlung in ein Postulat (16. März 2021 / 16. März 2024 / 16. Dezember 2024)

Es wurde ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet, mit dem die Durchführung von digitalen Grossrats- und
Einwohnerratssitzungen in Krisensituationen ermöglicht werden soll. Die Botschaft des Regierungs-
rats zur 1. Beratung hat der Grosse Rat am 21. August 2024 behandelt und mit 124 gegen 1 Stimme
gutgeheissen. Die Botschaft zur 2. Beratung soll im 2. Quartal 2025 im Grossen Rat behandelt wer-
den. Damit wird auch die Abschreibung der beiden Vorstösse beantragt werden.

(20.303) Motion Dr. Lukas Pfisterer, FDP, Aarau (Sprecher), und Suzanne Marclay-Merz, FDP,
Aarau, vom 17. November 2020 betreffend Verlängerung der Beschwerdefrist für Stimmrechts-,
Wahl- und Abstimmungsbeschwerden in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten; Umwand-
lung in ein Postulat (23. März 2021 / 23. März 2024 / 30. Juni 2025)

Die Umsetzung dieses Vorstosses war Gegenstand des Gesetzgebungsprojekts "Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG); Änderung". Mittels Fremdände-
rung soll das Gesetz über die politischen Rechte im Sinne des Vorstosses angepasst werden. An-
lässlich seiner Sitzung vom 5. März 2024 ist der Grosse Rat auf die entsprechende (23.140) Bot-
schaft zur 1. Beratung nicht eingetreten, der Vorstoss wurde jedoch explizit aufrechterhalten. Die
Umsetzung des Vorstosses wird somit in einem eigenen Gesetzgebungsprojekt, mit welchem das
Gesetz über die politischen Rechte (GPR) geändert werden soll, vorgenommen. Die Anhörungsvor-
lage sieht vor, dass die Fristen bei Stimmrechts-, Wahl- und Abstimmungsbeschwerden neu 10 Tage
– statt 3 Tage – betragen sollen. Einzig bei zweiten Wahlgängen soll die Frist bei den 3 Tagen belas-
sen werden. Insbesondere bei Ständerats- und Regierungsratswahlen würden sich längere Fristen
nachteilig auswirken. Der Übersichtlichkeit und Einfachheit halber sollen alle zweiten Wahlgänge der
gleichen Beschwerdefrist von 3 Tagen unterstellt werden. Die Anhörung dauerte bis am 15. Januar
2025. Die Verabschiedung der Botschaft zur 1. Beratung im Grossen Rat ist für das 2. Quartal 2025
geplant.

(21.70) Motion der Fraktion Die Mitte (Sprecher Alfons Paul Kaufmann, Wallbach) vom 23. März
2021 betreffend Beseitigung einer durch die Aufhebung der Schulpflegen entstandenen Unvereinbar-
keit zwischen dem Amt einer Gemeinderätin respektive eines Gemeinderats und der Tätigkeit als
Lehrperson in der gleichen Gemeinde (31. August 2021 / 31. August 2024)

Das Anliegen sowie weitere Themen, die als Änderungsbedarf angemeldet worden sind, wurden in
eine Gesetzesvorlage zur Änderung des Unvereinbarkeitsgesetzes (UG) aufgenommen. Die Bot-
schaft des Regierungsrats zur 1. Beratung hat der Grosse Rat am 24. September 2024 behandelt
und mit 128 gegen 0 Stimmen gutgeheissen. Die Botschaft zur 2. Beratung soll am 25. März 2025 im
Grossen Rat behandelt werden. Damit wird auch die Abschreibung des Vorstosses beantragt.

(21.162) Motion der FDP-Fraktion (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen) vom 15. Juni 2021 be-
treffend kantonale Umsetzung der Transparenzregeln zur Politikfinanzierung analog Bundesvorga-
ben (30. November 2021 / 30. November 2024 / 30. Juni 2025 / 31. Dezember 2025)

Die Motion bezweckt eine Erhöhung der Transparenz auf kantonaler Ebene betreffend Finanzierung
von politischen Parteien sowie Wahl- und Abstimmungskampagnen. Dazu braucht es gesetzliche
Anpassungen. Das erforderliche Gesetzgebungsprojekt wurde unter der Federführung des Departe-
ments Volkswirtschaft und Inneres gestartet. Die Anhörung dauerte vom 1. Oktober 2024 bis am
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15. Januar 2025. Die Botschaft zur 1. Beratung soll dem Grossen Rat voraussichtlich in der 2. Hälfte
2025 vorgelegt werden. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Behandlung bis
zum 31. Dezember 2025 zu verlängern.

(21.272) Motion Claudia Rohrer, SP, Rheinfelden, Carole Binder-Meury, SP, Magden (Sprecherin),
Barbara Portmann-Müller, GLP, Lenzburg, Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, Gertrud Häseli, Grüne,
Wittnau, Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Maya Bally, Mitte, Hendschiken, Therese Dietiker, EVP,
Aarau, Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, und Karin Faes, FDP, Schöftland, vom 7. Dezember
2021 betreffend Einführung des Begriffs Gemeindepräsidium in der Kantonsverfassung (21. Juni
2022 / 21. Juni 2025 / 21. Juni 2026)

Die durch den Vorstoss verlangte Änderung der Kantonsverfassung soll im Zusammenhang mit dem
Gesetzgebungsprojekt "Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG); Totalrevi-
sion", umgesetzt werden. Da im Gegensatz zum Gesetzgebungsprojekt für Verfassungsänderungen
zwingend eine Volksabstimmung vorgenommen werden muss, wird diese Änderung separat und
zeitlich vorgezogen geplant, mit dem Ziel, die Verfassungsänderung zeitgleich mit dem totalrevidier-
ten Gemeindegesetz in Kraft setzen zu können. Die Anhörung zur Verfassungsänderung ist für das
1. Quartal 2025 geplant. Die Verabschiedung der Botschaft zur 1. Beratung im Grossen Rat ist im 4.
Quartal 2025 geplant.

(22.305) Motion Harry Lütolf, Mitte, Wohlen (Sprecher), Monika Baumgartner, Mitte, Tegerfelden, Ro-
land Büchi, SVP, Wohlen, Mario Gratwohl, SVP, Niederwil, Hans-Ruedi Hottiger, parteilos, Zofingen,
René Huber, Mitte, Leuggern, Beat Käser, FDP, Stein, Désirée Stutz, SVP, Möhlin, Michael Wetzel,
Mitte, Ennetbaden, und Urs Winzenried, SVP, Aarau, vom 8. November 2022 betreffend Änderung
des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes zur künftigen Vermeidung von stossenden Einbürgerungen (9.
Mai 2023 / 9. Mai 2026)

(23.28) Motion Christoph Riner, SVP, Zeihen (Sprecher), Clemens Hochreuter, SVP, Erlinsbach, Dr.
Adrian Schoop, FDP, Turgi, René Huber, Mitte, Leuggern, vom 17. Januar 2023 betreffend "Gute
Deutschkenntnisse als Voraussetzung für die Einbürgerung" (9. Mai 2023 / 9. Mai 2026)

(23.122) Motion Lea Schmidmeister, SP, Wettingen (Sprecherin), Sander Mallien, GLP, Baden, Mo-
nika Baumgartner, Mitte, Tegerfelden, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Markus Dietschi, Grüne, Wi-
den, Jonas Fricker, Grüne, Baden, vom 25. April 2023 betreffend Zuständigkeit für die Erteilung des
Kantonsbürgerrechts; Umwandlung in ein Postulat (12. September 2023 / 12. September 2025)

(24.236) Postulat Sander Mallien, GLP, Baden (Sprecher), Annetta Schuppisser, GLP, Bremgarten,
vom 27. August 2024 betreffend Inkonsistenz von KBüG § 8 Abs. 3 lit. c und KBüG § 8 Abs. 5 (3. De-
zember 2024 / 3. Dezember 2027)

Alle vier parlamentarischen Vorstösse beziehen sich auf das kantonale Einbürgerungsrecht. Die
(22.305) Motion Harry Lütolf et al. verlangt eine Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen in
Bezug auf den strafrechtlichen Leumund. Die (23.28) Motion Christoph Riner et al. verlangt höhere
Anforderungen an die Deutschkenntnisse, um die sprachlichen Einbürgerungsvoraussetzungen zu
erfüllen. Das (23.122) Postulat Lea Schmidmeister et al. thematisiert die Zuständigkeit des Departe-
ments Volkswirtschaft und Inneres für den Entscheid über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts.
Das (24.236) Postulat Sander Mallien et al. thematisiert die Ungleichbehandlung, die sich aus den
genannten Bestimmungen ergibt.

Die Anhörung zur Änderung des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG), in
der alle vier Vorstösse behandelt werden, dauerte bis am 14. März 2025. Die Verabschiedung der
Botschaft zur 1. Beratung im Grossen Rat ist im 3. Quartal 2025 geplant.
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(22.310) Motion Karin Koch Wick, Mitte (Sprecherin), Stefan Dietrich, SP, Hans-Ruedi Hottiger, par-
teilos, Sabina Freiermuth, FDP, Stefan Giezendanner, SVP, Dr. Tobias Hottiger, FDP, Markus 
Schneider, Mitte, Rita Brem-lngold, Mitte, Jürg Baur, Mitte, Suzanne Marclay-Merz, FDP, Daniel Mo-
simann, SP, Brigitte Vogel, SVP, Rahela Syed, SP, Urs Plüss, EVP, Martin Brügger, SP, Markus 
Dietschi, Grüne, vom 8. November 2022 betreffend bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe (25. April 
2023 / 25. April 2026)

Die Motion verpflichtet den Regierungsrat, die gesetzlichen Grundlagen für einen dritten bewilli-
gungsfreien Sonntag zu schaffen, über den die Gemeinden beschliessen können. Die Botschaft des 
Regierungsrats zur 1. Beratung hat der Grosse Rat am 26. Juni 2024 behandelt und mit 91 gegen 37 
Stimmen gutgeheissen. Die Botschaft zur 2. Beratung hat der Regierungsrat im Dezember 2024 ver-
abschiedet. Der Grosse Rat hat die Motion am 4. März 2025 abgeschrieben.

(23.201) Postulat Patrick Gosteli, SVP, Böttstein (Sprecher), Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri, Dr. 
Hanspeter Hilfiker, FDP, Aarau, Daniel Mosimann, SP, Lenzburg, Arsène Perroud, SP, Wohlen, Mar-
kus Schneider, Mitte, Baden, Bruno Tüscher, FDP, Münchwilen, vom 20. Juni 2023 betreffend Struk-
turreformen Aargauer Gemeinden (14. November 2023 / 14. November 2025)

Die mit dem Postulat geforderte Prüfung der Stärken und Schwächen der heutigen Gemeindestruktu-
ren ist zurzeit in Arbeit. Dabei sollen gemäss Postulat auch Überlegungen zu Veränderungen der 
heutigen Strukturen hin zu einer modernen Grundstruktur des Kantons vorgenommen werden. Es ist 
vorgesehen, den entsprechenden Bericht respektive die entsprechende Botschaft im 2. Quartal 2025 
dem Grossen Rat zu unterbreiten.

(23.286) Motion Stephan Müller, SVP, Möhlin (Sprecher), Désirée Stutz, SVP, Möhlin, Michael Not-
ter, Mitte, Niederrohrdorf, Adrian Bircher, GLP, Aarau, Rolf Walser, SP, Aarburg, vom 12. September 
2023 betreffend Schaffung einer uniformierten und bewaffneten Polizeilichen Sicherheitsassistenz
bei der Kantonspolizei Aargau; Umwandlung in ein Postulat (12. Dezember 2023 / 12. Dezember 
2025)

Die als Postulat überwiesene Motion verlangt die Schaffung von Rechtgrundlagen, wonach die Kan-
tonspolizei eine uniformierte und bewaffnete polizeiliche Sicherheitsassistenz einsetzen kann. Die 
polizeilichen Sicherheitsassistentinnen und Sicherheitsassistenten sollen die Kantonspolizei beispiel-
weise bei Gefangenentransporten, Zuführungen an andere Behörden und ähnlichen Aufgaben unter-
stützen, damit die ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten für andere Aufgaben eingesetzt werden 
können. Es ist vorgesehen, die entsprechende Botschaft dem Grossen Rat im 3. Quartal 2025 zu un-
terbreiten.

(23.342) Motion Miro Barp, SVP, Brugg, vom 7. November 2023 betreffend Massnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit im Öffentlichen Raum, insbesondere im Raum Aare-Ufer Brugg; Umwand-
lung in ein Postulat (5. März 2024 / 5. März 2026)

(24.109) Motion Norbert Stichert, FDP, Untersiggenthal (Sprecher), Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Rolf 
Walser, SP, Aarburg, Lelia Hunziker, SP, Aarau, Maurus Kaufmann, Grüne, Seon, Manuela Ernst, 
GLP, Wettingen, Lutz Fischer, EVP, Wettingen, vom 26. März 2024 betreffend Verbesserung der Po-
lizeiorganisation (2. Juli 2024 / 2. Juli 2027)

(24.171) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Silvan Hilfiker, Jonen) vom 11. Juni 2024 betreffend Si-
cherheit im öffentlichen Raum (3. Dezember 2024 / 3. Dezember 2027)

Alle drei parlamentarischen Vorstösse betreffen Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung der Polizei im Kanton Aargau. Der erste Vorstoss wurde vom Grossen Rat als 
Postulat, die anderen beiden als Motionen überwiesen. Der Regierungsrat führte in seinen 
Stellungnahmen zu den Vorstössen aus, dass diese Anliegen im Rahmen der Umsetzung der vom 
Grossen Rat beschlossenen Leitsätze zum (23.326) Planungsbericht zur Weiterentwicklung der 
Polizeiorganisation der Polizeibestände im Kanton Aargau geprüft beziehungsweise umgesetzt 
werden sollen. Die entsprechenden Leitsätze hat der Grosse Rat am 19. März 2024 beschlossen.
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Zur beschlossenen Optimierung der dualen Polizeiorganisation hat der Regierungsrat eine politische
Begleitgruppe, bestehend aus Vertretungen des Kantons und von Gemeinden, eingesetzt. Diese sol-
len in einem ersten Schritt den im Planungsbericht aufgezeigten Optimierungsbedarf schärfen und
priorisieren. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres erarbeitet gegenwärtig unter Miteinbezug
der Gemeinden die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen zuhanden des Regierungsrats. Die kon-
krete Umsetzung der vom Grossen Rat beschlossenen Leitsätze bedarf voraussichtlich eines
Rechtssetzungsverfahrens. Das entsprechende Anhörungsverfahren wird voraussichtlich in der 2.
Hälfte 2025 durchgeführt und die Botschaft für 1. Beratung dem Grossen Rat im 1. Quartal 2026 vor-
gelegt.

(24.10) Motion der Fraktion Die Mitte (Sprecher Harry Lütolf, Wohlen) vom 9. Januar 2024 betreffend
notwendige Erweiterung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-
Kataster); Umwandlung in ein Postulat (14. Mai 2024 / 14. Mai 2026 / 31. Dezember 2027)

Der als Postulat überwiesene Vorstoss verlangt, den ÖREB-Kataster mit Angaben zu den Schutzob-
jekten aus dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) von nationaler Bedeu-
tung zu ergänzen. In der Begründung werden Schutzobjekte aus weiteren Bundesinventaren er-
wähnt. Aufgrund der aktuellen Rechtslage können behördenverbindliche Inhalte nicht im ÖREB-
Kataster dargestellt werden, da es sich nicht um räumlich klar abgegrenzte öffentliche-rechtliche Ei-
gentumsbeschränkungen handelt. Eine entsprechende Öffnung des ÖREB-Katasters wird auf Bun-
desebene geprüft. Mit der Vorlage der Strategie des ÖREB-Katasters für die Periode 2028–2031
wird sich zeigen, ob sich das Anliegen des Vorstosses in Übereinstimmung mit dem geänderten
Recht umsetzen lässt. Wenn ja, wird dafür eine Änderung der kantonalen Verordnung über die
Geoinformation im Kanton Aargau (Kantonale Geoinformationsverordnung, KGeoIV) vorzunehmen
sein. Wenn nein, wird dem Grossen Rat darüber Bericht erstattet werden müssen. Wie bereits in
der Stellungnahme zum Vorstoss thematisiert, beantragt der Regierungsrat, die Frist für die
Behandlung bis 31. Dezember 2027 zu verlängern.

(24.34) Motion Matthias Betsche, GLP, Möriken-Wildegg (Sprecher), Dr. Severin Lüscher, Grüne,
Schöftland, Ignatius Ounde, GLP, Gränichen, Urs Plüss, EVP, Zofingen, Andre Rotzetter, Mitte,
Buchs, Lea Schmidmeister, SP, Wettingen, Sabine Sutter-Suter, Mitte, Lenzburg, vom 16. Januar
2024 betreffend politische Rechte von Menschen mit einer Behinderung); Umwandlung in ein Postu-
lat (14. Mai 2024 / 14. Mai 2026 / 30. Juni 2027)

Der als Postulat überwiesene Vorstoss verlangt, die erforderlichen Massnahmen auszuarbeiten, da-
mit der Ausschluss von politischen Rechten für Menschen unter umfassender Beistandschaft aufge-
hoben werden kann und damit die kantonale Rechtslage betreffend politischen Rechten in Einklang
mit der UNO-Behindertenrechtskonvention gebracht wird.

Im Herbst 2024 hat die staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) mit knapper Mehrheit
eine Kommissionsmotion beschlossen, die den Bundesrat auffordert, Art. 136 Abs. 1 der Bundesver-
fassung dahingehend anzupassen, dass die politischen Rechte in Bundessachen allen Schweizerin-
nen und Schweizern ab 18 Jahren zustehen. Konkret beauftragt die Motion den Bundesrat, jene Be-
stimmung zu streichen, wonach die politischen Rechte in Bundessachen nur Personen zustehen, die
nicht wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind. Die entsprechenden weiteren
Schritte auf Bundesebene sind sinnvollerweise abzuwarten. Der Regierungsrat beantragt deshalb,
die Frist für die Behandlung bis 30. Juni 2027 zu verlängern.

(24.83) Postulat Dr. Adrian Schoop, FDP, Baden, vom 19. März 2024 betreffend Wiederherstellung
der Sicherheit durch Fussfesseln und Peilsender bei straffälligen Asylsuchenden (27. August 2024 /
27. August 2027)

Das Postulat verlangt vom Regierungsrat, es sei zu prüfen, welche Rechtsgrundlagen geschaffen
werden müssen, damit straffällige Asylsuchende bis zum Asylentscheid beziehungsweise bei einem
negativen Asylentscheid bis zur Ausreise aus der Schweiz einen Peilsender oder eine Fussfessel
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tragen müssen. Es ist vorgesehen, den entsprechenden Bericht im 2. Halbjahr 2025 dem Grossen
Rat zu unterbreiten.

(24.172) Motion Karin Koch Wick, Mitte, Bremgarten (Sprecherin), Lukas Huber, GLP, Berikon, Clau-
dia Rohrer, SP, Rheinfelden, vom 11. Juni 2024 betreffend Erweiterung der bewilligbaren Ausnah-
memöglichkeiten der Wohnsitzpflicht in § 16 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG; SAR 155.200) (24.
September 2024 / 24. September 2027)

(24.180) Motion Christian Glur, SVP, Murgenthal (Sprecher), Barbara Borer-Mathys, SVP, Holziken,
Flurin Burkard, SP, Waltenschwil, Karin Faes, FDP, Schöftland, Nicole Heggli-Boder, SVP, Buttwil,
Stefan Huwyler, FDP, Muri, Franziska Stenico-Goldschmid, Mitte, Beinwil (Freiamt), Rolf Wehrli,
SVP, Küttigen, vom 11. Juni 2024 betreffend Flexibilisierung der Altersgrenze bei nebenamtlichen
Richterinnen und Richtern (3. Dezember 2024 / 3. Dezember 2027)

Beide Motionen beantragen eine Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes. Die (24.172) Motion
Karin Koch Wick et. al. verlangt eine Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes dahingehend,
dass für Mitglieder der Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht eine Ausnahmebewilligung von
der Wohnsitzpflicht im Einzelfall möglich ist. Die (24.180) Motion Christian Glur et. al. verlangt, dass
die Altersgrenze von 70 Jahren für nebenamtliche Richterinnen und Richter flexibilisiert wird. Die An-
hörung zur Gesetzesvorlage, in der die beiden Vorstösse behandelt werden, ist im 2. Quartal 2025
vorgesehen. Die Verabschiedung der Botschaft zur 1. Beratung im Grossen Rat ist im 1. Quartal
2026 geplant.

(24.234) Postulat T. Zollinger, SVP (Sprecher), M. Baumgartner, Mitte, Dr. Ph. Laube, Mitte, D.
Mezzi, Mitte, A. Meier, FDP, R. Müller, SVP, W. Scherer, SVP, F. Stenico-Goldschmid, Mitte, N. Sti-
chert, FDP, vom 27. August 2024 betreffend Anpassung Gemeindegesetz zwecks Stärkung der de-
mokratischen Rechte der Stimmberechtigten, in ihren Gemeindeordnungen festzulegen, über Ver-
pflichtungskredite und/oder wiederkehrende Aufgaben in frei festzulegender Höhe an der Urne zu
befinden (3. Dezember 2024 / 3. Dezember 2027)

Das Postulat fordert vom Regierungsrat Anpassungen im Gesetz über die Einwohnergemeinden
(Gemeindegesetz, GG) zu prüfen, damit Einwohnergemeinden ohne Einwohnerrat ihrerseits ermög-
licht werde, ihre jeweiligen Gemeindeordnungen anzupassen. Dies mit dem Ziel, dass bei Beschlüs-
sen über wiederkehrende Ausgaben und Verpflichtungskredite entweder die Gemeindeversammlung
mit in der Gemeindeordnung vorzudefinierendem Quorum darüber entscheiden kann, Beschlüsse
einer Urnenabstimmung zu unterstellen, oder in der Gemeindeordnung (zusätzlich) Grenzwerte fest-
gelegt werden können, um Geschäfte mit sehr hoher finanzieller Relevanz zwingend direkt der Ur-
nenabstimmung zu unterstellen. Die Umsetzung des Vorstosses soll im Gesetzgebungsprojekt "Ge-
setz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG); Totalrevision", umgesetzt werden.
Analog zu den Gemeinden mit Einwohnerrat soll die Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit in
der Gemeindeordnung weitere Geschäfte festgelegt werden können, die der obligatorischen Urnen-
abstimmung unterstehen, sofern dies von den Stimmberechtigten gewünscht wird. Die Anhörung ist
im zweiten Halbjahr 2025 vorgesehen. Die Verabschiedung der Botschaft zur 1. Beratung im Gros-
sen Rat ist im 2. Quartal 2026 geplant.

5.2.3 Aufrechterhaltungen Departement Bildung, Kultur und Sport

(16.190) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Adrian Meier, Reinach) vom 13. September 2016 be-
treffend Schaffung der erforderlichen gesetzlichen Grundlagen, damit die Kinder bereits bei Volks-
schuleintritt (Kindergarteneintritt) über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen; Umwandlung in
ein Postulat (20. Juni 2017 / 20. Juni 2020 / 20. März 2026)

(18.190) Postulat der CVP-Fraktion (Sprecher Alfons Paul Kaufmann, Wallbach) vom 18. September
2018 betreffend obligatorische frühe Sprachförderung für fremdsprachige Kinder (8. Januar 2019 / 8.
Januar 2022 / 8. März 2026)
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(20.53) Motion Bruno Rudolf, SVP, Reinach, vom 3. März 2020 betreffend "frühe Sprachförderung";
Umwandlung in ein Postulat (8. September 2020 / 8. September 2023 / 8. März 2026)

Im Juni 2020 beschloss der Regierungsrat die Durchführung eines vierjährigen Pilotprojekts zur
"Deutschförderung vor dem Kindergarten" (Entwicklungsschwerpunkt 310E020 "Deutsch lernen vor
dem Kindergarten"). Ab 2021 bis 2024 wurden in den Pilotgemeinden Leuggern, Mellingen, Stein
und Unterentfelden sowie in neun Gemeinden des Gemeindeverbands "Impuls Zusammenleben aar-
gauSüd" Kenntnisse zur Deutschförderung vor dem Kindergarten gesammelt. Die externe Evaluation
der Pilotprojekte hat gezeigt, dass die Kinder über das Sprachförderjahr hinweg signifikante Fort-
schritte in ihren Deutschkenntnissen machten. Gestützt auf diese Evaluation ermöglicht der Regie-
rungsrat in einem ersten Schritt ab 2026 die Durchführung einer flächendeckenden Sprachstander-
hebung eineinhalb Jahre von Kindergarteneintritt. Es ist vorgesehen, dass der Grosse Rat in der 2.
Beratung der Totalrevision Schulgesetz, welche im 3. Quartal 2025 geplant ist, über gesetzliche An-
passungen im Hinblick auf eine kantonsweite Umsetzung der frühen Sprachförderung entscheidet.
Gemäss Beschluss im Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028 wird eine Umsetzung ab 2026 ange-
strebt. Der Grosse Rat hat in der Beratung des Aufgaben- und Finanzplans 2025-2028 ebenfalls be-
schlossen, dass die Sprachförderung in den Pilotgemeinden bis 2028 weiterhin durch den Kanton
mitfinanziert werden soll und hat entsprechend das Globalbudget um Fr. 517'000 pro Jahr erhöht.
Die dafür nötige Erhöhung des bestehenden Verpflichtungskredits wird dem Grossen Rat mit der
Sammelvorlage I 2025 zum Beschluss unterbreitet werden.

(20.96) Motion der FDP-Fraktion vom 12. Mai 2020 (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen) betref-
fend Schaffung von kantonal einheitlichen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Aargauer
Schulen (15. Dezember 2020 / 15. Dezember 2023 / 31. Dezember 2024)

(20.102) Postulat Alain Burger, SP, Wettingen (Sprecher), und Simona Brizzi, SP, Ennetbaden vom
12. Mai 2020 betreffend Digitalisierung und Chancengerechtigkeit an der Volksschule auf der Sekun-
dastufe II im Kanton Aargau (15. Dezember 2020 / 15. Dezember 2023 / 31. Dezember 2024)

Beide Vorstösse wurden im Rahmen des Entwicklungsschwerpunkts 310E022 "Möglichkeiten der
Digitalisierung im Bildungsbereich nutzen" bearbeitet. Im Projekt "Digitalstrategie einheitliche Rah-
menbedingungen Aargauer Schulen" wurden inhaltliche Grundlagen für eine Strategie erarbeitet. Es
zeigte sich, dass für die verlangte Vereinheitlichung der Infrastruktur auf Ebene Volksschule eine
neue Gesetzesgrundlage benötigt wird, damit eine Basisinfrastruktur für die Schulen vorgegeben und
damit gleiche Voraussetzungen für alle geschaffen werden können. Daher wurde im Entwurf des
neuen Volksschulgesetzes ein Paragraf aufgenommen, mit dem der Kanton eine digitale Basisinfra-
struktur vorgeben kann. Weiter wurden gemeinsam mit den Anspruchsgruppen Eckwerte für die de-
taillierte Regelung auf Verordnungsebene erarbeitet.

Parallel dazu wird über das Projekt Koneksa die Vereinheitlichung der Digitalinfrastruktur der Schu-
len vorangetrieben. Ziel des Projekts ist es, die Digitalisierung in den Schulen zu fördern: Erstens
durch eine sichere und einfach nutzbare Bildungsidentität für alle Schülerinnen und Schüler und
zweitens durch die digitale Vernetzung der Schulen untereinander und mit dem Kanton. Der Entwick-
lungsschwerpunkt 310E022 "Möglichkeiten der Digitalisierung im Bildungsbereich nutzen" wurde
deshalb in den Folge-Entwicklungsschwerpunkt 310E025 "Digitalisierung der Schulen durch Bil-
dungsidentitäten und Vernetzung (Projekt Koneksa – Leuchtturmprojekt SmartAargau)" überführt und
per Ende 2023 abgeschlossen. Im Projekt Koneksa wurde 2024 eine Submission für eine kantonale
Schulverwaltungslösung durchgeführt. Der Vergabeentscheid wird voraussichtlich im April 2025 kom-
muniziert. Die Rechtsgrundlagen für die Bildungsidentität und die kantonale Schulverwaltungslösung
werden ebenfalls im neuen Volksschulgesetz geschaffen. Sie sind Bestandteil des vom Grossen Rat
im November 2024 in 1. Beratung beschlossenen Entwurfs. Die vorliegenden Vorstösse werden mit
der Botschaft zur 2. Beratung, welche im 3. Quartal 2025 geplant ist, zur Abschreibung beantragt.
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(20.337) Motion Cécile Kohler, CVP, Lenzburg, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Maya
Bally, CVP, Hendschiken, Colette Basler, SP, Zeihen, Dr. Severin Lüscher, Grüne, Schöftland, Dr.
Jürg Knuchel, SP, Aarau, Renata Siegrist-Bachmann, GLP, Zofingen, Andre Rotzetter, CVP, Buchs,
Dominik Peter, GLP, Bremgarten, Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, Kathrin Hasler, SVP, Helli-
kon, Doris Iten, SVP, Birr, Ruth Müri, Grüne, Baden, Therese Dietiker, EVP, Aarau, vom 15. Dezem-
ber 2020 betreffend Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die ambulante Kinder- und Jugend-
hilfe; Umwandlung in ein Postulat (8. Juni 2021 / 8. Juni 2024 / 31. Oktober 2025 / 31. Dezember
2026)

Die Grundlagen zu den einzelnen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe wurden erarbeitet und der
Regierungsrat hat Grundsatzentscheide getroffen. Dieser Prozess hat mehr Zeit als erwartet bean-
sprucht. Ein Entwurf der gesetzlichen Regelungen wird 2025 ausgearbeitet werden. Anschliessend
wird eine Anhörung durchgeführt. Es ist geplant, die erste Botschaft zu einem neuen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz 2026 zu unterbreiten. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Be-
handlung bis 31. Dezember 2026 zu verlängern.

(21.21) Motion Maya Bally, CVP, Hendschiken (Sprecherin), Colette Basler, SP, Zeihen, Jürg Baur,
CVP, Brugg, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Ruth Müri, Grüne, Baden, Thomas Leitch-Frey, SP,
Wohlen, und Markus Lang, GLP, Brugg, vom 5. Januar 2021 betreffend Anordnung einer Über-
gangslösung zwecks Unterstützung für die Schaffung passender Lösungen für Kinder und Jugendli-
che ohne angemessenen Bildungsplatz (8. Juni 2021 / 8. Juni 2024)

Der Grosse Rat hat in der 1. Beratung zur Totalrevision Schulgesetz vom 22. Oktober 2024 dem Vor-
schlag zugestimmt, dass die Zuweisung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Son-
derkindergärten und Sonderschulen über den Kanton erfolgen soll. Zugleich hat er unterstrichen,
dass in diesem Prozess sowohl die Gemeinden als Schulträger der Regelschule als auch die Son-
derschulen angemessen beteiligt werden müssen. Die vorliegende Motion wird mit der Botschaft zur
2. Beratung der Totalrevision Schulgesetz im 3. Quartal 2025 zur Abschreibung beantragt werden.

(21.179) Motion Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Carol Demarmels, SP, Obersig-
gen¬thal, Jürg Baur, Mitte, Brugg, Ruth Müri, Grüne, Baden, Thomas Leitch-Frey, SP, Wohlen,
Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, Colette Basler, SP, Zeihen, Markus Lang, GLP, Brugg, Martin
Bossert, EDU, Rothrist, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, und Kathrin
Hasler, SVP, Hellikon, vom 22. Juni 2021 betreffend Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grund-
lagen zur ausbildungsgerechten Entlöhnung im Rahmen des Funktionslohns gemäss ARCUS (9. No-
vember 2021 / 9. November 2024 / 31. Dezember 2025 / 31. Dezember 2026)

(23.57) Motion Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Miro Barp, SVP, Brugg, Kurt Gerhard, SVP,
Brittnau, Stephan Müller, SVP, Möhlin, Tonja Burri, SVP, Hausen, vom 14. März 2023 betreffend
Schaffung von zwei Ausprägungen für Assistenzpersonen an der Volksschule (12. September 2023 /
12. September 2025 / 31. Dezember 2025 / 31. Dezember 2026)

Die vorliegenden Vorstösse werden gemeinsam in einer Teilrevision des Lohndekrets Lehrpersonen
(LDLP) angegangen. Diese Koordination ist aus Sicht des Regierungsrats zwingend notwendig auf-
grund der grossen Abhängigkeiten zwischen bestehenden und neu zu schaffenden Funktionen sowie
stark verflochtenen Themenbereichen (unter anderem Höhe Lohnabzug, Voraussetzungen und Fris-
ten zur Qualifizierung, Kostenbeteiligung und Verpflichtungszeit sowie Stellvertretungen). Bei den
Assistenzen und im heilpädagogischen Bereich wurden 2024 zwei neue Berufsfunktionen konzipiert.
Aktuell werden mit den entsprechenden Hochschulen spezifisch damit verbundene Aus- und Weiter-
bildungsprogramme entwickelt.

Die Umsetzung der Teilrevision des LDLP ist gemäss aktuellem Projektstand per Schuljahr 2027/28
geplant. Die Botschaft zum Dekret wird dem Grossen Rat voraussichtlich im 4. Quartal 2026 vorge-
legt. Der Regierungsrat beantragt daher, die Frist für die Behandlung der beiden Vorstösse bis
31. Dezember 2026 zu verlängern.
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(21.221) Postulat der SP-Fraktion (Sprecher Alain Burger, Wettingen) vom 14. September 2021 be-
treffend Monitoring zur Sicherstellung von ausreichenden und qualifizierten Lehrpersonen und Schul-
leitungen für die Aargauer Volksschule (11. Januar 2022 / 11. Januar 2025 / 31. Dezember 2025 /
31. Dezember 2026)

Lehrpersonen an der Volksschule sind Angestellte der entsprechenden Gemeinde respektive des
Gemeindeverbands. Das Department Bildung, Kultur und Sport führt grundsätzlich keine Personal-
dossiers. Sie gehören in die Zuständigkeit der Anstellungsbehörde.

Seit Einführung des neuen Lohnsystems per 1. Januar 2022 werden jedoch alle Lehrpersonen mit
Neu- oder Wiedereintritt in das aargauische Schulsystem seit Kalenderjahr 2022 oder später als
Folge der Revision des Lohnsystems neu eingestuft. Es muss ein für die Funktion erforderliches Dip-
lom sowie ein gültiger Nachweis der beruflichen Erfahrung eingereicht werden. Dies gilt aber nicht für
weiter zurückreichende Anstellungen, die per 1. Januar 2022 in das neue Lohnsystem überführt wur-
den. Bei jenen liegen zwar der jeweiligen Anstellungsbehörde die Diplome vor, jedoch nicht dem De-
partement Bildung, Kultur und Sport.

Auswertungen aus der Applikation Administration Lehrpersonen Schule Aargau (ALSA) und dem
kantonalen Lohnsystem sind jederzeit möglich. Die Daten müssen aber aufwendig miteinander ver-
knüpft, verifiziert und bereinigt werden (Qualifikation, Funktion, Dauer der Anstellung, Anstellungsbe-
hörde, etc.). Das Departement Bildung, Kultur und Sport arbeitet aktuell an detaillierteren Auswer-
tungsmöglichkeiten. Die Aussagekraft statistischer Auswertungen bleibt jedoch aufgrund der
obengenannten Thematik beschränkt. Eine aussagekräftige Datengrundlage für ein Monitoring kann
in Zusammenhang mit der Teilrevision des Lohndekrets Lehrpersonen (siehe Kommentierung
[21.179] Motion, [23.57] Motion und [23.302] Motion) geschaffen werden. Die Umsetzung der Teilre-
vision des LDLP ist gemäss aktuellem Projektstand per Schuljahr 2027/28 geplant. Die Botschaft
zum Dekret wird dem Grossen Rat voraussichtlich im 4. Quartal 2026 vorgelegt. Der Regierungsrat
beantragt daher, die Frist für die Behandlung des Vorstosses bis 31. Dezember 2026 zu ver-
längern.

(22.90) Motion Roland Vogt, SVP, Wohlen (Sprecher), und Maya Meier, SVP, Auenstein, vom 22.
März 2022 betreffend Anstellung von Lehrerpersonal nur mit den aktuellen Strafregisterauszügen
(Privatauszug und Sonderprivatauszug) (20. September 2022 / 20. September 2025)

Die Anliegen der Motion werden im Rahmen der Totalrevision des Schulgesetzes bearbeitet. Die Mo-
tion soll durch eine Fremdänderung im Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) umge-
setzt werden. Im Oktober und November 2024 fand die 1. Beratung im Grossen Rat statt. Die vorlie-
gende Motion wird mit der Botschaft zur 2. Beratung im Grossen Rat, welche voraussichtlich im 3.
Quartal 2025 vorliegt, abgeschrieben.

(22.148) Motion Rita Brem-Ingold, Mitte, Oberwil-Lieli (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf,
Jürg Baur, Mitte, Brugg, Colette Basler, SP, Zeihen, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Kurt Gerhard,
SVP, Brittnau, Markus Lang, GLP, Brugg, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Ruth Müri, Grüne, Baden, U-
riel Seibert, EVP, Schöftland, Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, vom 14. Juni 2022 betreffend Änderung
§ 67b, Leistung der Strukturen der ausserschulischen Jugendarbeit (29. November 2022 / 29. No-
vember 2025 / 1. August 2026)

Im Jahr 2022 wurde das Projekt zur Digitalisierung der Gesuchs-, Bewilligungs- und Auszahlungs-
prozesse gestartet. Ende 2023 bis Anfang 2024 wurden der bisherige postalische Gesuchsweg kom-
plett durch E-Mail-Kommunikation ersetzt, alle themenbezogenen Webseiten aktualisiert sowie neue
Hilfsmittel und Vorlagen erstellt, um die Gesuchseingabe zu erleichtern. Parallel wurde bis Ende
2024 eine neue digitale Plattform entwickelt, welche die Gesuchseingabe, die kantonsinterne Ge-
suchsbewilligung, Auszahlungsprozesse sowie ein Reporting ermöglicht. Sie wird Anfang 2025 in
Betrieb genommen.
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Ebenfalls gemäss Motionsauftrag geprüft und überarbeitet werden die Eingabemodalitäten wie Bei-
tragskategorien, Fristen, Termine und Kriterien zur Beitragssprechung. Dies bedingt Änderungen der
rechtlichen Grundlagen, die im Rahmen der Totalrevision des Schulgesetzes erarbeitet und auf diese
abgestimmt werden. Aufgrund der um ein Jahr verschobenen Inkraftsetzung des neuen Volksschul-
gesetzes (vgl. Entwicklungsschwerpunkt 310E024) beantragt der Regierungsrat für die Umset-
zung der Motion eine Fristverlängerung bis 1. August 2026.

(22.170) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecherin Suzanne Marclay-Merz, Aarau) vom 21. Juni 2022
betreffend Erhöhung der durchschnittlichen Pensen an Aargauer Volksschulen (15. November 2022 /
15. November 2025)

Im Rahmen des Projekts "MAGIS" (Entwicklungsschwerpunkt 310E021 "Sicherstellung des Perso-
nalbedarfs für die Aargauer Volksschule) wurden 2023 die Entwicklung der Beschäftigungsgrade
analysiert und nach Berufsgruppen ausgewertet. Aufgrund der Ergebnisse wird aktuell geprüft, wel-
che Massnahmen dazu beitragen können, dass Lehrpersonen und schulische Fachpersonen ihre
Beschäftigungsgrade erhöhen. Mitberücksichtigt werden dabei die Ergebnisse der 2023 durchgeführ-
ten Befragung Berufspersonen Volksschule Aargau. Die Erkenntnisse aus der Überprüfung einer po-
tenziellen Einführung von Mindestpensen und von Anreizen zur Erhöhung von Beschäftigungsgraden
fliessen im 4. Quartal 2025 in den Schlussbericht des Projekts MAGIS ein.

(22.190) Motion Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Maya
Bally, Mitte, Hendschiken, Rolf Walser, SP, Aarburg, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim, Hans-
Peter Budmiger, GLP, Muri, Ruth Müri, Grüne, Baden, Jeanine Glarner, FDP, Möriken, und Patrick
Gosteli, SVP, Böttstein, vom 28. Juni 2022 betreffend Kostenbeteiligung des Kantons bei Platzierun-
gen von Kindern und Jugendlichen aufgrund fehlender vom Kanton anerkannten und finanzierten
Sonderschulplätze (15. November 2022 / 15. November 2025)

Der Grosse Rat hat in der 1. Beratung der Botschaft zur Totalrevision Schulgesetz vom 5. November
2024 dem Vorschlag zugestimmt, dass der Kanton in besonderen Einzelfällen für die Schulung eines
sonderschulungsbedürftigen Kindes oder Jugendlichen in einer bewilligten Privatschule Kostengut-
sprache erteilen kann. Die vorliegende Motion wird mit der Botschaft zur 2. Beratung der Totalrevi-
sion Schulgesetz, welche im 3. Quartal 2025 geplant ist, zur Abschreibung beantragt werden.

(22.200) Postulat der Fraktionen der Mitte (Sprecherin Edith Saner, Birmenstorf), EVP, Grünen, FDP,
GLP, SP, SVP vom 28. Juni 2022 betreffend Förderung und Weiterentwicklung des Berufes Fach-
person Gesundheit EFZ durch Weiterbildungen und Fachausweise (29. November 2022 / 29. No-
vember 2025 / 31. Dezember 2025)

Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die (Weiter-)Entwicklung von Angeboten der beruflichen
Grund- und Weiterbildung im Rahmen der Verbundpartnerschaft bei den jeweils zuständigen natio-
nalen Organisationen der Arbeitswelt (OdA). Die Laufbahnmöglichkeiten für gelernte Fachleute Ge-
sundheit mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (FAGE EFZ) beschränken sich dabei auf ein Stu-
dium Pflege auf Stufe Höhere Fachschule oder mit Berufsmaturität auf Stufe Fachhochschule. In den
Bereichen Psychiatrie- und Langzeitpflege existieren zudem eidgenössische Berufsprüfungen, wel-
che eine vertiefte Spezialisierung erlauben. Gestaltungsspielraum für den Kanton besteht dagegen
im Bereich verbands- oder kantonsspezifischer Weiterbildungen.

In diesem Bereich hat eine Projektgruppe, bestehend aus der Organisation der Arbeitswelt Gesund-
heit und Soziales Aargau (OdA GS AG) und dem Verband der Spitäler, Kliniken, Pflegeinstitutionen
und Spitex-Organisationen im Kanton Aargau (vaka) unter Einbezug des Departements Bildung, Kul-
tur und Sport, die Einführung von inzwischen zwei Zertifikatslehrgängen für FAGE EFZ in der Akut-
pflege beziehungsweise. in der Rehabilitation in die Wege geleitet. Beide Lehrgänge werden in einer
ersten Phase in Zusammenarbeit mit dem Zentralschweizer Bildungszentrum XUND durchgeführt
und sollen bei entsprechender Nachfrage mittelfristig auch im Kanton Aargau angeboten werden.
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Dazu soll insbesondere auch eine von der OdA GS AG aufgebaute Beratungsstelle beitragen, wel-
che FAGE EFZ alternative Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven neben den HF-/FH-Bil-
dungsgängen aufzeigen soll. In Anbetracht der noch unklaren Entwicklung der Teilnehmendenzahlen
der Kurse beziehungsweise der Nutzung der Beratungsstelle bei der OdA GS AG beantragt der Re-
gierungsrat, die Frist für die Bearbeitung des Postulats bis 31. Dezember 2025 zu verlängern.

(22.242) Postulat, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, A-
lain Burger, SP, Wettingen, Jürg Baur, Mitte, Brugg, Colette Basler, SP, Zeihen, Kathrin Hasler, SVP,
Hellikon, Ruth Müri, Grüne, Baden, Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, Uriel Seibert, EVP, Schöft-
land, und Markus Lang, GLP, Brugg, vom 30. August 2022 betreffend Begleitung des Berufseinstiegs
für Lehrpersonen des Kantons Aargau (13. Juni 2023 / 13. Juni 2026)

Das Postulat wird im Rahmen des Entwicklungsschwerpunkts 310E021 "Sicherstellung des Perso-
nalbedarfs für die Aargauer Volksschule (Projekt MAGIS)" bearbeitet. Der begleitete Berufseinstieg
für Studierende wird bereits seit Beginn der Pilotierung der neuen Studienvarianten der Pädagogi-
schen Hochschule (PH) an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (Quereinstieg, ab Herbst-
semester 2021; Bachelor Plus / Master Plus, ab Herbstsemester 2023) umgesetzt. Der Einsatz von
Mentorinnen und Mentoren "Begleiteter Berufseinstieg" wird seit dem Schuljahr 2023/24 separat fi-
nanziert. Im Sommer 2024 fand die Anhörung zur Weiterfinanzierung des zugehörigen Mentorats
statt und im Januar 2025 beschloss der Grosse Rat die Weiterfinanzierung für die nächsten vier
Schuljahre. Ab August 2023 bis Ende Jahr 2024 fand im Bezirk Baden ausserdem das Pilotprojekt
Lehrpersonen Unterstützung Aargau (PiLUA) statt, im Rahmen dessen verschiedene Massnahmen
wie zum Beispiel Peer-Mentoring erprobt und evaluiert werden. Seit dem Herbst 2024 werden die Er-
fahrungen aus beiden Pilotprojekten ausgewertet und Varianten für eine mögliche Umsetzung der im
Postulat geforderten Begleitung des Berufseinstiegs von PH-Absolventinnen und -Absolventen ge-
prüft. Um kantonale Lösungsansätze zu erarbeiten, wird eine Auslegeordnung erstellt, gleichzeitig
werden die Stakeholder der Volksschule in die Erarbeitung miteinbezogen. Im Herbst 2025 soll eine
Anhörung betreffend möglicher weiterer Begleitmassnahmen durchgeführt werden.

(22.276) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecher Dr. Titus Meier, Brugg) vom 20. September 2022 be-
treffend Stärkung der Checks P3, P6, S2 und S3 (9. Mai 2023 / 9. Mai 2025 / 31. Dezember 2025)

Im Jahr 2023 wurde nach Verfahren gesucht, wie die im Postulat geforderten schulischen Anforde-
rungsprofile erarbeitet werden können. Dazu wurde eine Einschätzung und Offerte beim Institut für
Bildungsevaluation der Universität Zürich eingeholt. Mit dem Einbezug des Instituts für Bildungseva-
luation ist eine Passung der Anforderungsprofile mit den Checks von Beginn weg gewährleistet.
2024 wurde dem Institut für Bildungsevaluation der Auftrag zur Erarbeitung der Anforderungsprofile
für die Mittelschulen und die Berufsmaturität erteilt. Die Datenaufbereitung und empirischen Analy-
sen startete im zweiten Halbjahr 2024. Diese Analysen bedingen eine Verknüpfung mit weiteren Da-
ten aus dem Programm "Längsschnittanalysen im Bildungsbereich (LABB)" des Bundesamts für Sta-
tistik (BFS). Ein entsprechender Verknüpfungsantrag wurde beim BFS eingereicht. Aufgrund der
Vielzahl an Anfragen konnte das BFS die beantragte Datenaufbereitung jedoch noch nicht vorneh-
men, weshalb sich die Arbeiten verzögern. Das Departement Bildung, Kultur und Sport geht davon
aus, dass das Institut für Bildungsevaluation im Laufe des Jahres 2025 erste Ergebnisse vorlegen
kann. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Behandlung des Postulats bis 31.
Dezember 2025 zu verlängern.

(22.279) Postulat Tonja Burri, SVP, Hausen (Sprecherin), Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, und
Miro Barp, SVP, Brugg, vom 20.September 2022 betreffend Schaffung eines Standortbestimmungs-
systems im integrativen Schulsystem vor Ort mittels griffiger Instrumente zwecks Förderung der Kin-
der und Jugendlichen (9. Mai 2023 / 9. Mai 2025 / 30. September 2025)

Als Grundlage für ein neues Standortgespräch soll, wie im Postulat gefordert, das bestehende Ver-
fahren im Kanton Zürich dienen. 2023 wurde die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
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(HfH) mit einer externen Befragung beauftragt, welche die Vor- und Nachteile des Zürcher Standort-
gesprächs (SSG) aufzeigen soll. Der Fraktionsvorstand Heilpädagogik des Aargauischen Lehrerin-
nen- und Lehrerverbands (ALV, neu Bildung Aargau) wurde im Vorfeld kontaktiert, um die Befragung
möglichst passend an der aktuellen Praxis anzusetzen. Die Befragung fand im Frühjahr 2024 statt.
Folgende Ergebnisse liegen vor:

• In Aargauer Schulen werden sehr unterschiedliche standardisierte Gesprächsformate eingesetzt.
• Es sind ähnliche Beteiligungsmuster – zum Beispiel von Eltern, Klassenlehrpersonen oder schuli-

schen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – wie im Schulischen Standortgespräch des Kan-
tons Zürich erkennbar.

• Das SSG ist nur bedingt bekannt und in Aargauer Schulen noch wenig verankert.
• Die Komplexität und der Zeitaufwand für das SSG wirkt auf die Schulen abschreckend.

Basierend auf den Ergebnissen werden bis im Sommer 2025 einfache und auf den Kanton Aargau
abgestimmte Instrumente entwickelt und umgesetzt, welche die Schulen bei der Durchführung von
Schulischen Standortgesprächen (SSG) unterstützen. Der Regierungsrat beantragt daher eine
Verlängerung der Frist für die Behandlung bis 30. September 2025.

(22.303) Postulat Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Béa
Bieber, GLP, Rheinfelden, Ruth Muri, Grüne, Baden, Therese Dietiker, EVP, Aarau, Jürg Baur, Mitte,
Brugg, Colette Basler, SP, Zeihen, und Maya Bally, Mitte, Hendschiken, vom 8. November 2022 be-
treffend Überprüfung der Auswirkungen des Splittingmodells im Stipendienwesen und der aktuellen
Ausbildungsbeiträge im Stipendiendekret (13. Juni 2023 / 13. Juni 2025 / 13. Dezember 2025)

Die vom Regierungsrat in der Entgegennahme des Postulats angekündigte Evaluation wurde wie
vorgesehen im Sommer 2024 vergeben. Die Evaluation beschränkt sich nicht auf die Auswirkungen
der Einführung des Splittingmodells im Stipendienwesen, sondern untersucht auch die Folgen der
Revision von Gesetz und Dekret. Inwieweit Anpassungsvorschläge eingebracht werden, wird vom
Resultat der Evaluation abhängen. Aufgrund einer verzögerten Datenlieferung des Bundesamts für
Statistik verzögert sich die Abgabe des Evaluationsberichts. Daher beantragt der Regierungsrat,
die Frist für die Behandlung des Postulats bis 13. Dezember 2025 zu verlängern.

(22.337) Motion Gabriel Lüthy, FDP, Widen (Sprecher), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Simona Brizzi, SP,
Ennetbaden, und Suzanne Marclay-Merz, FDP, Aarau, vom 22. November 2022 betreffend Revision
des Instrumentalunterrichts im Kanton Aargau (9. Mai 2023 / 9. Mai 2026)

Die Revision des Instrumentalunterrichts ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das verschiedene Schul-
stufen und Anspruchsgruppen betrifft und aller Voraussicht nach zu grundlegenden Veränderungen
führen wird. 2023 wurde eine abteilungsübergreifende Projektorganisation aufgebaut. Zur Unterstüt-
zung des Projekts hat der Regierungsrat eine Projektstelle bewilligt. Im 1. Quartal 2024 erfolgte der
Projektstart unter Einbezug aller Anspruchsgruppen. Im 2. und 3. Quartal 2024 wurde das Normkon-
zept mit Leitsätzen zur Umsetzung der Revision erarbeitet. Im 4. Quartal 2024 wurden dem Regie-
rungsrat das Normkonzept sowie der Auftrag zur Erarbeitung eines Anhörungsberichts beantragt.
Die Anhörung ist für das 3. Quartal 2025 geplant.

(23.58) Postulat Miro Barp, SVP, Brugg (Sprecher), Clemens Hochreuter, SVP, Erlinsbach, Dr. Titus
Meier, FDP, Brugg, Markus Lang, GLP, Brugg, Jürg Baur, Mitte, Brugg, vom 14. März 2023 betref-
fend Schaffung von Bachelor- und Masterstudiengängen der Pflegewissenschaften an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW) (12. September 2023 / 12. September 2025)

Die vom Regierungsrat in seiner Entgegennahme des Postulats angekündigte Studie zum Profil von
Pflegefachpersonen mit Abschluss auf Stufe Höhere Fachschule (HF) oder mit Berufsmaturität auf
Stufe Fachhochschule (FH) wurde durchgeführt. In der Folge hat der Regierungsrat den Planungsbe-
richt "Langfristige Entwicklung der kantonalen Gesundheits- und Sozialschulen" (Botschaft 23.314)
mit einem Leitsatz zur Prüfung eines kantonalen Fachhochschulangebots in Pflege- und Physiothe-
rapie ergänzt. Zurzeit laufen Abklärungen zur Machbarkeit eines Fachhochschulangebots sowie zur
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Verbesserung der Praktikumssituation im Kanton Aargau. Attraktive Praktikumsplätze im Kanton sind
eine Voraussetzung für ein kantonales Fachhochschulangebot. Die zentrale Herausforderung bleibt
die Nachfrage nach einem allfälligen FH-Angebot im Kanton Aargau seitens der Studierenden.

(23.69) Postulat Yannick Berner, FDP, Aarau, vom 14. März 2023 betreffend Umgang mit künstlicher
Intelligenz in den kantonalen Bildungsinstitutionen (19. September 2023 / 19. September 2025)

Der Regierungsrat hat in seiner Entgegennahme des Postulats die Planung eines Aktionsplans an-
gekündigt. Entsprechend der Dynamik des Themas erarbeitet das Departement Bildung, Kultur und
Sport den Aktionsplan mit Massnahmen zur Unterstützung der Schulen, zum Weiterbildungsangebot
und zur interkantonalen Koordination. Vorbereitende Arbeiten sind angelaufen und die personellen
Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in der Pädagogik wurden verstärkt. Gleichzeitig
wurden Projekte mit Bezug zur KI lanciert. Seit der Entgegennahme des Postulats ist die Durchdrin-
gung der KI in der Gesellschaft und dem Bildungswesen rasant fortgeschritten. Aber auch das Be-
wusstsein für die Risiken und Gefahren ist in allen Belangen gestiegen. Das Thema wird heute kriti-
scher betrachtet. Die Massnahmen sollen auch Empfehlungen und Leitlinien für den ausgewogenen
Umgang mit KI einschliessen: Regelungen zur Digitalisierung und zum Datenschutz sollen mit der
Totalrevision des Aargauer Schulgesetzes geschaffen werden, ähnlich wie bei den Lehrmitteln (ein-
zelne Lehrmittelverlage bieten bereits Lehrmittel mit und über KI an). Von der Fachagentur Educa
wurde ein Dossier "KI in der Bildung" mit weiterführenden Informationen zum Umgang mit künstlicher
Intelligenz in den Bildungsinstitutionen veröffentlicht. Das Gesetz über die Informationssicherheit (In-
foSiG) bietet einen technologieneutralen Leitfaden, der auch für KI-Anwendungen relevant ist. Zu-
dem sind derzeit rechtliche Grundlagen für die digitale Aufgabenerfüllung durch die Behörden im
Kanton Aargau in Vorbereitung.

(23.82) Motion Stephan Müller, SVP, Möhlin (Sprecher), Daniel Urech, SVP, Sins, Tonja Burri, SVP,
Hausen, vom 14. März 2023 betreffend Schulräume und Schulbauten – Hinweise des Departements
Bildung, Kultur und Sport (BKS) zur Planung von Neu- oder Motion Stephan Müller, SVP, Möhlin
(Sprecher), Daniel Urech, SVP, Sins, Tonja Burri, SVP, Hausen, vom 14. März 2023 betreffend
Schulräume und Schulbauten – Hinweise des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) zur
Planung von Neu- oder Umbauten; Umwandlung in ein Postulat (19. September 2023 / 19. Septem-
ber 2025)

Die Motion wurde vom Grossen Rat als Postulat überwiesen. 2024 wurden die bestehenden Hin-
weise im Dokument "Hinweise zur Planung von Neu- oder Umbauten" durch ein externes Architektur-
und Planungsbüro überprüft. Darauf basierend wird 2025 eine Überarbeitung der Hinweise unter Ein-
bezug der relevanten Akteure initiiert, die bis Mitte September 2025 abgeschlossen wird.

(23.166) Postulat Daniel Hölzle, Grüne, Zofingen (Sprecher), Colette Basler, SP, Zeihen, Dr. Titus
Meier, FDP, Brugg, Kurt Gerhard, SVP, Brittnau, Markus Lang, GLP, Brugg, Jürg Baur, Mitte, Brugg,
Uriel Seibert, EVP, Schöftland, vom 16. Mai 2023 betreffend Französisch als Wahlpflichtfach an der
Realschule (14. November 2023 / 14. November 2025 / 31. März 2026)

Die Umsetzung des Aargauer Lehrplans Volksschule auf Basis des Lehrplans 21 wird im Rahmen
des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) 310E023 "Wirkung der umgesetzten Volksschulreformen prü-
fen" betrachtet. Dabei stehen die Kompetenzorientierung sowie die Eigenheiten der Aargauer Stun-
dentafel im Fokus. Das Fach Französisch an der Realschule wird dabei zusammen mit dem gesam-
ten Wahlpflichtbereich der Stundentafel überprüft. Im Herbst 2024 fanden Hearings mit
verschiedenen Anspruchsgruppen in den Aargauer Regionen mit Vertretungen aus verschiedenen
Schulen statt. 2025 werden die Ergebnisse ausgewertet und allfällige Massnahmen ausgearbeitet.
Diese werden dem Grossen Rat spätestens in der Botschaft zum Schlussbericht des Teilbereichs
Aargauer Lehrplan im 1. Quartal 2026 vorgelegt. Der Regierungsrat beantragt daher eine Frist-
verlängerung bis zum 31. März 2026.
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(23.192) Postulat Dr. Adrian Schoop, FDP, Turgi, vom 13. Juni 2023 betreffend Massnahmen gegen
die negativen Auswirkungen des hohen Fremdsprachenanteils an gewissen Schulen (9. Januar 2024
/ 9. Januar 2026)

(24.213) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Dr. Titus Meier, Brugg) vom 2. Juli 2024 betreffend Re-
duktion der frühen Fremdsprachen zugunsten einer Stärkung der Kompetenzen in Deutsch; Um-
wandlung in ein Postulat (5. November 2024 / 31. Januar 2026)

Die Aargauer Volksschulen sind mit dem zunehmenden Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und
Schülern gefordert. 2024 wurden daher Daten zum Anteil Fremdsprachiger sowie die Auswirkungen
des Anteils Fremdsprachiger auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler analysiert. Zudem
wird aktuell in der Abteilung Volksschule eine Sprachenerwerbstrategie ausgearbeitet (vgl. Kommen-
tierung [23.278] Motion). 2025 werden Massnahmen geprüft, und dem Grossen Rat wird Bericht er-
stattet.

(23.249) Motion Colette Basler, SP, Zeihen (Sprecherin), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Daniel Hölzle,
Grüne, Zofingen, Markus Lang, GLP, Brugg, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Kurt Gerhard, SVP, Britt-
nau, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Alain Burger, SP, Wettingen,
vom 29. August 2023 betreffend Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Entlöhnung der Stell-
vertretungen an der Volksschule ab dem ersten Tag; Umwandlung in ein Postulat (16. Januar 2024 /
16. Januar 2026 / 31. Dezember 2026)

Die derzeit geltende Norm sieht vor, dass jede Lehrperson verpflichtet ist, an ihrer Schule im Rah-
men des Berufsauftrags und im Sinne einer Sofortmassnahme zur Aufrechterhaltung des Schulbe-
triebs am laufenden Schultag eine weitere Abteilung zu übernehmen oder zusätzliche Unterrichtslek-
tionen zu erteilen. Diese Stellvertretungen begründen keinen Anspruch auf eine spezielle
Lohnzulage. Damit wird sichergestellt, dass der Schulbetrieb trotz Absenzen weitergeführt werden
kann, da bei einem Ausfall der Lehrperson Schülerinnen und Schüler nicht mehr – wie dies in frühe-
rer Zeit der Fall war – einfach nach Hause geschickt werden können. Der Gesetzgeber liess sich da-
bei von der Überlegung leiten, dass bei kurzfristigen, nicht planbaren Absenzen keine Stellvertretung
organisiert werden kann. Entsprechend ist auch keine zusätzliche Besoldung am ersten Tag der Ab-
senz vorgesehen. In der Tat hat sich die Praxis seit der Corona-Pandemie – die von zahlreichen Ab-
senzen im Schulbereich geprägt war – dahingehend verändert, dass eine bezahlte Stellvertretung
durchaus ab dem ersten Tag eingesetzt werden kann. Das Anliegen, der als Postulat überwiesenen
Motion, ist entsprechend umgesetzt worden. Eine dahingehende Anpassung des Lohndekret Lehr-
personen (LDLP, SAR 411.210) wird mit der Teilrevision LDLP voraussichtlich im Schuljahr 2027/28
umgesetzt. Die Botschaft zum Dekret wird dem Grossen Rat voraussichtlich im 4. Quartal 2026 vor-
gelegt. Der Regierungsrat beantragt daher, die Frist für die Behandlung des Vorstosses bis 31.
Dezember 2026 zu verlängern.

(23.335) Postulat Silvan Hilfiker, FDP, Jonen, vom 7. November 2023 betreffend Stellvertretungen im
Schulbereich (16. Januar 2024 / 16. Januar 2026)

Im Jahr 2024 wurden diverse Massnahmen zur Entbürokratisierung der Stellvertretungsregelung im
Schulbereich umgesetzt. So ist es seit dem 4. Quartal 2024 möglich, kurzfristige Stellvertretungen
von unter drei Monaten ohne Ausstellung eines Vertrags mit Lohnverfügung anzustellen. Unter be-
stimmten Bedingungen kann bereits ab dem ersten Tag der Abwesenheit eine bezahlte Stellvertre-
tung eingesetzt werden. Ein Teil des Postulats ist damit bereits erfüllt. Im Jahr 2025 wird wie vom
Postulat gefordert dem Grossen Rat Bericht erstattet.

(23.278) Motion Roland Kuster, Mitte, Wettingen (Sprecher), Markus Schneider, Mitte, Baden, Dr.
Titus Meier, FDP, Brugg, Regula Dell'Anno-Doppler, SP, Baden, Petra Kuster, SVP, Neuenhof, Ruth
Müri, Grüne, Baden, vom 12. September 2023 betreffend Erweiterung der Möglichkeiten für bilingua-
len Unterricht an der Volksschule; Umwandlung in ein Postulat (16. Januar 2024 / 16. Januar 2026)
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In den Jahren 2023 und 2024 wurden weitere (zum Teil noch hängige) politische Vorstösse in den
Bereichen Sprachkompetenzen, Sprach- und Deutschförderung sowie dem Fremdsprachenunterricht
eingereicht (vgl. unter anderem [23.192] Postulat und [24.213] Motion). Die Abteilung Volksschule
entwickelt aktuell eine interne Sprachenerwerbsstrategie. Dabei werden die zusammenhängenden
Bereiche Förderung und Stärkung von Deutsch, Fremdsprachenunterricht, Sprach- und Kulturaus-
tausch, Bilingualer Unterricht und die allgemeinen Anforderungen an die Schulen im Bereich des
Sprachenerwerbs analysiert und darauf basierend eine kohärente Strategie erarbeitet. Die Prüfung
der vorliegenden, als Postulat überwiesenen Motion zum Thema bilingualer Unterricht erfolgt 2025
auf Grundlage dieser Sprachenerwerbstrategie.

(23.302) Motion Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Uriel Seibert,
EVP, Schöftland, Markus Lang, GLP, Brugg, Rolf Walser, SP, Aarburg, Ruth Müri, Grüne, Baden,
Colette Basler, SP, Zeihen, Alain Burger, SP, Wettingen, Stefan Dietrich, SP, Brem-garten, vom 19.
September 2023 betreffend Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grundlagen, damit Lehrperso-
nen ohne Ausbildung oder mit einer Teilqualifikation innerhalb einer bestimmten Frist ein EDK-aner-
kanntes Diplom erlangen (16. Januar 2024 / 16. Januar 2026 / 31. Dezember 2026)

Die Motion wird im Rahmen des Projekts Teilrevision Lohndekret Lehrpersonen (LDLP) behandelt.
2024 fand eine Impulsphase statt, in welcher anhand Workshops mit externen und internen Teilneh-
menden verschiedene Massnahmen herausgearbeitet wurden. Die Massnahmen betreffen einerseits
die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und Schulpersonal und andererseits den höheren
Lohnabzug für Lehrpersonen ohne EDK-Diplom. Die Umsetzung der Teilrevision des LDLP erfolgt
gemäss aktuellem Projektstand per Schuljahr 2027/28. Die Botschaft zum Dekret wird dem Grossen
Rat voraussichtlich im 4. Quartal 2026 vorgelegt. Der Regierungsrat beantragt daher, die Frist für
die Behandlung des Vorstosses bis 31. Dezember 2026 zu verlängern.

(24.7) Motion Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Rolf Haller, EDU, Zetzwil, vom 9. Januar
2024 betreffend Anpassung der Vorgaben bezüglich Sprachaufenthalt von angehenden Primarschul-
lehrerinnen und Primarschullehrern; Umwandlung in ein Postulat (2. Juli 2024 / 2. Juli 2026)

Die Motion wurde als Postulat überwiesen. Der Regierungsrat hat sich bereit erklärt, die Forderung
bezüglich einer Anpassung der Dauer der Aufenthalte im Sprach- und Kulturraum und die Legitimität
der bestehenden Ungleichbehandlung im Rahmen des Postulats zu prüfen. Dabei soll evaluiert wer-
den, ob eine einheitliche Regelung für Regelstudierende und Quereinsteigende zielführender wäre
und falls ja, mit welcher Aufenthaltsdauer die Zielsetzungen der Aufenthalte im Sprach- und Kultur-
raum erreicht würden. Im Oktober 2024 wurde der Pädagogischen Hochschule an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (PH FHNW) ein Prüfauftrag übermittelt. Die schriftliche Beantwortung ist
auf Ende Januar 2025 terminiert und dient als Grundlage zur Beantwortung des Postulats sowie als
Grundlage für allfällige Anpassungen zu einer einheitlichen Reglung beim Kultur- und Sprachaufent-
halt. Solche Anpassungen müssten vierkantonal durch den Regierungsausschuss (RRA) und in Zu-
sammenarbeit mit der PH FHNW beschlossen werden.

(24.20) Postulat Alain Burger, SP, Wettingen (Sprecher), Yannick Berner, FDP, Aarau, Jürg Baur,
Mitte, Brugg, Ruth Müri, Grüne, Baden, Kurt Gerhard, SVP, Brittnau, Colette Basler, SP, Zeihen, Ca-
role Binder-Meury, SP, Magden, Markus Lang, GLP, Brugg, vom 16. Januar 2024 betreffend Stär-
kung des Fachs "Berufliche Orientierung" in der Ausbildung von zukünftigen Lehrpersonen (2. Juli
2024 / 2. Juli 2026)

Das Anliegen des Postulats wurde in der Stellungnahme des Regierungsrats bereits weitgehend be-
antwortet. Die in der Stellungnahme angekündigte vertiefende Studie wird anfangs 2025 in Auftrag
gegeben. Die Ergebnisse und daraus abgeleitete Schlüsse sollen bis Ende 2025 vorliegen. Sie sol-
len zuerst in den Gremien des vierkantonalen Bildungsraums Nordwestschweiz besprochen und in
der Folge dem Grossen Rat in einem Bericht vorgelegt werden.

AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   74AB-271301569_KantonAargau_JR2024_BOTSCHAFT_IH.indd   74 26.03.25   11:4126.03.25   11:41



75 von 149

(24.79) Motion Colette Basler, SP, Zeihen (Sprecherin), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Ruth Müri, Grüne,
Baden, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Markus Lang, GLP, Brugg, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Mar-
tin Bossert, EDU, Rothrist, Kurt Gerhard, SVP, Brittnau, Alain Burger, SP, Wettingen, Carole Binder-
Meury, SP, Magden, Stefan Dietrich, SP, Bremgarten, vom 19. März 2024 betreffend Reorganisation
der Schulaufsicht in Bezug auf Abgrenzung der divergierenden Aufgaben Aufsicht und Beratung;
Umwandlung in ein Postulat (10. September 2024 / 10. September 2026)

Als Teil der 2024 definierten Handlungsfelder Volksschule werden in den kommenden zwei Jahren
die Unterstützungs- und Beratungsangebote für Schulen ausgebaut und der Bereich Monitoring und
Controlling intensiviert. Die Prüfung einer Reorganisation der Schulaufsicht wird in diese Entwick-
lungsschritte integriert. Ende 2024 wurden eine erste Auslegeordnung der aktuellen Tätigkeiten der
Schulaufsicht vorgenommen und mögliche Auswirkungen der Intensivierung des Monitorings und
Controllings auf das kantonale Qualitätsmanagement diskutiert.

(24.104) Motion Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher), Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Carole Bin-
der-Meury, SP, Magden, Ruth Müri, Grüne, Baden, Markus Lang, GLP, Brugg, Jürg Baur, Mitte,
Brugg, vom 26. März 2024 betreffend Reduktion Fehlanreize in der Beschulung von Lernenden mit
besonderem Betreuungsbedarf (10. September 2024 / 10. September 2026)

Bereits im Hinblick auf das Schuljahr 2024/25 wurde gegenüber den Schulen kommuniziert, dass
Härtefallressourcen vermehrt auch für die Schulung von Kindern mit einem ausgewiesenen Sonder-
schulungsbedarf sowie für die Reintegration aus der Sonderschule in die Regelschule eingesetzt
werden können. Die Anforderungen zur Bewilligung von Härtefallressourcen wurden reduziert, unter
anderem dahingehend, dass zweckmässig verplante Ressourcen im Ressourcenkontingent einer
Schule bei der Sprechung zusätzlicher Härtefallressourcen berücksichtigt werden. Das Departement
Bildung, Kultur und Sport behandelt den vermehrten Einsatz von Härtefallressourcen an der Schnitt-
stelle Sonderschule – Regelschule mit hoher Priorität. Die Erarbeitung weiterer Massnahmen wird
einerseits in einer 2024 gegründete Task Force koordiniert und andererseits in der Fortführung des
Projekts Sonderschulung (Entwicklungsschwerpunkt 315E006 "Schulung für Kinder und Jugendliche
mit erheblicher Beeinträchtigung") angegangen.

(24.153) Postulat Dominik Gresch, GLP, Zofingen (Sprecher), Isabelle Schmid, Grüne, Tegerfelden,
Daniel Mosimann, SP, Lenzburg, Robert Weishaupt, Mitte, Zofingen, vom 14. Mai 2024 betreffend
Finanzierungsbeitrag an die Elternkurse des Vereins "Kinder im Blick" im Kanton Aargau (10. Sep-
tember 2024 / 10. September 2027)

Das Postulat fordert den Regierungsrat auf, die gesetzlichen Grundlagen für einen kantonalen Finan-
zierungsbeitrag an den Verein "Kinder im Blick" zu schaffen. Die Gesetzesänderungen für die Über-
nahme einer neuen Aufgabe durch den Kanton werden im Rahmen des Projekts Kinder- und Ju-
gendhilfe geprüft. Es ist geplant, die erste Botschaft zu einem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz
2026 zu unterbreiten.

(24.195) Motion der GLP-Fraktion (Sprecherin Annetta Schuppisser, Bremgarten) vom 25. Juni 2024
betreffend Sofortmassnahmen und Ressourcen zur Abfederung der Problematik der fehlenden Son-
derschulplätze; Umwandlung in ein Postulat (5. November 2024 / 5. November 2026)

Die Motion wurde als Postulat überwiesen. Die Situation wird bereits in mehreren Entwicklungs-
schwerpunkten angegangen. In der verwaltungsinternen Taskforce "Kinder mit besonderen Betreu-
ungsbedürfnissen (KBB)" werden weitere Massnahmen entwickelt und deren Umsetzung koordiniert.
In Hinblick auf mittelfristige Massnahmen erfolgt die Bearbeitung primär im Entwicklungsschwerpunkt
315E006 ”Schulung für Kinder und Jugendliche mit erheblicher Beeinträchtigung”. Die Laufzeit des
entsprechenden Projekts wurde mit dem AFP 2025–2028 bis 2028 verlängert.
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5.2.4 Aufrechterhaltungen Departement Finanzen und Ressourcen

(18.137) Motion Dr. Lukas Pfisterer, FDP, Aarau, vom 26. Juni 2018 betreffend Einführung eines
Schlichtungsverfahrens bei Streitigkeiten aus einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis auf
kommunaler Ebene; Umwandlung in ein Postulat (13. November 2018 / 13. November 2021 / 13.
September 2023 / 28. Februar 2026 / 31. Dezember 2026)

Die eingereichte Motion wurde als Postulat überwiesen. Es soll geprüft werden, ob für den Rechts-
schutz des Personals von Gemeinden, Gemeindeverbänden und anderen öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften ein Schlichtungsverfahren eingeführt werden soll. Gemäss geltendem Recht müssen
solche Streitigkeiten mit dem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber direkt vor dem Verwaltungsgericht
ausgetragen werden. Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung können und müssen dagegen ihr An-
liegen zuerst der Schlichtungskommission für Personalfragen vorlegen. Die Schlichtungskommission
für Personalfragen wurde seinerzeit für verwaltungsinterne personalrechtliche Anliegen geschaffen
und im Personalgesetz geregelt. Es ergibt Sinn, für das Personal von Gemeinden, Gemeindeverbän-
den und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften gegebenenfalls ein entsprechendes Schlich-
tungsverfahren zu schaffen. Im Rahmen der Änderung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
(VRPG) wurde eine Fremdänderung von § 48 Personalgesetz (PersG) aufgenommen. Damit sollte
bei Streitigkeiten aus einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis von Personal von Gemein-
den und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften ebenfalls ein Schlichtungsverfahren gemäss §
37 PersG durchgeführt werden. Anlässlich seiner Sitzung vom 5. März 2024 ist der Grosse Rat nicht
auf die entsprechende (23.140) Botschaft zur 1. Beratung eingetreten, der Vorstoss wurde jedoch
explizit aufrechterhalten.

Das Departement Finanzen und Ressourcen wurde mit der Prüfung der Umsetzung im Rahmen der
Gesamtrevision des Personalrechts beauftragt. Der Regierungsrat hat deshalb mit dem Jahresbe-
richt 2023 die Frist für die Behandlung bis 28. Februar 2026 verlängert. Die im Rahmen der Revision
des VRPG ausgearbeitete Lösung soll unverändert in die Gesamtrevision des Personalrechts ein-
fliessen. Das Personalgesetz soll dahingehend ergänzt werden, dass die Schlichtungskommission
für Personalfragen auch für Streitigkeiten aus einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis von
Gemeinden, Gemeindeverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Ausnahme
der Landeskirchen zuständig ist. Der Start zur Anhörung ist im 3. Quartal 2025 eingeplant. Die parla-
mentarische Beratung ist für 2026 vorgesehen. Die Abschreibung des Postulats wird mit der Bot-
schaft zur 2. Beratung beantragt. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Behand-
lung bis 31. Dezember 2026 zu verlängern.

(20.255) Postulat Silvia Dell'Aquila, SP, Aarau (Sprecherin), Adrian Bircher, GLP, Aarau, Marco
Hardmeier, SP, Aarau, Leila Hunziker, SP, Aarau, Dr. Jürg Knuchel, SP, Aarau, und Hansjörg Witt-
wer, Grüne, Aarau, vom 15. September 2020 betreffend Durchwegung Kasernenareal Aarau (16.
März 2021 / 16. März 2024 / 31. Dezember 2027)

Mit dem Postulat wird der Regierungsrat eingeladen, mit dem Bund nach Möglichkeiten zu suchen,
die Durchwegung des Kasernenareals Aarau (Nord-Süd-Verbindung) für den Langsamverkehr vor
2030 zu realisieren. Derzeit werden die Grundlagen für die Nutzungsplananpassung und den Gestal-
tungsplan erarbeitet. Mit diesen Grundlagen wird die Durchwegung in den Planungsinstrumenten
und in den nachgelagerten Verfahren grundeigentümerverbindlich festgelegt. Der Terminplan seitens
Stadt mit der Erlangung der Rechtskraft von Nutzungsplanung und Gestaltungsplanung im Jahr 2027
gilt weiterhin. Gespräche zwischen Stadt, Bund und Kanton betreffend Durchwegung sind aktuell am
Laufen.

(21.116) Motion der GLP-Fraktion (Sprecher Lukas Huber, Berikon) vom 4. Mai 2021 betreffend Ein-
führung einer Deklarationspflicht für Aufträge von Anstalten und Gesellschaften, an welchen der Kan-
ton als Träger beteiligt ist, an Mitglieder der obersten Leitungsorgane bzw. mit ihnen verbundene Ge-
sellschaften (Anpassung der PCG-Richtlinien); Umwandlung in ein Postulat (30. November 2021 /
30. November 2024 / 1. Januar 2026)
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Die Motion verlangt eine Deklarationspflicht für Aufträge von Anstalten und Gesellschaften, an wel-
chen der Kanton als Träger beteiligt ist, an Mitglieder der obersten Leitungsorgane beziehungsweise
an mit ihnen verbundene Gesellschaften. Die eingereichte Motion wurde als Postulat überwiesen.
Das Anliegen wird im Rahmen der laufenden Revision der Richtlinien zur Public Corporate Gover-
nance (PCG-Richtlinien), die im Jahr 2024 startete, umgesetzt, indem die Offenlegungspflicht gegen-
über dem Regierungsrat als Vertreter des Kantons als Eigentümer auf alle Geschäftsbeziehungen
ausgeweitet werden soll. Die revidierten PCG-Richtlinien sollen per Anfang 2026 in Kraft treten.

(21.151) Motion Martin Brügger, SP, Brugg (Sprecher), Gabriel Lüthy, FDP, Widen, Dr. Roland Frau-
chiger, EVP, Thalheim, Ralf Bucher, Die Mitte, Mühlau, Gian von Planta, GLP, Baden, und Jonas Fri-
cker, Grüne, Baden, vom 8. Juni 2021 betreffend Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kantona-
len Liegenschaften (wichtige Vorbildwirkung des Kantons) (30. November 2021 / 30. November 2024
/ 30. Juni 2028)

Die vorliegende Motion beauftragt den Regierungsrat bei den von der Abteilung Immobilien bewirt-
schafteten Liegenschaften – insbesondere bei Neubauten und Dachsanierungen – mit der ver-
pflichtenden Errichtung von Photovoltaik (PV)-Anlagen. Wo dies aus Gründen der Wirtschaftlichkeit
oder aufgrund von Vorgaben (zum Beispiel Denkmal- und Ortsbildschutz) nicht möglich ist, sei dies
zu begründen.

Der Projektierungskredit wird dem Grossen Rat voraussichtlich im 4. Quartal 2025 unterbreitet. Die
Genehmigung des Ausführungskredits durch den Grossen Rat ist aktuell für das 4. Quartal 2027 vor-
gesehen. Zeitgleich prüft der Regierungsrat eine Beschleunigung der nachfolgenden Umsetzungs-
phase. Bei Neubauten und grosszyklischen Sanierungen fliesst die Planung für die Stromproduktion
beziehungsweise die Stromspeicherung bereits seit längerer Zeit standardmässig ein. Der Regie-
rungsrat beantragt, die Frist für die Behandlung bis 30. Juni 2028 zu verlängern.

(22.29) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecher Dr. Bernhard Scholl, Möhlin) vom 18. Januar 2022 be-
treffend Cyberkriminalität (6. September 2022 / 6. September 2025)

Das Postulat fordert den Regierungsrat auf, eine Überprüfung der bestehenden gesetzlichen Grund-
lagen hinsichtlich ihres ausreichenden Schutzes vor Cyberkriminalität durchzuführen. Zudem soll
eine Analyse möglicher Erweiterungen der Infrastruktur sowie Schulungsmassnahmen für Mitarbeiter
im Bereich Cybersicherheit erfolgen. Ebenso sollen die Vernetzung von staatlichen und privaten Akt-
euren und die Einführung einer Meldepflicht für von Cybercrime betroffene Gemeinden, Institutionen
und Unternehmen mit öffentlichen Aufträgen untersucht werden.

Im Rahmen der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Informationssicherheit des Kantons
(Entwicklungsschwerpunkt 400E003 "Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Informationssi-
cherheit des Kantons") werden die im Postulat erwähnten Themen (Organisation für Cybersicherheit,
Meldepflichten, Vernetzung Akteure und verstärkte Schulung von Mitarbeitenden staatlicher Organi-
sationen) und der entsprechende Handlungsbedarf vertieft abgeklärt und Massnahmen umgesetzt.
Die 1. Beratung im Grossen Rat findet im 2. Quartal 2025 statt.

(22.51) Motion der Fraktionen der SVP und der FDP (Sprecher Gabriel Lüthy, Widen) vom 22. März
2022 betreffend öffentliche Ausschreibung von vakanten Sitzen im Bankrat der Aargauischen Kanto-
nalbank (13. September 2022 / 13. September 2025 / 1. Januar 2028)

Die Motion verlangt eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen, damit die Besetzung aller Mitglie-
der des Bankrats sowie des Präsidiums der Aargauischen Kantonalbank (AKB) öffentlich ausge-
schrieben werden. Die Motion wird im Rahmen einer Revision des Gesetzes über die Aargauische
Kantonalbank (AKBG) umgesetzt. Da ein Gesetzgebungsverfahren einen hohen Aufwand seitens
Verwaltung, Regierungsrat und Grosser Rat auslöst, soll die Umsetzung der Motion nicht separat,
sondern mit der nächsten Revision des AKBG erfolgen. Bis zur Inkraftsetzung der neuen gesetzli-
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chen Bestimmung wird der Regierungsrat darauf hinwirken, dass, wie im Standardverfahren vorge-
sehen, bei künftigen Vakanzen stets eine Inserierung durch die AKB erfolgt. Der Regierungsrat be-
antragt, die Frist für die Behandlung bis 1. Januar 2028 zu verlängern.

(22.57) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecherin Jeanine Glarner, Möriken-Wildegg) vom 22. März
2022 betreffend steuerlichen Abzug von PV-Anlagen (13. September 2022 / 13. September 2025 /
31. Dezember 2027)

Mit dem vorliegenden Postulat soll der Regierungsrat hinsichtlich der Neuauflage des kantonalen
Energiegesetzes eine Fremdänderung im Steuergesetz prüfen, wonach die Installation von Photovol-
taik-Anlagen bereits beim Neubau einer Liegenschaft steuerlich in Abzug gebracht werden kann.
Ohne die vorgängigen Anpassungen des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) und
des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG) kann die erweiterte Abzugsmöglichkeit nicht durch einen Kanton eigenständig ausgedehnt
werden. Die Anpassungen auf nationaler Stufe müssten folglich zuerst erfolgen. Die in dem Postulat
genannte nationale (19.4243) Motion wurde zwar durch den Nationalrat angenommen, jedoch durch
den Ständerat abgelehnt. Folglich ist die Motion erledigt (Art. 121 Abs. 2 Parlamentsgesetz). Weiter
hat der Bundesrat in der Vernehmlassung vom 2. Februar 2022 zur Änderung des Energiegesetzes
zwar vorgeschlagen, dass auch die Rahmenbedingungen für den raschen Ausbau der Solarenergie
verbessert werden sollen, diese Massnahmen sind in der (23.051) Botschaft jedoch nicht mehr ent-
halten. Die Änderung des Energiegesetzes soll sich gemäss Botschaft auf die Planungs- und Baube-
willigungsverfahren für Anlagen von nationalem Interesse zur Nutzung von erneuerbaren Energien
beschränken. Die (23.051) Bundesvorlage wird im Jahr 2025 fertig beraten. Die Ergebnisse dieser
Beratungen sind abzuwarten. Ohne Änderungen des DBG und StHG können keine Änderung des
kantonalen Steuergesetzes vorgenommen werden. Erst im Anschluss könnte eine Revision des kan-
tonalen Steuergesetzes gestartet werden, was rund 2 Jahre braucht. Um die Beratungen auf Bun-
desebene abzuwarten, beantragt der Regierungsrat, die Frist für die Behandlung bis 31. De-
zember 2027 zu verlängern.

(22.89) Postulat Martin Brügger, SP, Brugg (Sprecher), und Jonas Fricker, Grüne, Baden vom 22.
März 2022 betreffend Betriebsoptimierung bei kantonalen Gebäuden, um Energiesparpotenziale
schnell und einfach zu nutzen (Vorbildfunktion des Kantons) (13. September 2022 / 13. September
2025 / 31. Dezember 2026)

Mit dem vorliegenden Postulat wird der Regierungsrat aufgefordert, bei Liegenschaften und Räumen,
welche vom Kanton genutzt respektive von Immobilien Aargau bewirtschaftet werden, das konkrete
Betriebsoptimierungspotenzial zu erfassen und eine möglichst schnelle Umsetzung der offensichtli-
chen Energiesparmöglichkeiten zu planen. Wo das erfasste Potenzial nicht ausgenutzt werde, sei
dies zu begründen. Gleichzeitig erfülle der Kanton damit eine notwendige Vorbildfunktion. Die Bear-
beitung der Massnahmen ist im Gange. Die zuständige Kommission AVW wird im Rahmen der Jah-
resberichterstattung laufend über die getroffenen Massnahmen informiert.

(22.179) Motion Therese Dietiker, EVP, Aarau (Sprecherin), Urs Plüss, EVP, Zofingen, Karin Faes,
FDP, Schöftland, Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri, Andre Rotzetter, Mitte, Buchs, Rahela Syed, SP,
Zofingen, Maya Bally, Mitte, Hendschiken, Daniel Wehrli, SVP, Küttigen, und Nicola Bossard, Grüne,
Kölliken, vom 28. Juni 2022 betreffend Praktikums- und Trainingsplätze für Eingliederungen sowie
Arbeitsplätze für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen beim Arbeitgeber Kanton Aar-
gau; Umwandlung in ein Postulat (29. November 2022 / 29. November 2025)

Die eingereichte Motion wurde als Postulat überwiesen. Die Motionärinnen und Motionäre sind der
Ansicht, dass der Arbeitgeber Kanton Aargau bei personellen Fragen und im Hinblick auf Menschen
im Invalidenversicherungs-(IV)-Prozess und Personen mit eingeschränkten beruflichen Möglichkeiten
eine Vorbildfunktion einnehmen sollte. Sie fordern den Regierungsrat auf, dem Grossen Rat ein Kon-
zept vorzulegen, welches die Einführung beziehungsweise den Ausbau eines Angebots an Arbeits-
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plätzen für Praktikums- und Trainingsplätze für berufliche Eingliederungen sowie ein Angebot für An-
gestellte mit besonderen Betreuungsbedürfnissen beim Arbeitgeber Kanton Aargau enthält und die
notwendigen Ressourcen zur Begleitung von Menschen mit Behinderung beziffert. Der Regierungs-
rat erachtet die Stossrichtung der Motion im Grundsatz als richtig. Er ist sich der Rechte von Men-
schen mit Unterstützungsbedarf bewusst, wie auch der Verantwortung, die der kantonalen Verwal-
tung als grosse Arbeitgeberin daraus erwächst. Die mit diesem Postulat geforderten konzeptionellen
Grundlagen wurden durch den Arbeitgeber Kanton Aargau im Gesamtkonzept Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM) erarbeitet; dieses Gesamtkonzept hat der Regierungsrat im Jahr 2023 ver-
abschiedet. Die Thematik "Menschen mit Unterstützungsbedarf" wird in einem Teil-Projekt des BGM-
Konzepts behandelt. Das Konzept Berufliche Eingliederung mit den konkreten Massnahmen und
dem entsprechendem Ressourcenbedarf wird im AFP 2026–2029 eingeplant.

(23.77) Postulat Lelia Hunziker, SP, Aarau (Sprecherin), Alain Burger, SP, Wettingen, vom 14. März
2023 betreffend Umsetzung von Gleichstellung in der Steuererklärung von verheirateten Paaren (19.
September 2023 / 19. September 2026)

Mit dem Postulat wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen und zu berichten, wie Gleichstellung in
der Steuererklärung von verheirateten Paaren umgesetzt werden kann. Aktuell hängt die Steuer-
pflicht an einer Person. Bei verheirateten Paaren ist dies der Ehemann. Im Rahmen der Digitalisie-
rungs- und Applikationsstrategie 2020–2030 (DuAS) des kantonalen Steueramts sollen die beste-
henden, veralteten Systeme in den nächsten Jahren abgelöst werden. Aufgrund dessen sollen an
den abzulösenden Applikationen keine aufwendigen Erweiterungen oder Anpassungen mehr vorge-
nommen werden. Die neue Deklarationslösung ist auf die Steuerperiode 2025 – dies bedeutet eine
Inbetriebnahme der neuen Applikation Anfang 2026 – geplant, danach kann die Reihenfolge bei ver-
heirateten Paaren frei gewählt werden.

(23.127) Postulat Maya Bally, Mitte, Hendschiken (Sprecherin), Martin Brügger, SP, Brugg, Renate
Häusermann, SVP, Seengen, Gian von Planta, GLP, Baden, Jonas Fricker, Grüne, Baden, Karin
Faes, FDP, Schöftland, Urs Plüss, EVP, Zofingen, vom 25. April 2023 betreffend Überprüfung der
Aufsicht und Steuerung der Beteiligungen des Kantons Aargau (19. September 2023 / 19. Septem-
ber 2025 / 30. September 2026)

Mit dem Postulat wird der Regierungsrat beauftragt, die Richtlinien der Public Corporate Governance
(PCG-Richtlinien) auf ihre Aktualität und Wirkungsweise zu überprüfen und allenfalls zu überarbei-
ten. Ebenso soll eine mögliche Weiterentwicklung der Rolle des Parlaments aufgezeigt werden. Der
Regierungsrat hat in der Beantwortung des Postulats dargelegt, dass er eine Revision der PCG-
Richtlinien beabsichtigt und die revidierten PCG-Richtlinien anfangs 2026 in Kraft setzen will. Er wird
dem Grossen Rat nach Abschluss der Revision einen Bericht mit den Analyseergebnissen und den
daraus umgesetzten Optimierungsmassnahmen vorlegen. Da der Auftrag erst nach Inkraftsetzung
der neuen PCG-Richtlinien erfüllt werden kann, wurde vom Grossen Rat im Rahmen des Jahresbe-
richts 2023 bereits eine Fristerstreckung bis 30. September 2026 genehmigt.

(23.213) Motion Stefan Giezendanner, SVP, Zofingen (Sprecher), Silvan Hilfiker, FDP, Oberlunkh-
ofen, Christoph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen, vom 27. Juni 2023 betreffend Steuerentrichtung
der Aargauischen Kantonalbank (AKB) (14. November 2023 / 14. November 2026)

Mit der Motion wurde der Regierungsrat aufgefordert, die rechtlichen Grundlagen in Sachen Einkom-
menssteuern der Aargauischen Kantonalbank (AKB) anzupassen. Das aktuelle Missverhältnis hin-
sichtlich des Steuerertrags sei zu beheben, sodass die Standortgemeinden auch im Verhältnis ihrer
Wichtigkeit (beispielsweise Kundenvolumen, Erträge, Marktgebiet) berücksichtigt würden. Die Motion
wurde in ein Postulat umgewandelt. Der Regierungsrat wird die Regelungen betreffend Steueraus-
scheidungen vertieft prüfen und dem Grossen Rat im 2. Quartal 2026 eine ausführliche Entschei-
dungsgrundlage vorlegen.
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(23.355) Motion Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher), Lukas Huber, GLP, Berikon, Daniel Erich 
Aebi, SVP, Birmenstorf, vom 14. November 2023 betreffend Schaffung rechtlicher Grundlagen zum 
Schutz von berechtigtem Whistleblowing; Umwandlung in ein Postulat (19. März 2024 / 19. März 
2027)

Mit der Motion wird der Regierungsrat beauftragt, das Personalrecht so anzupassen, dass zulässige 
Meldungen von Whistleblowing an eine geeignete Stelle möglich sind. Die Motionäre nahmen damit 
ein Anliegen wieder auf, welches durch die Ablehnung der Vorlage zur Errichtung einer Ombuds-
stelle (Ombudsgesetz) durch das Aargauer Stimmvolk am 18. Juni 2023 ungelöst geblieben ist. Die 
ursprüngliche Vorlage sah vor, eine unabhängige Ombudsstelle einzurichten, die vom Grossen Rat 
gewählt worden wäre. Dabei war geplant, dass bei der Ombudsstelle auch Meldungen von Unregel-
mässigkeiten am Arbeitsplatz durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten eingereicht werden kön-
nen. Grundlage dazu bildete eine überwiesene Motion der Fraktionen der EVP (Sprecher Uriel Sei-
bert, Schöftland), der SP, der GLP und der Grünen betreffend Schaffung rechtlicher Grundlagen zum 
Schutz von berechtigtem Whistleblowing (GR 21.120). Die Umsetzung dieses Anliegens hätte, 
gleichzeitig mit der Schaffung der Ombudsstelle, durch eine Fremdänderung des Personalgesetzes 
erreicht werden sollen. Der Regierungsrat wird das Postulat im Rahmen der Gesamtrevision Perso-
nalrecht prüfen. Er hat diesbezüglich im Normkonzept einen Leitsatz aufgenommen, mit welchem der 
Schutz der Mitarbeitenden bei der Meldung von Missständen geregelt werden soll. Der Start zur An-
hörung ist im 3. Quartal 2025 eingeplant. Die parlamentarische Beratung ist für 2026 vorgesehen. 

(24.128) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecher Silvan Hilfiker, Jonen) vom 23. April 2024 betreffend 
Steuerrückvergütungen bei Überschüssen (26. November 2024 / 5. November 2027)

Das Postulat fordert den Regierungsrat auf, in einem Bericht zu erläutern, wie Überschüsse des Kan-
tons Aargau an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgeführt werden könnten. Der Regie-
rungsrat soll dabei die Eckpunkte eines solchen Vorgehens aufzeigen. In der Beantwortung des Pos-
tulats hat der Regierungsrat dargelegt, dass die gewünschte Prüfung bereits im Gang sei. Der 
Regierungsrat hat denn auch im 4. Quartal 2024 eine Vorlage in die Anhörung gegeben. Die parla-
mentarische Beratung ist für 2025 vorgesehen. Der Regierungsrat wird das Postulat voraussichtlich 
mit der Botschaft zur 2. Beratung der Vorlage zur Einführung eines Steuerrabatts zur Abschreibung 
beantragen.

(24.129) Motion Dr. Adrian Schoop, FDP, Baden (Sprecher), Barbara Borer-Mathys, SVP, Holziken, 
Gian von Planta, GLP, Baden, Alfons Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach, vom 23. April 2024 betreffend 
Eindämmung der Marktexpansion und Wettbewerbsverzerrung durch Staatsbetriebe; Umwandlung in 
ein Postulat (26. November 2024 / 5. November 2026)

Mit der als Postulat überwiesenen Motion wird der Regierungsrat beauftragt, die gesetzlichen Grund-
lagen zu schaffen oder anzupassen, so dass für jedes Unternehmen im kantonalen oder kommuna-
len Eigentum ein Zweckartikel eingeführt, Transparenzvorschriften erlassen und Compliance-Mass-
nahmen ergriffen werden. Dies soll Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche oder staatsnahe 
Betriebe verhindern oder eindämmen. Diese Anliegen werden im Rahmen der Revision der Richtli-
nien zur Public Corporate Governance (PCG-Richtlinien) behandelt. Es ist geplant, die revidierten 
Richtlinien auf Anfang 2026 in Kraft zu setzen.

(24.145) Postulat Dr. Hanspeter Hilfiker, FDP, Aarau (Sprecher), Adrian Meier, FDP, Menziken, vom 
14. Mai 2024 betreffend Leistungsfähigkeit der Abteilung Immobilien Aargau (24. September 2024, 
24. September 2026 / 30. Juni 2027)

Mit dem Postulat wird der Regierungsrat eingeladen aufzuzeigen, wie die aktuellen Strukturen und 
Prozesse bei Immobilien Aargau im Hinblick auf eine schnellere und effizientere Realisierung von 
kantonalen Bauprojekten verbessert werden können. Die mit dem Postulat geforderten Prüfungen zu 
Prozessen und Projektlast werden im Rahmen der Organisationsentwicklung Immobilien Aargau er-
arbeitet und im AFP 2026–2029 abgebildet. Das Postulat wird in den Jahren 2025 und 2026 umge-
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setzt. Über die Erkenntnisse wird in der Kommission AVW Bericht erstattet und diese werden zusam-
menfassend im Jahresbericht mit Jahresrechnung 2026 dokumentiert. Der Regierungsrat bean-
tragt deshalb, die Frist für die Behandlung bis 30. Juni 2027 zu verlängern.

5.2.5 Aufrechterhaltungen Departement Gesundheit und Soziales

(17.41) Motion Dr. Martina Sigg, FDP, Schinznach (Sprecherin), Clemens Hochreuter, SVP, Erlins-
bach, und Andre Rotzetter, CVP, Buchs, vom 7. März 2017 betreffend Sicherstellung der zahnärztli-
chen Qualität und zur Verbesserung des Patientenschutzes (20. Juni 2017 / 20. Juni 2020 / 20. De-
zember 2027)

(17.204) Postulat Andre Rotzetter, CVP, Buchs (Sprecher), Dr. Martina Sigg, FDP, Schinznach,
Therese Dietiker, EVP, Aarau, Dr. Severin Lüscher, Grüne, Schöftland, Renata Siegrist-Bachmann,
GLP, Zofingen, und Clemens Hochreuter, SVP, Erlinsbach, vom 29. August 2017 betreffend Überar-
beitung der Vorgaben in der Ausbildungsverpflichtung im Gesundheitsgesetz (6. März 2018 / 6. März
2021 / 6. Dezember 2027)

(22.74) Motion Edith Saner, Mitte, Birmenstorf (Sprecherin), René Huber, Mitte, Leuggern, René
Bodmer, SVP, Bremgarten, Dr. Severin Lüscher, Grüne, Schöftland, Hans-Peter Budmiger, GLP,
Muri, Dr. Jürg Knuchel, SP, Aarau, und Therese Dietiker, EVP, Aarau, vom 22. März 2022 betreffend
Neuorganisation und Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung als Teil der ambulanten
Grundversorgung zur Entlastung der Hausarztmedizin (15. November 2022 / 15. November 2025 /
15. Dezember 2027)

Mit Beschluss vom 11. Juni 2024 (GRB Nr. 2024-1416) hat der Grosse Rat die Gesundheitspoliti-
sche Gesamtplanung (GGpl) 2030 genehmigt. In der Folge hat das Departement Gesundheit und
Soziales in einer Initialisierungsphase den rechtlichen Anpassungsbedarf ermittelt und die Umset-
zung der einschlägigen Rechtsetzungsprojekte vorbereitet. Die operative Umsetzung dieses Vorha-
bens beginnt ab Januar 2025 und betrifft das Gesundheitsgesetz (GesG) vom 20. Januar 2009. Der
Regierungsrat legt dem Grossen Rat die erste Botschaft voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 vor.

(17.62) Motion der FDP-Fraktion (Sprecherin Dr. Martina Sigg, Schinznach) vom 21. März 2017 be-
treffend Entflechtung der Mehrfachrolle des Kantons Aargau in der Spitalfinanzierung; Umwandlung
in ein Postulat (29. August 2017 / 29. August 2020 / 29. Dezember 2027)

(17.63) Motion der Fraktion der Grünen (Sprecher Dr. Severin Lüscher, Schöftland) vom 21. März
2017 betreffend Reorganisation der Aargauischen Kantonsspitäler; Umwandlung in ein Postulat
(29. August 2017 / 29. August 2020 / 29. Dezember 2027)

Mit Beschluss vom 11. Juni 2024 (GRB Nr. 2024-1416) hat der Grosse Rat die Gesundheitspoliti-
sche Gesamtplanung (GGpl) 2030 genehmigt. In der Folge hat das Departement Gesundheit und
Soziales in einer Initialisierungsphase den rechtlichen Anpassungsbedarf ermittelt und die Umset-
zung der einschlägigen Rechtsetzungsprojekte vorbereitet. Die operative Umsetzung dieses Vorha-
bens beginnt ab Januar 2025 und betrifft das Spitalgesetz (SpiG) vom 25. Februar 2003. Der Regie-
rungsrat legt dem Grossen Rat die erste Botschaft voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 vor.

(17.233) Postulat der CVP-Fraktion (Sprecherin Edith Saner, Birmenstorf) vom 26. September 2017
betreffend Zuständigkeit zur Finanzierung der Restkosten von Pflegeeinrichtungen bei vorgängigem
Aufenthalt der pflegebedürftigen Person in Alterswohnungen ohne durchgängige Inanspruchnahme
von Pflegedienstleistungen (20. März 2018 / 20. März 2021 / 20. Dezember 2027)

(18.195) Motion Martina Bircher, SVP, Aarburg, vom 18. September 2018 betreffend Gleichbehand-
lung öffentliche und private Spitex-Organisationen – Änderung Leistungsverrechnung (§ 12b Absatz
2 PfIG); Umwandlung in ein Postulat (4. Juni 2019 / 4. Juni 2022 / 4. Dezember 2027)

(22.167) Motion Lea Schmidmeister, SP, Wettingen (Sprecherin), Therese Dietiker, EVP, Aarau, Ig-
natius Ounde, GLP, Gränichen, Gertrud Häseli, Grüne, Wittnau, und Andre Rotzetter, Mitte, Buchs,
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vom 21. Juni 2022 betreffend Erhöhung der Kosten für hauswirtschaftliche Leistungen im Rahmen
der Verordnung über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei Ergänzungsleistun-
gen; Umwandlung in ein Postulat (10. Januar 2023 / 10. Januar 2026 / 10. Dezember 2027)

Mit Beschluss vom 11. Juni 2024 (GRB Nr. 2024-1416) hat der Grosse Rat die Gesundheitspoliti-
sche Gesamtplanung (GGpl) 2030 genehmigt. In der Folge hat das Departement Gesundheit und
Soziales in einer Initialisierungsphase den rechtlichen Anpassungsbedarf ermittelt und die Umset-
zung der einschlägigen Rechtsetzungsprojekte vorbereitet. Die operative Umsetzung dieses Vorha-
bens beginnt ab Januar 2026 und betrifft das Pflegegesetz (PflG) vom 26. Juni 2007. Der Regie-
rungsrat legt dem Grossen Rat die erste Botschaft voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 vor.

(19.144) Motion der CVP-Fraktion (Sprecher Andre Rotzetter, Buchs) vom 14. Mai 2019 betreffend
Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien; Umwandlung in ein Pos-
tulat (5. November 2019 / 5. November 2022 / 5. März 2024 / 30. Juni 2026)

Das Departement Gesundheit und Soziales hat Umsetzungsvarianten sowie deren Auswirkungen
und Kosten bei Einführung von Familienergänzungsleistungen geprüft. Im Jahr 2024 hat das Depar-
tement Gesundheit und Soziales diese Prüfresultate mit Vertretern der betroffenen Gemeindever-
bände (Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau, Verband Aargauer Gemeindeschrei-
berinnen und Gemeindeschreiber, Finanzfachleute Aargauer Gemeinden, Verband Aargauer
Gemeindesozialdienste) besprochen. Der Regierungsrat hat die (24.429) Botschaft an den Grossen
Rat am 20. Dezember 2024 publiziert. Er erachtet die geforderten Familienergänzungsleistungen
aufgrund ihrer engen Verbindungen zu den Elternschaftsbeihilfen und der Sozialhilfe als nicht in der
Zuständigkeit des Kantons, sondern verortet sie in der Kompetenz der Gemeinden. Auf Grundlage
der Analysen und der Rückmeldungen der Vertreter der Gemeindeverbände lehnt der Regierungsrat
die Einführung von Familienergänzungsleistungen ab und beantragt dem Grossen Rat mit (24.429)
Botschaft, das Postulat als erledigt abzuschreiben. Der Grosse Rat hat das Postulat am 4. März
2025 abgeschrieben.

(20.43) Motion Harry Lütolf, CVP, Wohlen (Sprecher), Cécile Kohler, CVP, Lenzburg, und Sabine
Sutter-Suter, CVP, Lenzburg, vom 3. März 2020 betreffend Anstossfinanzierung durch den Kanton
zwecks Eröffnung einer Kinderarztpraxis in Wohlen und in anderen aargauischen Regionen in Fällen
einer ausgewiesenen Unterversorgung; Umwandlung in ein Postulat (15. September 2020 / 15. Sep-
tember 2023 / 15. Dezember 2027)

Mit Beschluss vom 11. Juni 2024 (GRB Nr. 2024-1416) hat der Grosse Rat die Gesundheitspoliti-
sche Gesamtplanung (GGpl) 2030 genehmigt. Die Anliegen des Postulats werden darin durch das
Ziel 7 ("Ambulante Versorgung") adressiert. Die operative Umsetzung dieses Vorhabens beginnt ab
Januar 2025 und betrifft das Gesundheitsgesetz (GesG) vom 20. Januar 2009. Der Regierungsrat
legt dem Grossen Rat die erste Botschaft voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 vor.

(20.194) Motion Dr. Adrian Schoop, FDP, Turgi (Sprecher), Marlène Koller, SVP, Untersiggenthal,
und Roland Kuster, CVP, Wettingen, vom 30. Juni 2020 betreffend Strafanzeigepflicht bei Sozialhilfe-
missbrauch; Umwandlung in ein Postulat (8. Dezember 2020 / 8. Dezember 2023 / 8. Dezember
2025 / 8. Dezember 2026)

Die allgemeinen Melde- und Anzeigepflichten von Mitarbeitenden des Kantons und der Gemeinden
sind im Einführungsgesetz zur schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO) geregelt. Derzeit
läuft ein Gesetzgebungsprojekt unter der Federführung des Departements Volkswirtschaft und Inne-
res, anlässlich welchem die notwendige Änderung des EG StPO zur Umsetzung des Postulats als
Fremdänderung aufgenommen wird. Die Anhörung ist im Jahr 2025 und die parlamentarische Bera-
tung im Jahr 2026 geplant. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Behandlung
bis 8. Dezember 2026 zu verlängern.

(21.107) Motion Gertrud Häseli, Grüne, Wittnau (Sprecherin), Luzia Capanni, SP, Windisch, Béa Bie-
ber, GLP, Rheinfelden, Maya Bally, Mitte, Hendschiken, und Therese Dietiker, EVP, Aarau, vom 4.
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Mai 2021 betreffend Revision des Kinderbetreuungsgesetzes (KiBeG); Umwandlung in ein Postulat
(24. August 2021 / 24. August 2024 / 24. Dezember 2026)

Die Prüfung des Postulats erfolgt im Rahmen des Projekts "Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
Kanton Aargau" des Programms "Aargau 2030 – Stärkung Wohn- und Wirtschaftsstandort". Der Re-
gierungsrat hat im 2. Quartal 2024 die Publikation der Initialstudie zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gutgeheissen. Die Resultate zeigen, dass in den drei Bereichen "bedarfsgerechtes Angebot",
"Finanzierung" und "Qualität" Handlungsbedarf besteht. Der Regierungsrat hat beschlossen, Mass-
nahmen zur Unterstützung der Gemeinden, die für die familienergänzende Kinderbetreuung zustän-
dig bleiben, in diesen Bereichen zu prüfen und zu erarbeiten. Das Departement Gesundheit und So-
ziales übernimmt diese Aufgabe zusammen mit den involvierten Departementen, den Gemeinden
und mit Fachpersonen. Weiter hat der Regierungsrat das Departement Gesundheit und Soziales be-
auftragt, unterschiedliche Modelle der Finanzierung, darunter auch eine mögliche kantonale Mit- be-
ziehungsweise Anschubfinanzierung, zu prüfen. Dabei sind die Entwicklungen auf nationaler Ebene
betreffend Anstossfinanzierung des Bundes für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung
zu berücksichtigen. Das Departement Gesundheit und Soziales plant, dem Regierungsrat mögliche
Unterstützungsmassnahmen für die Gemeinden sowie das weitere Vorgehen im Bereich der Finan-
zierung der familien- und schulergänzenden Betreuung im 4. Quartal 2025 zu unterbreiten. Bei Be-
darf unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen Rat eine allfällige Botschaft zu notwendigen Geset-
zesrevisionen bis zum 4. Quartal 2026. Entsprechend beantragt der Regierungsrat, die Frist für
die Behandlung – gleich wie bei den bereits durch den Grossen Rat mit dem Jahresbericht
2023 bewilligten Fristverlängerungen für die Geschäfte (21.110) und (22.166) – bis zum 24. De-
zember 2026 zu verlängern.

(21.110) Postulat Karin Faes, FDP, Schöftland (Sprecherin), und Sabina Freiermuth, FDP, Zofingen,
vom 4. Mai 2021 betreffend Schaffung einer verbindlichen Regelung für Praktika in Kindertagesstät-
ten (24. August 2021 / 24. August 2024 / 24. Dezember 2026)

(22.166) Motion Karin Faes, FDP, Schöftland (Sprecherin), Maya Bally, Mitte, Hendschiken, Gertrud
Häseli, Grüne, Wittnau, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, Therese
Dietiker, EVP, Aarau, Alfons Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach, Dr. Tobias Hottiger, FDP, Zofingen,
Andre Rotzetter, Mitte, Buchs, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, und Ruth Müri, Grüne, Baden, vom 21.
Juni 2022 betreffend Anpassung des KiBeG zwecks dreigliedriger Finanzierung der familienergän-
zenden Kinderbetreuung; Umwandlung in ein Postulat (15. November 2022 / 15. November 2025 /
15. Dezember 2026)

Die Prüfung der Vorstösse erfolgt im Rahmen des Projekts "Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
Kanton Aargau" des Programms "Aargau 2030 – Stärkung Wohn- und Wirtschaftsstandort". Der Re-
gierungsrat hat im 2. Quartal 2024 die Publikation der Initialstudie zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gutgeheissen. Die Resultate zeigen, dass in den drei Bereichen "bedarfsgerechtes Angebot",
"Finanzierung" und "Qualität" Handlungsbedarf besteht. Der Regierungsrat hat beschlossen, Mass-
nahmen zur Unterstützung der Gemeinden, die für die familienergänzende Kinderbetreuung zustän-
dig bleiben, in diesen Bereichen zu prüfen und zu erarbeiten. Das Departement Gesundheit und So-
ziales übernimmt diese Aufgabe zusammen mit den involvierten Departementen, den Gemeinden
und mit Fachpersonen. Weiter hat der Regierungsrat das Departement Gesundheit und Soziales be-
auftragt, unterschiedliche Modelle der Finanzierung, darunter auch eine mögliche kantonale Mit- be-
ziehungsweise Anschubfinanzierung, zu prüfen. Dabei sind die Entwicklungen auf nationaler Ebene
betreffend Anstossfinanzierung des Bundes für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung
zu berücksichtigen. Das Departement Gesundheit und Soziales plant, dem Regierungsrat mögliche
Unterstützungsmassnahmen für die Gemeinden sowie das weitere Vorgehen im Bereich der Finan-
zierung der familien- und schulergänzenden Betreuung im 4. Quartal 2025 zu unterbreiten. Bei Be-
darf unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen Rat eine allfällige Botschaft zu notwendigen Geset-
zesrevisionen bis zum 4. Quartal 2026.
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(22.77) Postulat Yannick Berner, FDP, Aarau (Sprecher), Maya Bally, Mitte, Hendschiken, Béa Bie-
ber, GLP, Rheinfelden, Nicola Bossard, Grüne, Kölliken, Jacqueline Felder, SVP, Boniswil, und Dr.
Jürg Knuchel, SP, Aarau, vom 22. März 2022 betreffend Verbot von Konversionstherapien in der
Schweiz und unterstützende Massnahmen im Kanton Aargau (30. August 2022 / 30. August 2025 /
30. Dezember 2027)

Weil Konversionstherapien ein landesweites Problem darstellen, hält der Regierungsrat weiterhin an
der Haltung fest, dass ein Verbot auf nationaler Ebene verankert werden sollte.

Im Rahmen der Annahme des (21.4474) Postulats von Siebenthal vom 16. Dezember 2021 betref-
fend "Überprüfung der Verbreitung sogenannter Konversionstherapien in der Schweiz und der Not-
wendigkeit einer gesetzlichen Regelung" durch den Nationalrat hat der Bundesrat dem interdiszipli-
nären Zentrum für Geschlechterforschung (IZFG) der Universität Bern einen Forschungsauftrag
vergeben. Der entsprechende Bericht liegt noch nicht vor, soll aber offene Fragen wie die Definition
des verbotenen Verhaltens, den betroffenen Personenkreis, die Zuständigkeit der staatlichen Ebe-
nen und den Vergleich mit dem geltenden Recht klären.

In seiner Stellungnahme vom 16. November 2022 hält der Bundesrat fest, dass über eine Evaluation
und Änderung der betroffenen Erlasse erst nach Vorliegen dieses Berichts entschieden wird. Der Re-
gierungsrat erwartet den Bericht des Bundesrats im Jahr 2025.

(22.189) Motion Edith Saner, Mitte, Birmenstorf (Sprecherin), René Huber, Mitte, Leuggern, Andre
Rotzetter, Mitte, Buchs, Colette Basler, SP, Zeihen, Nicola Bossard, Grüne, Kölliken, Simona Brizzi,
SP, Ennetbaden, Therese Dietiker, EVP, Aarau, und Ignatius Ounde, GLP, Gränichen, vom 28. Juni
2022 betreffend Stärkung der Ausbildungsqualität in den Ausbildungsinstitutionen (Spitäler, Kliniken,
Pflegeinstitutionen, Spitex); Umwandlung in ein Postulat (15. November 2022 / 15. November 2025 /
15. Dezember 2027)

Der Regierungsrat wird im Rahmen der Umsetzung der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung
(GGpl) 2030 die rechtlichen Grundlagen betreffend Stärkung der Ausbildungsqualität in den Ausbil-
dungsinstitutionen (Spitäler, Kliniken, Pflegeinstitutionen, Spitex) ausarbeiten. Eine detaillierte Pro-
jektplanung im Rahmen des Massnahmenplans GGpl 2030 befindet sich noch in Ausarbeitung. Die
Anliegen der Motion werden darin durch das Ziel 17 ("Aus- und Weiterbildung Fachkräfte") adres-
siert. Die operative Umsetzung dieses Vorhabens beginnt ab Januar 2025 und betrifft das Gesund-
heitsgesetz (GesG) vom 20. Januar 2009. Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat die erste Bot-
schaft voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 vor.

(23.152) Motion Désirée Stutz, SVP, Möhlin, vom 9. Mai 2023 betreffend Änderung der Gastgewer-
beverordnung; Umwandlung in ein Postulat (7. November 2023 / 7. November 2025)

Das Postulat verlangt eine Lockerung der Ausnahmen für das Wirten ohne Fähigkeitsausweis, insbe-
sondere für Vereinslokale. Die Änderung der Verordnung über das Gastgewerbe und den Kleinhan-
del mit alkoholhaltigen Getränken (GGV) ist in Vorbereitung. Zum einen sollen die Ausnahmen zum
Wirten ohne Fähigkeitsausweis aus Rücksicht auf Institutionen der familienergänzenden Kinderbe-
treuung erweitert werden. Zum anderen ist eine Erleichterung in Bezug auf den Erwerb des Fähig-
keitsausweises vorgesehen. Die Inkraftsetzung ist im 1. Quartal 2025 geplant.

(23.187) Motion Dr. Adrian Schoop, FDP, Turgi, vom 13. Juni 2023 betreffend Einführung eines
Lohnabstandsgebots in der Sozialhilfe; Umwandlung in ein Postulat (7. November 2023 / 7. Novem-
ber 2026)

Das Postulat fordert den Regierungsrat auf, die Verankerung des Prinzips des Lohnabstandsgebots
im kantonalen System der ordentlichen Sozialhilfe zu prüfen. Das Departement Gesundheit und So-
ziales prüft die Einführung des geforderten Lohnabstandsgebot auch unter Berücksichtigung der Er-
fahrungen aus dem Ausland. Der Regierungsrat wird seinen Bericht voraussichtlich im Sommer 2025
dem Grossen Rat unterbreiten.
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(23.200) Postulat Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri (Sprecher), Karin Faes, FDP, Schöftland, Andre
Rotzetter, Mitte, Buchs, Therese Dietiker, EVP, Aarau, Stefan Dietrich, SP, Bremgarten, Nicola
Bossard, Grüne, Kölliken, Brigitte Vogel, SVP, Lenzburg, vom 20. Juni 2023 betreffend Massnahmen
gegen Nichtbezug von Ergänzungsleistungen (EL) (7. November 2023 / 7. November 2026)

Das Postulat verlangt die Prüfung von Massnahmen, damit möglichst alle Personen, denen Ergän-
zungsleistungen zustehen, diese auch geltend machen und erhalten. Ziel ist, die Nichtbezugsquote
von Anspruchsberechtigten deutlich zu senken. Das Departement Gesundheit und Soziales bearbei-
tet das Postulat im Rahmen des Projekts "Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen der SVA
Aargau und den Gemeinden". Das Projekt basiert auf den Resultaten der Anhörung zur Änderung
des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
und die Invalidenversicherung. Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen der SVA Aargau und den Gemeinden weiterentwickelt werden muss. Zudem setzt das Projekt
eine entsprechende Massnahme aus der Sozialpolitischen Planung (SOPLA) um.

(23.218) Postulat Tonja Burri, SVP, Hausen (Sprecherin), Roland Büchi, SVP, Wohlen, Miro Barp,
SVP, Brugg, vom 27. Juni 2023 betreffend Sicherstellung des sozialen Friedens insbesondere des
Sicherheitsgefühls an öffentlichen Plätzen (7. November 2023 / 7. November 2025)

Das Postulat verlangt, dass der Regierungsrat weitere Massnahmen prüft, um auf öffentlichen Plät-
zen im Umfeld von kantonalen Asylunterkünften mit mehr als 20 Bewohnern das Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung zu stärken. Eine Projektgruppe bestehend aus Vertretungen des Kantonalen Sozial-
diensts, des Generalsekretariats des Departement Volkswirtschaft und Inneres, der Kantonspolizei
sowie des Amts für Migration und Integration Kanton Aargau erarbeitet den Bericht unter Federfüh-
rung des Departements Gesundheit und Soziales. Der Bericht wird sowohl bestehende Massnahmen
als auch Optimierungspotenzial aufzeigen und voraussichtlich im 4. Quartal 2025 vorliegen.

(23.250) Postulat Karin Faes, FDP, Schöftland (Sprecherin), Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Hans-
Peter Budmiger, GLP, Muri, Therese Dietiker, EVP, Aarau, Clemens Hochreuter, SVP, Erlinsbach,
Dr. Tobias Hottiger, FDP, Zofingen, Dr. Severin Lüscher, Grüne, Schöftland, Edith Saner, Mitte, Bir-
menstorf, Rahela Syed, SP, Zofingen, vom 29. August 2023 betreffend Massnahmen zur Entlastung
der Kindernotfallstationen (5. März 2024 / 5. März 2026 / 5. Dezember 2027)

Die Postulantinnen und Postulanten fordern den Regierungsrat auf, konkrete Massnahmen zur Ent-
lastung von Kindernotfallstationen darzulegen.

Mit Beschluss vom 11. Juni 2024 (GRB Nr. 2024-1416) hat der Grosse Rat die Gesundheitspoliti-
sche Gesamtplanung (GGpl) 2030 genehmigt. Die Anliegen des Postulats werden darin durch die
Ziele 4 ("Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung"), 7 ("Sicherstellung einer erweiter-
ten ambulanten medizinischen Grundversorgung") und 18 ("Gezielte Förderung von Fachkräften zur
nachhaltigen Gesundheitsversorgung") adressiert. Die operative Umsetzung dieses Vorhabens be-
ginnt ab Januar 2025 und betrifft das Gesundheitsgesetz (GesG) vom 20. Januar 2009. Der Regie-
rungsrat wird dem Grossen Rat die erste Botschaft mit konkreten Massnahmen, Normen und Vor-
schlägen zur Umsetzung dieser Ziele voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 vorlegen. Er beantragt
deshalb, die Frist für die Umsetzung des Postulats bis 5. Dezember 2027 zu verlängern.

(23.337) Postulat Edith Saner, Mitte, Birmenstorf (Sprecherin), Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri,
vom 7. November 2023 betreffend Projekt "Betreuungsgutsprachen für Seniorinnen und Senioren mit
AHV-Bezug in bescheidenen Verhältnissen" (23. April 2024 / 31. Dezember 2025 / 31. Dezember
2027)

Der Regierungsrat wird im Rahmen der Umsetzung der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung
(GGpl) 2030 die rechtlichen Grundlagen zur Förderung des selbstbestimmten Wohnens für betreu-
ungs- und pflegebedürftige Personen ausarbeiten und sich dabei mit zahlreichen Fragestellungen
auseinandersetzen. Abhängig davon, ob der Kanton Aargau eine Gesetzesrevision oder eine Verord-
nungsanpassung vornimmt, ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen.
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Variante Gesetz:

Falls eine Verpflichtung zur Ausrichtung von Betreuungsgutsprachen eine Änderung des Pflegege-
setzes (PflG) vom 26. Juni 2007 notwendig macht, wird der Regierungsrat dem Grossen Rat voraus-
sichtlich im zweiten Halbjahr 2027 eine erste Botschaft vorlegen.

Variante Verordnung:

Sollte sich eine Anpassung der Pflegeverordnung (PflV) vom 21. November 2012 als ausreichend
erweisen, würde der Regierungsrat diese voraussichtlich bis Ende 2025 umsetzen.

Eine detaillierte Projektplanung im Rahmen des Massnahmenplans GGpl 2030 befindet sich noch in
Ausarbeitung. Der Regierungsrat beantragt, die Frist für die Umsetzung des Postulats bis 31.
Dezember 2027 zu verlängern.

(23.404) Postulat Therese Dietiker, EVP, Aarau, (Sprecherin), Karin Faes, FDP, Schöftland, Alfons
Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach, Lea Schmidmeister, SP, Wettingen, Maurus Kaufmann, Grüne,
Seon, Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri, vom 12. Dezember 2023 betreffend Änderung der Zustän-
digkeit bei der Unterbringung und Betreuung von UMA18+ als nachhaltige Integrationsinvestition (23.
April 2024 / 23. April 2026)

Das Postulat verlangt, dass der Regierungsrat prüft, ob die Zuständigkeit für die Betreuung und Be-
gleitung von unbegleiteten Minderjährigen (UMA) über das Erreichen der Volljährigkeit bis zum Ab-
schluss einer Erstausbildung/Lehre oder längstens bis zum Erreichen des 22. Altersjahrs beim Kan-
ton belassen werden kann. Dem Grossen Rat ist ein Bericht mit möglichen Varianten und den daraus
resultierenden Massnahmen sowie deren Finanzierung vorzulegen. Das Geschäft ist in Bearbeitung.
Das Departement Gesundheit und Soziales wird unter anderem Erfahrungswerte aus Kantonen her-
anziehen, die UMA bereits über die Volljährigkeit hinaus betreuen. Das Bericht wird voraussichtlich
im 2. Quartal 2026 vorliegen.

(24.86) Motion Dr. Adrian Schoop, FDP, Baden, vom 19. März 2024 betreffend Errichtung eines be-
sonderen Zentrums für Gefährder im Asylbereich (24. September 2024 / 24. September 2026)

Die Motion verlangt, dass der Regierungsrat ein kantonales besonderes Zentrum nach § 19a Abs. 3
und 5 des Sozialhilfe- und Präventionsgesetzes (SPG) errichtet und betreibt. Das Departement Ge-
sundheit und Soziales erstellt im 1. Quartal 2025 eine Bedarfsanalyse und definiert die Rahmenbe-
dingungen für das Betriebskonzept bis zum Ende des 2. Quartals 2025. Parallel zur Erarbeitung des
detaillierten Betriebskonzepts unter Beizug des Departements Volkswirtschaft und Inneres (Kantons-
polizei Aargau, Amt für Migration und Integration Aargau) bis zum Ende des 2. Quartals 2026 sucht
das Departement Gesundheit und Soziales einen passenden Standort für ein solches Zentrum. Ob
die Realisierung des besonderen Zentrums im Rahmen der regulären Umsetzungsfrist der Motion bis
Ende September 2026 möglich ist, hängt davon ab, ob und wie schnell ein passender Standort ge-
funden werden kann.

(24.101) Motion Thomas Baumann, Grüne, Suhr (Sprecher), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Karin
Faes, FDP, Schöftland, Manuel Kaspar, SVP, Oberkulm, Claudia Rohrer, SP, Rheinfelden, Christian
Minder, EVP, Lenzburg, Andre Rotzetter, Mitte, Buchs, Matthias Betsche, GLP, Möriken-Wildegg,
vom 26. März 2024 betreffend Registrierung von Hauskatzen im Kanton Aargau (27. August 2024 /
27. August 2027)

Auch in anderen Kantonen sind gleiche oder ähnlich gelagerte politische Vorstösse eingereicht oder
bereits angenommen worden. Beispielsweise wurde im Kanton Zürich das Postulat "Massnahmen
zur Eindämmung der übermässigen Vermehrung von Freigängerkatzen im Kanton Zürich" an den
Regierungsrat überwiesen Im Kanton Basel-Landschaft hat der Landrat ein Postulat zur Registrie-
rung von Hauskatzen überwiesen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
(BLV) machte Anfang Dezember 2024 den Vorschlag, eine national geregelte Chip- und Registrati-
onspflicht für Katzen einzuführen. Das BLV und die Kantonstierärzte-Konferenz sind sich darin einig,
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dass eine gemeinsame Stossrichtung in dieser Sache nötig ist, um einen kantonalen Flickenteppich
zu verhindern. Der Vorschlag des BLV für eine national geregelte Chip- und Registrierungspflicht für
Katzen stellt eine wichtige Grundlage für den Tierschutz und Tierseuchenvollzug dar und nimmt Hal-
terinnen und Halter verstärkt in die Verantwortung. Die Chip- und Registrierungspflicht bildet die Ba-
sis, um die zeitnahe Kastration und Vermittlung von nicht gechippten und nicht registrierten Katzen
zu legalisieren. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf nationaler Ebene ist der weitere Verlauf in
dieser Angelegenheit abzuwarten.

(24.107) Motion Miro Barp, SVP, Brugg (Sprecher), Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Marcel Gerny, SVP,
Neuenhof, Sybille Sommer-Moor, SVP, Vordemwald, Markus Lang, GLP, Brugg, Clemens Hochreu-
ter, SVP, Erlinsbach, vom 26. März 2024 betreffend zentrales Notfallbetten-Management Aargau (27.
August 2024 / 27. August 2026)

Die Motionäre fordern die Einführung eines zentralen Notfallbetten-Managements, das in Echtzeit die
Verfügbarkeit von freien Notfallbetten in den Aargauer Spitälern anzeigt. Zur Umsetzung des Anlie-
gens evaluiert das Departement Gesundheit und Soziales in Zusammenarbeit mit IT-Verantwortli-
chen der Kantonspolizei und einem spezialisierten Ingenieur- und Beratungsdienstleister derzeit die
Anforderungen und Abhängigkeiten der bestehenden Alarmierungssysteme der Sanitätsnotrufzent-
rale 144. Dabei stehen insbesondere die datenschutzrechtliche Absicherung, submissionsrechtlichen
Fragestellungen und die Definition der notwendigen Schnittstellen für die Einführung eines Notfallbet-
ten-Management-Tools im Vordergrund.

Sollte sich im Rahmen der Evaluation Anpassungsbedarf ergeben, sei es in Bezug auf die dafür not-
wendige Datenerhebung und -bearbeitung oder in Bezug auf die Kostenbeteiligung der involvierten
Akteure, wird der Regierungsrat eine entsprechende Änderung der Verordnung zum Gesundheitsge-
setz initiieren.

(24.151) Postulat der Fraktionen SP (Sprecherin Lea Schmidmeister), EVP, Die Mitte, GLP und Grü-
nen vom 14. Mai 2024 betreffend kantonales Armutsmonitoring (24. September 2024 / 24. Septem-
ber 2026)

Das Postulat fordert den Regierungsrat auf, die Einführung eines Armutsmonitorings für den Kanton
Aargau zu prüfen. Der Kantonale Sozialdienst erarbeitet in Zusammenarbeit mit Statistik Aargau ein
erstes kantonales Armutsmonitoring, welches voraussichtlich Ende 2026 vorliegen wird.

(24.198) Motion Dr. Tobias Hottiger, FDP, Zofingen (Sprecher), Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri,
Martin Egloff, FDP, Wettingen, Dr. Lucia Engeli, SP, Unterentfelden, Manuela Ernst, GLP, Wettingen,
Karin Faes, FDP, Schöftland, Karin Koch Wick, Mitte, Bremgarten, Arsène Perroud, SP, Wohlen,
vom 25. Juni 2024 betreffend Finanzierung der Restkosten in der stationären Langzeitpflege (17. De-
zember 2024 / 17. Dezember 2027)

Mit Beschluss vom 11. Juni 2024 (GRB Nr. 2024-1416) hat der Grosse Rat die Gesundheitspoliti-
sche Gesamtplanung (GGpl) 2030 genehmigt. In der Folge hat das Departement Gesundheit und
Soziales in einer Initialisierungsphase den rechtlichen Anpassungsbedarf ermittelt und die Umset-
zung der einschlägigen Rechtsetzungsprojekte vorbereitet.

Die operative Umsetzung dieses Vorhabens beginnt ab Januar 2026 und betrifft das Pflegegesetz
(PflG) vom 20. Januar 2009. Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat die erste Botschaft voraus-
sichtlich im zweiten Halbjahr 2027 vor.

Am 24. November 2024 hat das Schweizer Stimmvolk die Änderung des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) mit 53.31 % angenommen. Die Än-
derung zielt insbesondere auf die Trennung der bisherigen Finanzierungsströme zwischen ambulan-
ten und stationären Leistungen ab. Dadurch sollen Fehlanreize beseitigt, ambulante Behandlungen
gefördert und unnötige Spitalaufenthalte vermieden werden.

Die Umsetzung auf Bundesebene erfolgt in zwei Etappen:
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Etappe 1 (ab 1. Januar 2028): Ambulante und stationäre Leistungen der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (OKP) werden von Versicherern und Kantonen nach dem gleichen Schlüssel fi-
nanziert.

Etappe 2 (ab 1. Januar 2032): Die Finanzierung der Pflegeleistungen erfolgt nach einem neuen Ver-
teilschlüssel. Neu übernehmen Versicherer maximal 73.1 % und Kantone mindestens 26.9 % der
Kosten.

Die Änderung wird ebenfalls Auswirkungen auf die Verteilung der Pflegekosten im Kanton Aargau
haben, da die kantonalen Regelungen auf die bundesrechtlichen Vorgaben abgestimmt werden müs-
sen. Der Regierungsrat wird diesem Umstand im Rahmen der Umsetzung der GGpl 2030 Rechnung
tragen.

5.2.6 Aufrechterhaltungen Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Raumordnung und Recht

(15.120) Motion Dr. Lukas Pfisterer, Aarau (Sprecher), und Thierry Burkart, Baden, vom 23. Juni
2015 betreffend Stärkung der Demokratie und Vermeidung von verzögerndem Rechtsschutz nach
Volks- und Parlamentsentscheiden zu konkret festgelegten Bauprojekten (17. November 2015 / 17.
November 2018 / 31. Dezember 2024 / 31. Dezember 2026)

Mit dem Jahresbericht 2021 wurde die Motion zur Abschreibung beantragt mit Hinweis auf die in
Aussicht gestellte und mittlerweile vorliegende Auslegeordnung sowie auf ein beschlossenes Norm-
konzept für eine Änderung des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) mit einer Fremd-
änderung des Baugesetzes (BauG). Der Grosse Rat stimmte demgegenüber dem Antrag der Kom-
mission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) auf Aufrechterhaltung der Motion zu (GRB Nr.
2022-0482 vom 21. Juni 2022). Die Aufrechterhaltung gründete im frühen Stadium der Gesetzesrevi-
sion. Mit der erwähnten Gesetzesvorlage sollten die aus der Auslegeordnung hervorgegangenen
tragfähigen Lösungsansätze umgesetzt werden. In der Folge wurde im Anhörungsbericht zur Ände-
rung des VRPG angezeigt, dass dem Grossen Rat die Abschreibung der Motion mit der Botschaft
zur 2. Beratung (erneut) beantragt werden wird. Der Regierungsrat hat die entsprechende (23.140)
Botschaft zur 1. Beratung im April 2023 unterbreitet. Anlässlich seiner Sitzung vom 5. März 2024 ist
der Grosse Rat auf die Botschaft nicht eingetreten, der Vorstoss wurde jedoch explizit aufrechterhal-
ten. Es ist geplant, den Vorstoss in einer Revision des Baugesetzes (BauG) umzusetzen. Die Anhö-
rung startete Ende Januar 2025. Die Botschaft zur ersten Lesung wird dem Grossen Rat voraussicht-
lich im 3. Quartal 2025 unterbreitet. Die Inkraftsetzung ist für den 1. Oktober 2026 geplant.

(17.131) Motion Christoph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen (Sprecher), Ralf Bucher, CVP, Mühlau,
und Jeanine Glarner, FDP, Möriken-Wildegg, vom 20. Juni 2017 betreffend Streichung des Kapitels
S 2.1 Siedlungstrenngürtel aus dem Richtplan; Umwandlung in ein Postulat (14. November 2017 /
14. November 2020 / 14. Dezember 2024 / 14. Dezember 2025)

Jede Anpassung oder Aufhebung von Siedlungstrenngürteln erfordert eine Abstimmung mit den wei-
teren berührten Interessen. Diese Abstimmung erfolgt im Rahmen der Gesamtüberprüfung des
Richtplans gemäss Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,
RPG). Die Gesamtüberprüfung ist in drei Paketen vorgesehen. Schwerpunkte des ersten Pakets wa-
ren die Umsetzung der Strategie mobilitätAARGAU und die Bearbeitung der Aufträge aus der bun-
desrätlichen Genehmigung von 2017 betreffend Richtplananpassung 2015. Das erste Paket hat der
Grosse Rat am 27. Juni 2023 beschlossen. Die Themen Landschaft, Siedlungsgebiet und Siedlungs-
trenngürtel werden im zweiten Paket bearbeitet. Es ist vorgesehen, das zweite Paket 2025 in die öf-
fentliche Mitwirkung zu geben und danach dem Grossen Rat zur Beschlussfassung zu beantragen,
nach aktueller Einschätzung innert der bereits verlängerten Frist bis 14. Dezember 2025.
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(18.62) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecherin Jeanine Glarner, Möriken-Wildegg) vom 20. März
2018 betreffend Standardisierung der kommunalen Bau- und Nutzungsordnungen (BNO) zur Effi-
zienzsteigerung und zur Chancennutzung der Digitalisierung (4. September 2018 / 4. September
2021 / 4. Dezember 2025)

Die Bearbeitung des Postulats erfolgte im Rahmen der Nutzungsplanungsreform des Departements
Bau, Verkehr und Umwelt. Mit der Umsetzung der beiden Massnahmenpakete A (Optimierung Ver-
waltungsinterne Koordination per 1. Juli 2020) und B (Entschlackung BNO durch Änderung der Bau-
verordnung (BauV) per 1. November 2021) der Nutzungsplanungsreform sind massgebliche Teile
dieses Anliegens umgesetzt. Die Mitte Oktober 2023 veröffentlichten «Kantonalen Planungsgrundla-
gen», werden von Fachleuten und Gemeinden intensiv genutzt. Dabei werden die Planungsgrundla-
gen von den kantonalen Fachstellen regelmässig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Im Jahr 2023
wurde das Digitalisierungsprojekt "ePlanung" in Betrieb genommenen. Das Projekt "eMehrwertab-
gabe" wird 2025 eingeführt. Ab der zweiten Jahreshälfte 2025 sollten alle Aspekte der eMehrwertab-
gabe abgewickelt sein, so dass damit weitere essenzielle Umsetzungsbestandteile realisiert sind. Die
Gemeinden sind in die laufenden Arbeiten eingebunden. Nach erfolgreichem Abschluss dieser bei-
den Digitalisierungsprojekte kann voraussichtlich ab Ende 2025 ein weiteres Projekt im Bereich der
Digitalisierung der kommunalen BNO in Angriff genommen werden (Arbeitstitel "eBNO"). Damit wer-
den die Anliegen des Postulats umgesetzt sein.

(22.201) Motion Thomas Baumann, Grüne, Suhr (Sprecher), Kathrin Hasler, SVP, Hellikon, Colette
Basler, SP, Zeihen, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Christian Glur, SVP, Murgenthal, Gabi Lauper
Richner, SP, Niederlenz, Walter Stierli, SVP, Fischbach-Göslikon, Ralf Bucher, Mitte, Mühlau, und
Barbara Portmann-Müller, GLP, Lenzburg, vom 28. Juni 2022 betreffend Festsetzung eines prozen-
tualen Anteils an Biodiversitätsflächen im Siedlungsgebiet analog im Landwirtschaftsland; Umwand-
lung in ein Postulat (15. November 2022 / 15. November 2025 / 31. Dezember 2025)

Die Bearbeitung der in ein Postulat umgewandelten Motion konnte 2023 gestartet werden. Die Abtei-
lung Raumentwicklung hat in Zusammenarbeit mit der Abteilung Landschaft und Gewässer die rele-
vanten Handlungsfelder eruiert. Zudem wurde erhoben, welche Bemühungen zur Förderung und
Aufwertung der Freiräume in der Siedlung bereits laufen. Laufende Projekte sind weiterzuverfolgen,
reichen jedoch nicht, um dem Trend des Freiraum- und Biodiversitätsverlusts in der Siedlung ange-
messen entgegenzuwirken. 2024 sind deshalb weitere Arbeiten nötig. Insbesondere wird die rechtli-
che Verankerung der Freiraumförderung in der Siedlung überprüft und es sollen Verbesserungsan-
sätze aufgezeigt werden. Weitere Massnahmen wie die Verbesserung der planerischen Grundlagen
und das Schaffen von Anreizen zur Freiraumförderung werden ebenfalls geprüft.

2024 wurde die Erarbeitung des integralen Konzepts zur Förderung von hochwertigen, multifunktio-
nalen Grün- und Freiräumen in der Siedlung gestartet. Das Konzept soll zeigen, was nötig ist, damit
die Freiräume in der Siedlung ihre wichtige Funktion zu Gunsten der Biodiversität, der Klimaanpas-
sung und der Erholungsnutzung (Aufenthalt und Bewegung) wahrnehmen können. Es bildet die
Grundlage, um konkrete Massnahmen zu entwickeln. Dabei werden verschiedene Verbesserungsan-
sätze geprüft wie der wirkungsvollere Einsatz bestehender Instrumente (beispielsweise Grünflächen-
ziffer), die rechtliche Verankerung der Freiraum- und Biodiversitätsförderung in der Siedlung, das
Schaffen von Anreizen für die Gestaltung hochwertiger multifunktionaler Grün- und Freiräume sowie
der Ausbau von Sensibilisierungs- und Kommunikationsangeboten. Parallel zu diesem Projekt wird
die Biodiversitäts- und Freiraumförderung im Rahmen bestehender kantonaler Programme und Auf-
gabenfeldern weiter umgesetzt. Das Konzept liegt voraussichtlich im November 2025 vor. Der Re-
gierungsrat beantragt deshalb die Frist bis 31. Dezember 2025 zu verlängern.

(22.298) Motion Patrick Philipp Frei, SVP, Untersiggenthal (Sprecher), Daniel Notter, SVP, Wettin-
gen, und Markus Gabriel, SVP, Uerkheim, vom 8. November 2022 betreffend Anpassung Bewilli-
gungsdauer für Baubewilligungen (21. März 2023 / 21. März 2026)
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Das Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (BauG) soll in diesem und weiteren Punkten an-
gepasst werden. Die öffentliche Anhörung dazu startete Ende Januar 2025. Die Botschaft zur ersten
Lesung wird dem Grossen Rat voraussichtlich im 3. Quartal 2025 unterbreitet. Die Inkraftsetzung ist
für den 1. Oktober 2026 geplant.

(22.301) Postulat Martin Brügger, SP, Brugg (Sprecher), Christian Glur, SVP, Murgenthal, Thomas
Baumann, Grüne, Suhr, Adrian Meier, FDP, Menziken, Werner Müller, Mitte, Wittnau, Colette Basler,
SP, Zeihen, Walter Stierli, SVP, Fischbach-Göslikon, Lutz Fischer-Lamprecht, EVP, Wettingen, Dr.
Leandra Kern Knecht, GLP, Baden, und Jonas Fricker, Grüne, Baden, vom 8. November 2022 be-
treffend Transparenz Entwicklung der Fruchtfolgefläche (FFF) (insbesondere Verbrauch/Verlust von
FFF); (25. April 2023 / 25. April 2025 / 31. Dezember 2025)

Die bereits 2022 gestarteten und in der Beantwortung des Postulats vom 25. Januar 2023 erläuterten
Projektarbeiten zur Umsetzung des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF) sind im Gang. Zum Ergeb-
nis wird unter anderem eine entsprechende Anpassung des Richtplans gehören, die voraussichtlich
in der ersten Jahreshälfte 2025 zur Anhörung und Mitwirkung und danach dem Grossen Rat zum Be-
schluss beantragt werden kann. Der Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Behand-
lung bis 31. Dezember 2025 zu verlängern.

(23.223) Postulat Manuela Ernst, GLP, Wettingen (Sprecherin), Daniel Notter, SVP, Wettingen,
Jeanine Glarner, FDP, Möriken-Wildegg, Markus Schneider, Mitte, Baden, vom 27. Juni 2023 betref-
fend Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) § 54 Abs. 1 "Bei Mehrfamili-
enhäusern sind kindergerechte Spielplätze an geeigneter Lage herzurichten." (7. November 2023 / 7.
November 2026)

In der Beantwortung des Postulats vom 6. September 2023 sind verschiedene Optionen aufgeführt,
wie das Anliegen des Postulats umgesetzt werden kann. Im Zusammenhang mit weiteren Themen
betreffend Siedlungsqualität werden die Optionen und mögliche Gesetzes- und Verordnungsände-
rungen geprüft. Dies soll in Abstimmung mit der Bearbeitung des integralen Konzeptes zur Förde-
rung hochwertiger, multifunktionaler Grün- und Freiräume in der Siedlung erfolgen (vgl. [22.201] Mo-
tion Baumann et al.).

(24.37) Postulat Dominik Gresch, GLP, Zofingen (Sprecher), Désirée Stutz, SVP, Möhlin, Dr. Lukas
Pfisterer, FDP, Aarau, Rolf Walser, SP, Aarburg, Dr. Philipp Laube, Mitte, Lengnau, Christian Minder,
EVP, Lenzburg, Robert Obrist, Grüne, Schinznach, vom 16. Januar 2024 betreffend Einführung ei-
nes wirksamen Systems zur Prüfung von Submissionskartellen im Kanton Aargau (14. Mai 2024 / 14.
Mai 2026)

Der Regierungsrat wird aufgefordert, in einem Bericht die Regelung der proaktiven Prüfung und Ver-
hinderung von Submissionskartellen im Kanton Aargau aufzuzeigen. Es erfolgte eine verwaltungsin-
terne Vernehmlassung, in welcher gezielte Fragen beantwortet werden mussten. Der geforderte Be-
richt zuhanden Grosser Rat wird anhand der eingegangenen Stellungnahmen im Jahr 2025
erarbeitet.

(24.94) Motion Dr. Lukas Pfisterer, FDP, Aarau (Sprecher), Patrick Gosteli, SVP, Böttstein, Rolf
Walser, SP, Aarburg, Roland Kuster, Mitte, Wettingen, vom 26. März 2024 betreffend Anpassung der
Bussenkompetenz des Gemeinderates im Strafverfahren nach Baugesetz (10. September 2024 / 10.
September 2027)

Die Verfassung des Kantons Aargau (KV) und das Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen
(BauG) sollen in diesem Punkt angepasst werden. Die im September 2024 überwiesene Motion er-
fordert einen anderen Zeitplan als die laufende Revision des BauG zu den übrigen parlamentari-
schen Vorstössen, deren Anhörung Ende Januar 2025 startete. Vorliegend ist die öffentliche Anhö-
rung gegen Ende 2025 und die Inkraftsetzung per 2027 geplant.
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(24.100) Motion Gian von Planta, GLP, Baden (Sprecher), Jonas Fricker, Grüne, Baden, Jeanine
Glarner, FDP, Möriken-Wildegg, Martin Brügger, SP, Brugg, Christian Minder, EVP, Lenzburg, Dr.
Philipp Laube, Mitte, Lengnau, vom 26. März 2024 betreffend erleichterte Nutzung des Strassen-Un-
terabstands zur Wärmegewinnung; Umwandlung in ein Postulat (27. August 2024 / 27. August 2026)

Das Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (BauG) soll in diesem Punkt (und in weiteren
Punkten) angepasst werden. Die öffentliche Anhörung dazu startete Ende Januar 2025. Die Bot-
schaft zur ersten Lesung wird dem Grossen Rat voraussichtlich im 3. Quartal 2025 unterbreitet. Die
Inkraftsetzung ist für den 1. Oktober 2026 geplant.

Energie

(22.62) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecher Gabriel Lüthy, Widen) vom 22. März 2022 betreffend
Schaffung eines Geothermie-Katasters zur Identifizierung des Erdwärmepotenzials in den Aargauer
Gemeinden (8. November 2022 / 8. November 2025)

Das Postulat fordert, das Potenzial der Tiefengeothermie der Aargauer Gemeinden in einem Katas-
ter zusammenzufassen. So sollen die unterschiedlichen potenziellen Ressourcen (Tiefe, Tempera-
tur) identifiziert und ihre Kompatibilität mit dem Energie- und Wärmebedarf an der Oberfläche verifi-
ziert werden. In einem ersten Schritt wurde die höherliegende Schicht Muschelkalk untersucht.
Deren Analyse wurde Anfang 2024 fertiggestellt. In einem zweiten Schritt erfolgt der Einbezug tiefer-
liegender Schichten, die sich potenziell für die Stromproduktion eignen. Zudem werden aktualisierte
Daten des Bundes zum Wärmefluss in das kantonale Modell integriert. Diese neuen Daten liegen
planmässig Mitte 2025 vor.

Das Postulat wird im Rahmen des Masterplans Geothermie behandelt. Der Masterplan umfasst, un-
ter anderem, die beiden Themenkomplexe Geothermiekataster und mögliches Fördermodell. Eine
Publikation des Katasters ist im 3. Quartal 2025 vorgesehen.

(22.204) Motion Dr. Mirjam Kosch, Grüne, Aarau (Sprecherin), Jonas Fricker, Grüne, Baden, Gabi
Lauper Richner, SP, Niederlenz, Gian von Planta, GLP, Baden, Martin Brügger, SP, Brugg, vom 28.
Juni 2022 betreffend aktuelle und zukunftsgerichtete Energiestrategie für den Energiekanton Aargau;
Umwandlung in ein Postulat (8. November 2022 / 8. November 2025)

Der Vorstoss verlangt vom Regierungsrat, dass er die Strategie energieAARGAU innerhalb eines
Jahres überprüft. Insbesondere fällt darunter, dass in allen Handlungsfeldern quantitative Zielpfade
bis 2035 und Zwischenschritte (2040, 2045) bis 2050, das Monitoring (inklusive Periodizität) und die
in den AFP zu integrierenden Zielgrössen festgelegt werden. Zudem sollen bei Zielverfehlungen (in-
nerhalb zwei aufeinanderfolgender Jahre) Massnahmen getroffen werden, mit welchen der Kanton
wieder auf den entsprechenden Zielpfad zurückfindet. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt
hat die einzelnen aufgeworfenen Punkte im Rahmen der Überarbeitung der Strategie energieAAR-
GAU vertieft geprüft. Ende 2025 wird dem Grossen Rat Bericht erstattet, wie und in welcher Form
energieAARGAU neu ausgerichtet und der Vorstoss in diesem Rahmen behandelt wird. Eine öffentli-
che Anhörung dazu ist in der ersten Hälfte 2025 geplant. Ebenso wird geprüft, welche möglichen
Zielgrössen und Indikatoren im Aufgaben- und Finanzplan aufgenommen werden könnten.

(23.7) Postulat Carole Binder-Meury, SP, Magden, Andreas Fischer Bargetzi, Grüne, Möhlin (Spre-
cher), Alfons Paul Kaufmann, Mitte, Wallbach, Markus Lang, GLP, Brugg, Dr. Titus Meier, FDP,
Brugg, Christian Minder, EVP, Lenzburg, vom 10. Januar 2023 betreffend Überarbeitung des So-
larkatasters (13. Juni 2023 / 13. Juni 2025)

Das Postulat verlangt, dass der auf dem Geoportal des Kantons enthaltene Solarkataster dahinge-
hend überarbeitet wird, dass für die Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer ersichtlich ist, ob be-
ziehungsweise mit welchen Hürden bei der Bewilligung einer Photovoltaikanlage auf ihrer Liegen-
schaft und mit welchen Subventionen zu rechnen ist. Eine Überarbeitung des Solarkatasters ist
bereits vor Einreichung des Postulats angegangen worden und im Verlauf des Jahrs 2023 im Sinne
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des Vorstosses ausgedehnt worden. Weitere Anliegen sind in Bearbeitung und sind im Verlauf des
Jahrs 2024 auf dem Geoportal aufgeschaltet worden. Die Erweiterung des Solarkatasters besteht
aus der Integration von denkmalgeschützten Objekten, die eine Dachfläche aufweisen. Des Weiteren
wird eine Annäherung an den Umgebungsschutz stattfinden, indem beispielsweise benachbarte Par-
zellen eines denkmalgeschützten Objekts zusätzlich herbeigezogen werden. Der Abschluss der Ar-
beiten läuft per Ende Berichtsjahr 2024 noch und eine Veröffentlichung des aktualisierten Katasters
ist im 1. Quartal 2025 vorgesehen.

(23.188) Postulat Thomas Baumann, Grüne, Suhr (Sprecher), Miro Barp, SVP, Brugg, Dr. Roland
Frauchiger, EVP, Thalheim, Martin Brügger, SP, Brugg, Martin Bossert, EDU, Rothrist, Matthias Bet-
sche, GLP, Möriken-Wildegg, Christian Keller, Grüne, Obersiggenthal, Andre Rotzetter, Mitte, Buchs,
vom 13. Juni 2023 betreffend Risikoabsicherung bei mitteltiefer Erdwärmenutzung (7. November
2023 / 7. November 2025)

Mit dem Postulat wird der Regierungsrat beauftragt, Lösungsmöglichkeiten zu prüfen, welche die fi-
nanziellen Risiken einer mitteltiefen Bohrung zur Energiegewinnung bei Nichtauffinden geeigneter
Schichten absichern. Auf Bundesseite werden diese Risiken zu 60 % abgedeckt. Der Bund sieht die
Fündigkeitsrisiken mit seinem Anteil abgedeckt.

Das Postulat wird im Rahmen des Masterplans Geothermie behandelt. Der Masterplan umfasst, un-
ter anderem, die beiden Themenkomplexe Geothermiekataster und mögliches Fördermodell. Eine
Publikation des Katasters ist im 3. Quartal 2025 vorgesehen.

(24.36) Motion Gian von Planta, GLP, Baden (Sprecher), Adrian Meier, FDP, Menziken, Daniel Not-
ter, SVP, Wettingen, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim, Daniele Mezzi, Mitte, Laufenburg, vom
16. Januar 2024 betreffend Konzentration der AEW Energie AG auf den Kernbereich Energieproduk-
tion und Verteilung (14. Mai 2024 / 14. Mai 2026)

Mit der Motion wird bezweckt, dass das Dekret über den Leistungsauftrag der AEW Energie AG
(AEW) angepasst und insbesondere Paragraf 1 so formuliert wird, dass die AEW nur Leistungen im
Infrastrukturbereich erbringen darf, die direkt der Energieproduktion und Verteilung dienen. Obwohl
der Regierungsrat sich in seiner Stellungnahme kritisch zur Umsetzungsfähigkeit geäussert und die
Überweisung als Postulat beantragt hat, wurde der Vorstoss als Motion überwiesen. Ein Vorschlag
zur Umsetzung der Motion, welcher die nachteiligen Effekte möglichst geringhält, ist in Erarbeitung.
Eine Überweisung der Botschaft an den Grossen Rat soll im 2. Quartal 2025 erfolgen.

Umwelt

(12.265) Motion Fredy Böni, SVP, Möhlin, vom 30. Oktober 2012 betreffend Revision des kantonalen
Nutzungsplans mit Dekret über den Schutz des Rheins und seiner Ufer (Rheinuferschutzdekret,
RhD) vom 16. April 1948 (Stand 25. August 2008) (27. August 2013 / 27. August 2017 / 27. Novem-
ber 2025 / 31. Dezember 2026)

Nach Abschluss der Pilotphase 2020 wurde die Bearbeitung des Gesamtperimeters des kantonalen
Nutzungsplans Rheinufer in Angriff genommen. Es fanden unter anderem mehrere Gespräche und
Mitwirkungsverfahren mit den Regionalplanungsverbänden Fricktal Regio und Zurzibiet Regio sowie
den Rheinanstössergemeinden statt. Alle Rheinanstössergemeinden haben bis Mitte 2023 ihre Stel-
lungnahmen zu den laufend aktualisierten Planentwürfen eingereicht. Die Rückmeldungen anerken-
nen mehrheitlich, dass viele ihrer Anregungen und Bedürfnisse aus den vorhergehenden Gesprä-
chen in die aktualisierte Planung eingeflossen sind.

Im Rahmen der Mitwirkungsauflage vom 28. März 2024 bis 26. Juli 2024 sind 90 Stellungnahmen
zum Entwurf des kantonalen Nutzungsplans zum Schutz der Rheinuferlandschaft (Kt NP Rheinufer-
landschaft) eingegangen. Die Auswertung der Eingaben zeigt grundsätzlich ein kontroverses Bild.
Bis diese beschlussfähig sind, bestehen noch Diskrepanzen und sind Anpassungen an den Pla-
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nungsunterlagen erforderlich. Die Mitwirkungseingaben werden in den Planungsunterlagen verarbei-
tet. Im Februar 2025 wird ein Runder Tisch mit den beiden involvierten Regionalplanungsverbänden
durchgeführt. Dabei sollen die fachübergreifenden Interessen erfasst und ein gemeinsamer Umgang
mit den Mitwirkungseingaben gefunden werden. Im Anschluss ist die öffentliche Auflage geplant. Der
Regierungsrat beantragt deshalb, die Frist bis 31. Dezember 2026 zu verlängern.

(18.163) Motion der Fraktion der Grünen und der SP-Fraktion (Sprecher Hansjörg Wittwer, Aarau)
vom 28. August 2018 betreffend zweckbestimmte Verwendung der Wasserzinserträge für die Ge-
wässerrevitalisierungen; Umwandlung in ein Postulat (5. März 2019 / 5. März 2022 / 5. Dezember
2026)

Um die Umsetzung der Gewässerrevitalisierungen zu beschleunigen, wurden folgende Massnahmen
getroffen:

a) Die Durchführung von Revitalisierungsprojekten wird – sofern möglich – gestützt auf das Bauge-
setz an Gemeinden übertragen. Projekte, die von Gemeinden vorangetrieben werden, erhalten
eine hohe Priorität;

b) Begleitung der Gemeinden bei der Ausscheidung der Gewässerräume in den Nutzungsplanungs-
revisionen. So werden die raumplanerischen Grundlagen für eine spätere Revitalisierung verbes-
sert;

c) Optimale Ausnutzung von Synergien zwischen Revitalisierungsplanung und Meliorationsverfah-
ren, da bei Meliorationen die Landausscheidung für Revitalisierungen so erfolgen kann, dass viele
Interessen berücksichtigt werden. Inwieweit diese Massnahmen genügen, wird sich – wie im Jah-
resbericht mit Jahresrechnung 2021 dargelegt – innerhalb der aktuellen Planungsperiode 2023
bis 2025 zeigen.

d) Die Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) hat einen Auftrag an die Finanzkon-
trolle gestellt, welcher unter anderem klären soll, ob der Gesetzesauftrag gemäss § 32 Abs. 2
Wassernutzungsgesetz (WnG) mit der heutigen Praxis gewährleistet sei, oder ob die 5 % des
jährlichen Wasserzinsertrags einer Spezialfinanzierung zugewiesen werden müssten.

Die Finanzkontrolle hat im September 2024 die in Ziffer d) genannte Sonderprüfung "Umsetzung des
§ 32 Abs. 2 Wassernutzungsgesetz" mit einem Bericht abgeschlossen. Dieser wurde der Kommis-
sion für Aufgabenplanung und Finanzen übergeben. Die Besprechung der Resultate der Sonderprü-
fung wurde von der Kommission ins Jahr 2025 verschoben.

(19.18) Motion Martin Brügger, SP, Brugg (Sprecher), Barbara Portmann-Müller, GLP, Lenzburg, und
Hansjörg Wittwer, Grüne, Aarau, vom 8. Januar 2019 betreffend Umsetzungszeit und -qualität von
zielgerichtetem ökologischem Ausgleich sowie der Sicherstellung der notwendigen Pflege- und Un-
terhaltsmassnahmen; Umwandlung in ein Postulat (5. November 2019 / 5. November 2022 / 5. De-
zember 2023 / 5. Dezember 2024 / 31. Dezember 2025)

Das Departement Bau Verkehr und Umwelt hat in den letzten Jahren Anstrengungen zu einer in sich
konsistenten Handhabung des ökologischen Ausgleichs bei unterschiedlichen (Bau-)Projekten und
Planungen unternommen. Dabei ging es unter anderem um die Frage nach der Bemessung des öko-
logischen Ausgleichs, insbesondere auch im Siedlungsgebiet. Mit einer öffentlich zugänglichen
Richtlinie wird im Kanton Aargau eine fachlich fundierte Grundlage für einen einheitlichen, transpa-
renten Vollzug des ökologischen Ausgleichs bei raumwirksamen Tätigkeiten geschaffen. Sie wird die
gesetzlichen Vorgaben bündeln, bezugnehmend auf die bisherige Vollzugspraxis interpretieren,
diese präzisieren und in einer allgemein verständlichen Form zusammenfassen. Gleichzeitig werden
sachspezifische Themenblätter für Projekte mit spezifischen Erklärungsbedarf, wie beispielsweise im
Materialabbau oder bei den Kantonsstrassen die Richtlinie ergänzen. Die Vollzugsrichtlinie mit den
entsprechenden Themenblättern wurde im Jahr 2024 aufgrund der aktuellen Diskussionen und der
sich teilweise aufgrund von Einzelfällen angepassten kantonalen Praxis überarbeitet. Aufgrund der
hohen Komplexität der Thematik ist eine erneute interne Vernehmlassung angedacht. Diese Ver-
nehmlassung soll im Frühjahr 2025 erfolgen, die Vollzugsrichtlinie und die Themenblätter sollen per
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Ende 2025 vorliegen. Der Regierungsrat beantragt daher, die Frist für die Behandlung bis 31.
Dezember 2025 zu verlängern.

(19.116) Motion Alois Huber, SVP, Möriken-Wildegg (Sprecher), Ralf Bucher, CVP, Mühlau, Chris-
toph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen, Colette Basler, SP, Zeihen, Robert Obrist, Grüne, Schinz-
nach, Michael Wetzel, CVP, Ennetbaden, und Michael Notter, BDP, Niederrohrdorf, vom 7. Mai 2019
betreffend Sicherstellung von Bewässerungsmöglichkeiten; Umwandlung in ein Postulat (5. Novem-
ber 2019 / 5. Dezember 2022 / 5. Dezember 2024 / 5. Dezember 2025)

Im Leitbild Wasserversorgung von 2007 sind der Stand und die damit verbundene Kapazität der
Wasserversorgungsanlagen gesamtkantonal dokumentiert. Seither haben sich gewisse Rahmenbe-
dingungen verändert, wie beispielsweise das Bevölkerungswachstum oder das Klima mit zunehmen-
den Trockenheits- und Hitzeperioden im Sommer. Die für die Wasserversorgung verantwortlichen
Fachstellen des Kantons, die Abteilung für Umwelt des Departements Bau, Verkehr und Umwelt und
das Amt für Verbraucherschutz des Departements Gesundheit und Soziales haben für diese Aufga-
benstellung ein entsprechendes Projekt "Planung Trinkwasserversorgungssicherheit" lanciert. Im
Rahmen einer strategisch-konzeptionellen Begleitgruppe des Projekts wurden die Gemeinden in die
Arbeiten einbezogen. In drei Workshops wurden im Jahr 2022 Eckpfeiler für die erfolgreiche Projek-
tumsetzung identifiziert und die Möglichkeiten von künftig sinnvollen Wasserversorgungsregionen
besprochen. Wasserversorgungsregionen haben dann einen Mehrwert für die Gemeinden als Erbrin-
ger der Versorgungsleistung und letztlich für die Aargauer Bevölkerung und Gewerbetreibenden,
wenn sie das Risiko von Trinkwasser-Versorgungsengpässen massgeblich vermindern. Ein wichtiger
Faktor hinsichtlich Versorgungssicherheit ergibt sich aus der Lage und Mächtigkeit der Aargauer
Grundwasservorkommen. Die Regionen sollen so konzipiert sein, dass in allen Gemeinden der Re-
gion Wasser aus mindestens zwei voneinander unabhängigen ergiebigen Grundwasservorkommen
genutzt werden kann. Die Region soll ausserdem so bezeichnet werden, dass die in der Region ver-
fügbare Grundwassermenge den Wasserbedarf aller Gemeinden der Region abzudecken vermag.
Die Topografie ist ebenfalls ein naturgegebener Faktor für die Planung der Verteil-Infrastruktur. Nicht
zuletzt soll in der Region auch ein gutes Einvernehmen zwischen den Wasserversorgungen und im
Bedarfsfall eine effiziente technische Zusammenarbeit der Betriebe bestehen. Deshalb ist es sinn-
voll, die Regionen so zu gestalten, dass die traditionelle Zusammenarbeit der Wasserversorgungen
und bestehende Verbindungen weitergepflegt werden können.

Im Jahr 2023 wurden neun Informationsveranstaltungen in allen Regionen des Kantons durchge-
führt. Unter Berücksichtigung der wertvollen Diskussionsbeiträge, die an den Informationsanlässen
gemacht wurden, wurde eine Konsultation der mittels Wasserversorgungsregionen koordinierten
Wasserversorgungsplanung durchgeführt. Die Gemeinden und Wasserversorgungen konnten im
Rahmen einer e-Anhörung zur Relevanz einer regional koordinierten Wasserversorgungsplanung,
zur Zuteilung in eine Wasserversorgungsregion sowie zu den Aufgaben von Wasserversorgungsregi-
onen und kantonalen Förderungsmassnahmen bis zum Sommer 2024 Stellung nehmen. Die Ergeb-
nisse wurden den Gemeinden und Wasserversorgungen im Dezember 2024 kommuniziert. Die Vor-
teile, die eine koordinierte Wasserversorgungsplanung für die Trinkwassersicherheit bietet, sind
mehrheitlich auf Anerkennung gestossen und diesbezügliche Verbesserungen wurden als bedeut-
sam erachtet, damit eine gute Trinkwasserversorgungssicherheit in allen Gemeinden erreicht werden
kann.

Es ist vorgesehen, mittels Revision des "Leitbilds Wasserversorgungen Aargau" und die darauf ab-
gestimmte Revision des Richtplankapitels V1.1 "Grundwasser und Wasserversorgung" die nötige
Verbindlichkeit für eine effektive regional koordinierte Wasserversorgungsplanung zu erreichen. Es
ist geplant, dass das Leitbild Wasserversorgungen bis im Herbst 2025 aktualisiert vorliegt. Insbeson-
dere wird die Regionalisierung überarbeitet und der landwirtschaftliche Bedarf für Bewässerungsan-
lagen mitberücksichtigt, womit die Hauptforderungen des Postulats erfüllt sein werden. Der Regie-
rungsrat beantragt deshalb, die Frist für die Behandlung bis 5. Dezember 2025 zu verlängern.
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(24.81) Postulat Isabelle Schmid, Grüne, Tegerfelden (Sprecherin), Martin Brügger, SP, Brugg, Béa
Bieber, GLP, Rheinfelden, Sabine Sutter-Suter, Mitte, Lenzburg, Monika Baumgartner, Mitte, Teger-
felden, Robert Alan Müller, SVP, Freienwil, Therese Dietiker, EVP, Aarau, Thomas Baumann, Grüne,
Suhr, vom 19. März 2024 betreffend "mehr Bäume auf öffentlichem Grund" (27. August 2024 / 27.
August 2026)

Um das Potenzial von Bäumen auf öffentlichen Flächen in Kantonsbesitz und generell im Hinblick
auf ihre Wirkung abzuschätzen, wird eine externe Studie in Auftrag gegeben. Grundlage für die Ana-
lysen bildet eine aktualisierte Klimaanalyse mit einer Auflösung von 5 m x 5 m. Dies entspricht in
etwa der Fläche, welche ein ausgewachsener Baum einnimmt. Das integrierte Künstliche Intelligenz
(KI)-Tool wird die Wirkung der Bäume auf die Umgebung im planerischen Kontext abschätzen kön-
nen. Die Aktualisierung erfolgt im Jahr 2025 und die darauf aufbauenden planerischen Instrumente
werden im Jahr 2026 vorliegen.

(24.150) Postulat Walter Stierli, SVP, Fischbach-Göslikon (Sprecher), Mario Gratwohl, SVP, Nieder-
wil, Christoph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen, René Bodmer, SVP, Unterlunkhofen, Roland Büchi,
SVP, Wohlen, Roland Vogt, SVP, Wohlen, vom 14. Mai 2024 betreffend Anpassung Jagdverordnung
«Ordnungsbusse bei Verletzung der Leinenpflicht» (17. Dezember 2024 / 17. Dezember 2026)

Die Einführung des von den Postulanten gewünschten Ordnungsbussentatbestands in der Jagdver-
ordnung ist nicht möglich. Dies muss über eine vom Grossen Rat zu beschliessende Anpassung des
Einführungsgesetzes zur schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO) sowie über eine Ergän-
zung der Verordnung über das Ordnungsbussenverfahren (OBVV) erfolgen.

Der Regierungsrat wird die Ausgestaltung der Verletzung der Leinenpflicht gemäss § 21 Abs. 1 der
Jagdverordnung des Kantons Aargau (AJSV) als Ordnungsbussentatbestand im Rahmen der nächs-
ten Revision der EG StPO und OBVV prüfen und dem Grossen Rat gegebenenfalls eine entspre-
chende Vorlage unterbreiten.

Verkehr

(00.342) Motion Kurt Rüegger, Rothrist, vom 26. September 2000 betreffend neuen Aareübergang
im Raume Rothrist/Aarburg als Anschluss resp. Weiterführung der Wiggertalstrasse in den Kanton
Solothurn; Umwandlung in ein Postulat (29. Mai 2001 / 29. Mai 2005 / 29. Dezember 2026)

Der Aareübergang im Raum Rothrist/Aarburg ist im Richtplan nördlich des A1-Anschlusses Rothrist
als Zwischenergebnis festgehalten. Eine vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton Solothurn durchgeführte Zweckmässigkeitsbeurteilung hat den positiven Nut-
zen eines neuen Aareübergangs im Raum Aarburg/Rothrist als Ersatz des Aareübergangs in Aar-
burg bestätigt. Offen blieb die Lage nördlich oder südlich des A1-Anschlusses Rothrist. Der A1-
Anschluss Rothrist wurde zwecks Leistungssteigerung der Verkehrsanlage, der Integration in das
Verkehrsmanagement Wiggertal sowie zur Klärung der Lage einer neuen Aarequerung untersucht.
Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die Einbindung eines neuen Aareübergangs südlich des A1-An-
schlusses vorteilhafter ist. Mit der Weiterbearbeitung des Strassenprojekts Wiggertalstrasse Nord mit
einem Umsetzungshorizont bis 2030 wären die Voraussetzungen für eine weitere Planung gegeben.
Sobald dies geklärt ist, können die Vorbereitungen zum Richtplan-Verfahren (Ziel: Festsetzung) ge-
startet werden.
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(20.55) Motion Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher), Maurus Kaufmann, Grüne, Seon, Ralf Bu-
cher, CVP, Mühlau, Martin Brügger, SP, Brugg, und Barbara Portmann-Müller, GLP, Lenzburg, vom
3. März 2020 betreffend Aufnahme des Ziels "Vermindern des Ressourcenverbrauchs und der Belas-
tung von Mensch und Umwelt" in die Mobilitätsstrategie mobilitätAARGAU (15. September 2020 / 15.
September 2023 / 15. Dezember 2026)

Die Strategie mobilitätAARGAU wurde im Dezember 2016 vom Grossen Rat ohne Gegenstimme
gutgeheissen. Das Anliegen der Motion ist bereits implizit in den Stossrichtungen enthalten. Gemäss
der überwiesenen Motion soll dieses Ziel auch explizit in die Strategie aufgenommen werden. Mit ei-
nem Standbericht zur Strategie mobilitätAARGAU wurde die Implementierung dieser Ziele vorberei-
tet. Der Standbericht gibt Auskunft über den heutigen Stand der Umsetzung der Strategie. Hauptau-
genmerk sind dabei die Umsetzungskonzepte und deren Massnahmen. Die beiden Fokusthemen
"Klima und Ressourcenschonung" sowie "Mobilität und Digitalisierung" enthalten zudem eine Ausle-
geordnung zu diesen wichtigen Themen mit Blick auf die in der Motion geforderte Aktualisierung der
Strategie mobilitätAARGAU. Der Standbericht wurde am 7. November 2022 von der Kommission
Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) zur Kenntnis genommen. Er ist damit der
erste Baustein für die anstehende Aktualisierung der Strategie mobilitätAARGAU. Eine Aktualisie-
rung drängt sich nun auf, da die Mobilität der Zukunft weiterhin vor grossen Herausforderungen
steht. Die bestehende Verkehrsinfrastruktur stösst vielerorts an ihre Kapazitätsgrenze. Gleichzeitig
ist die für die Mobilität zur Verfügung stehende Fläche begrenzt und konkurriert mit alternativen Nut-
zungen. Neue Technologien wie die Digitalisierung und Automatisierung von Fahrzeugen eröffnen
zukunftsprägende Möglichkeiten, schaffen aber auch neue Herausforderungen. Gleichzeitig ist der
Fokus auf den Zusammenhang zwischen Raum, Gesellschaft und Mobilität zu legen und deren Wir-
kung zu beschreiben. Ziel ist, dass die neue Strategie dem Grossen Rat Ende 2026 unterbreitet wer-
den kann.

(20.63) Postulat Andreas Meier, CVP, Klingnau, vom 3. März 2020 betreffend Erweiterung des Bahn-
angebotes der S27 nach Bad Zurzach auf den Viertelstundentakt (15. September 2020 / 15. Septem-
ber 2023 / 15. Dezember 2030)

Der Viertelstundentakt zwischen Turgi und Koblenz ist ein wichtiges öV-Ausbauprojekt des Kantons
Aargau und im Mehrjahresprogramm öV 2020 enthalten. Die Planungen für den nächsten Ausbau-
schritt verzögern sich aufgrund von Umsetzungsproblemen beim Strategischen Entwicklungspro-
gramm (STEP) Ausbauschritt (AS) 2035 und sollen 2026 dem Bundesparlament unter dem Titel
«Botschaft 2026 – Konsolidierung AS 2035» erneut vorgelegt werden.

Im Rahmen dieser aktuell laufenden Konsolidierung des Angebotskonzeptes 2035 auf Bundesebene
setzt sich der Kanton Aargau dafür ein, dass Teile des Angebotsausbaus im Unteren Aaretal zwi-
schen Turgi und Koblenz bereits mit dem Angebotskonzept 2035 umgesetzt werden können.

Die vollständige Umsetzung des Zielzustandes wird der Kanton Aargau in die Planungen nächsten
Ausbauschrittes (ehemals STEP 2040/45, neu «Botschaft 2030») eingeben und sich dafür einsetzen,
dass der Ausbau nach einem Parlamentsentscheid auf Bundesebene möglichst rasch umgesetzt
werden kann.

(20.93) Motion Kathrin Hasler, SVP, Hellikon (Sprecherin), Christoph Riner, SVP, Zeihen, Désirée
Stutz, SVP, Möhlin, Andy Steinacher, SVP, Schupfart, Manuel Tinner, SVP, Döttingen, Hansjörg
Erne, SVP, Leuggern, Bruno Tüscher, FDP, Münchwilen, Franco Mazzi, FDP, Rhein¬felden, Alfons
Paul Kaufmann, CVP, Wallbach, Werner Müller, CVP, Wittnau, Elisabeth Burgener, SP, Gipf-Oberf-
rick, Colette Basler, SP, Zeihen, Dr. Bernhard Scholl, Möhlin, vom 12  Mai 2020 betreffend Erarbei-
tung einer Gesamtverkehrsplanung Fricktal; Umwandlung in ein Postulat (10. November 2020 / 10.
November 2023 / 10. Dezember 2026)

Das Fricktal ist eine dynamische und wirtschaftlich starke Region, welche zukünftig weiter wachsen
wird. Die wachsende Bevölkerung und die Zunahme der Arbeitsplätze stellen hohe Anforderungen
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hinsichtlich der Abstimmung von Siedlung und Verkehr. Der Kanton Aargau fokussiert sich im Rah-
men von mehreren Planungen auf die Räume mit dem grössten Handlungsbedarf:

Im Raum Frick-Stein-Laufenburg wird ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. 2024 wurden die
Planerleistungen vergeben, Perimeter und Projektorganisation definiert und basierend auf der inhalt-
lichen Analyse mit den Gemeinden die Zielsetzungen diskutiert. 2025 werden die Zielsetzungen kon-
kretisiert, die Stossrichtungen festgelegt und danach Massnahmen erarbeitet. Das Konzept wird in
enger Abstimmung mit dem Regionalplanungsverband sowie den Gemeinden erarbeitet. Das Ge-
samtverkehrskonzept dient auch zur Klärung der funktionalen Anforderungen an eine mögliche neue
Rheinquerung bei Sisseln, welche im Anschluss an das Gesamtverkehrskonzept geprüft wird. Eben-
falls im Raum Frick-Stein-Laufenburg befindet sich mit dem Sisslerfeld die grösste Arbeitsplatzzone
des Kantons Aargau. Im Rahmen der Gebietsentwicklung Sisslerfeld wird dieses Gebiet schrittweise
entwickelt.

Im Raum Zurzibiet ist ebenfalls ein Gesamtverkehrskonzept in Erarbeitung. Gleichzeitig wird der Er-
satz der Rheinquerung Waldshut–Koblenz geklärt. Ende 2024 startet die Behördenvernehmlassung
zu Situationsanalyse, den Schlüsselmassnahmen und der Varianteneingrenzung bezüglich des Er-
satzes der Rheinquerung Waldshut-Koblenz. Ab Mitte 2025 ist die Vertiefung der Massnahmen vor-
gesehen. Beim Ersatz der Rheinquerung liegt der Fokus auf dem Variantenentscheid, der Machbar-
keit und der Umsetzungsplanung.

Im Raum Rheinfelden konnte im Jahr 2024 das Konzept Verkehrsmanagement Rheinfelden abge-
schlossen werden. Das kantonsübergreifende Konzept sieht verschiedene Massnahmen in den Ge-
meinden Rheinfelden, Möhlin und Kaiseraugst vor, welche darauf abzielen, das bestehende Stras-
sennetz effizienter zu nutzen, Stausituationen aus dem Siedlungsgebiet zu verlagern und die
Fahrplanstabilität des öffentlichen Verkehrs zu gewährleisten. Auf Basis des Konzepts erfolgen die
Vertiefung, Projektierung und Umsetzung des Verkehrsmanagements durch die Abteilung Tiefbau.

(20.241) Motion Gian von Planta, GLP, Baden, vom 8. September 2020 betreffend Eintrag der Fort-
führung der Limmattalbahn nach Siggenthal und nach Fislisbach als Vororientierung im Richtplan;
Umwandlung in ein Postulat (23. März 2021 / 23. März 2024 / 23. Dezember 2026)

Mit der Aufstufung der Limmattalbahn im Abschnitt Killwangen–Baden im kantonalen Richtplan zum
Zwischenergebnis hat der Grosse Rat den Regierungsrat beauftragt, die räumliche Abstimmung fest-
setzungsreif zu vervollständigen. Dabei ist die enge inhaltliche Abstimmung mit dem Gesamtver-
kehrskonzept Region Baden und Umgebung zentral. Im Rahmen der weiteren Planung bis zur Fest-
setzung wird der Regierungsrat bei ausreichender räumlicher Abstimmung den Richtplaneintrag
einer allfälligen Weiterführung der Limmattalbahn von Baden in den Raum Siggenthal prüfen. Die
Grundlagen dafür sind im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts Region Baden und Umgebung in
Bearbeitung. Bezüglich der Achse Baden–Fislisbach ist im Mehrjahresprogramm öV 2020 festgehal-
ten, dass sie auch langfristig kein genügendes Potenzial für eine Tramerschliessung erreichen
dürfte. Eine Neubeurteilung aufgrund allenfalls wesentlich veränderter raumplanerischer Grundlagen
erfolgt ebenfalls im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts Region Baden und Umgebung. Die Er-
kenntnisse werden bei der nächsten Überarbeitung im Mehrjahresprogramm öV berücksichtigt. Soll-
ten die SBB dieses Trassee langfristig nicht mehr beanspruchen, so wird der Kanton alles daranset-
zen, es zu erhalten und ganz oder abschnittsweise als öV-Achse in Richtung Mellingen oder
Rohrdorferberg zu nutzen. Dies wird im Rahmen der Überarbeitung des Mehrjahresprogramms öV
2026 erfolgen.

(23.402) Motion A. Fischer Bargetzi, Grüne (Sprecher), C. Basler, SP, B. Bieber, GLP, C. Binder-
Meury, SP, St. Müller, SVP, G. Häseli, Grüne, B. Käser, FDP, A. Kaufmann, Mitte, D. Mezzi, Mitte, A.
Reimann, SVP, C. Rohrer, SP, R. Schmid, SP, Dr. B. Scholl, FDP, A. Steinacher, SVP, D. Stutz,
SVP, E. Suter, SVP, B. Tüscher, FDP, vom 12. Dezember 2023 betreffend Heraufstufung der S-
Bahn Haltestelle "Sisslerfeld" im kantonalen Richtplan auf "Zwischenergebnis" (23. April 2024 / 23.
April 2026)
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Ein Richtplaneintrag im Zwischenergebnis zeigt, was vorzukehren ist, damit eine zeitgerechte Ab-
stimmung der raumwirksamen Tätigkeiten erfolgen kann. Damit die Grundlagen hierfür aufbereitet
werden können, ist der Kanton Aargau mit der SBB in Kontakt getreten. Die SBB und der Kanton
Aargau werden Abklärungen hinsichtlich der baulichen und betrieblichen Anforderungen einer S-
Bahnhaltestelle Sisslerfeld treffen. Die Prüfung erfolgt in Abstimmung mit der geplanten Verlegung
des Freiverlads von Frick ins Sisslerfeld und mit dem geplanten Anschlussgleis der Firma Bachem.
Die inhaltliche Prüfung durch SBB und Kanton wird im Jahr 2025 erfolgen.

(24.21) Motion Christian Minder, EVP, Lenzburg (Sprecher), Matthias Betsche, GLP, Möriken-
Wildegg, Robert Obrist, Grüne, Schinznach, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim, Sabine Sutter-
Suter, Mitte, Lenzburg, Brigitte Vogel, SVP, Lenzburg, Gabi Lauper Richner, SP, Niederlenz, vom 16.
Januar 2024 betreffend Sanierung des gefährlichen kantonalen Veloroutenabschnittes auf der K472
in Wildegg; (Unterführung SBB Linie Aarau–Brugg); Umwandlung in ein Postulat (14. Mai 2024 / 14.
Mai 2026)

Die Motion wurde abgelehnt beziehungsweise als Postulat entgegengenommen. Die in Aussicht ge-
stellte Vertiefungsstudie zur Veloverbindung Aarebrücke–Gleisquerung–K112 wird zurzeit in Abstim-
mung mit der Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrung Wildegg aufgegleist. Momentan besteht noch
Abstimmungsbedarf zum Vorgehen mit der Gemeinde Möriken-Wildegg. In der Studie werden die
Machbarkeit und Zweckmässigkeit der in der Motion geforderten Velounterführung Jurastrasse über-
prüft und gegebenenfalls vertieft. Die Hauptarbeiten an der Studie erfolgen im Jahr 2025.

(24.38) Postulat Christian Minder, EVP, Lenzburg (Sprecher), Matthias Betsche, GLP, Möriken-
Wildegg, Robert Obrist, Grüne, Schinznach, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim, Sabine Sutter-
Suter, Mitte, Lenzburg, Brigitte Vogel, SVP, Lenzburg, Gabi Lauper Richner, SP, Niederlenz, vom 16.
Januar 2024 betreffend Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für den kantonalen Veloroutenab-
schnitt auf der K472 in Wildegg (Unterführung SBB Linie Aarau–Brugg) (23. April 2024 / 23. April
2026)

Es ist davon auszugehen, dass sich die Verkehrssituation mit dem neu eingerichteten Lichtsignal für
das Verkehrsmanagement eingespielt hat. Die Abklärungen für geeignete kurzfristige Massnahmen
zur Erhöhung der Sicherheit für die Velofahrenden werden im Frühjahr 2025 gestartet. Dann hat sich
die Verkehrssituation mit dem neu eingerichteten Lichtsignal für das Verkehrsmanagement einge-
spielt und es sind saisonbedingt wieder mehr Velofahrende unterwegs, womit die notwendigen Erhe-
bungen durchgeführt werden können.
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TEIL 2 – JAHRESBERICHT GROSSER RAT, GERICHTE KANTON AARGAU, FINANZKON-
TROLLE, BEAUFTRAGTE FÜR ÖFFENTLICHKEIT UND DATENSCHUTZ
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6. Grosser Rat

 Ratsplenum

Die erste Grossratssitzung des Amtsjahrs mit Präsidiumswahl fand am 9. Januar 2024 statt. Der
Grosse Rat tagte im Jahr 2024 an 35 Sitzungen (Vorjahr: 34).

Im vierten Jahr der Legislaturperiode 2021/2024 nahm die Anzahl der Geschäfte zwar leicht ab, es
lagen jedoch Geschäfte mit umfassendem Diskussionsbedarf (2,5 bis 6,5 Stunden/Geschäft) vor:

• 23.326: Weiterentwicklung der Polizeiorganisation und der Polizeibestände im Kanton Aargau;
Leitsätze

• 23.274: Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) 2030
• 24.112: Schulgesetz; Totalrevision; Entwurf neues Volksschulgesetz (E-VSG); Entwurf neues Mit-

telschulgesetz (E-MSG); Bericht und Entwurf zur 1. Beratung
• 24.228: Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028 (AFP) mit Budget 2025
• 24.273: Steuergesetzrevision 2025; Erstes Umsetzungspaket Leitsätze; Steuerstrategie 2022–

2030; Steuergesetz (StG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung
• 24.258: Sportgesetz (SportG); Bericht und Entwurf zur 1. Beratung

Im Ratsplenum behandelte der Grosse Rat insgesamt 100 Sachvorlagen und Berichte (Botschaften,
Wahl- und Inpflichtnahmegeschäfte, Begnadigungen, Einbürgerungsgeschäfte, Petitionen, Be-
richte/Kommissionsvorlagen) (Vorjahr: 111), davon 62 regierungsrätliche Botschaften (Vorjahr: 65)
sowie 248 parlamentarische Vorstösse (Vorjahr: 259).

Zu den wichtigsten parlamentarischen Vorstössen gehören die Motionen und Postulate, mit denen
der Grosse Rat Massnahmen und Veränderungen initiieren kann, sofern eine "Überweisung", das
heisst eine Zustimmung, durch das Ratsplenum erfolgt.

Grossratsbeschlüsse zu den 53 im Jahr 2024 behandelten Motionen:
• Überweisung an den Regierungsrat 14
• Überweisung als Postulat 15
• Ablehnung 13
• Rückzug 7
• Überweisung an den Regierungsrat

und gleichzeitige Abschreibung 2
• Überweisung als Postulat

und gleichzeitige Abschreibung 2

Grossratsbeschlüsse zu den 33 im Jahr 2024 behandelten Postulate:
• Überweisung an den Regierungsrat 19
• Ablehnung 4
• Rückzug 5
• gleichzeitige Abschreibung 5

Die Anzahl der hängigen Geschäfte betrug Ende Jahr 113 (Vorjahr: 119). Insgesamt behandelte der
Grosse Rat im Jahr 2024 452 Traktanden (Vorjahr: 479).

Am 20. Oktober 2024 fanden die Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrats und des Grossen
Rats statt. Aufgrund der damit verbundenen Rücktritte und der Nichtwiederwahl von Grossratsmit-
gliedern kam es per Ende 2024 zu 23 Mutationen im Grossen Rat. Während des Amtsjahres 2024
traten 3 weitere Ratsmitglieder (2 SVP, 1 Grüne) aus dem Grossen Rat zurück (Vorjahr: 18).

Am 17. Dezember 2024 fand die 123. und letzte Grossratssitzung der Legislaturperiode 2021–2024
in würdigem Rahmen statt. Die austretenden 23 Ratsmitglieder wurden von Grossratspräsidentin Dr.
Mirjam Kosch verabschiedet.
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Die KoRa (Konferenz der Ratssekretärinnen und Ratssekretäre) veranstaltete im Grossratsgebäude
des Kantons Aargau am 23. August 2024 das "Vizepräsidien-Seminar" für künftige Grossrats-, Kan-
tonsrats- bzw. Landratspräsidien. Im Fokus des Seminars standen die Vorbereitung der Vizepräsi-
dien auf ihr Präsidiumsjahr und der gemeinsame Austausch.

 Büro des Grossen Rats und Präsidentenkonferenz

Das Büro des Grossen Rats traf sich im Jahr 2024 zu 6 Sitzungen (Vorjahr: 4). Das Büro befasste
sich neben den üblichen Tätigkeiten als Ratsleitungsorgan insbesondere mit dem Legislaturwechsel
des Grossen Rats.

Das Büro unternahm im Mai 2024 einen Truppenbesuch mit dem Themenschwerpunkt Drohnenkom-
mando 84 und Aufklärungsdrohnensystem 95 sowie die Herausforderungen für die Schweizer Ar-
mee. Zudem besuchte das Büro das Haus der Kantone und das Bundeshaus in Bern. Nebst dem
Besuch der Nationalratssitzung standen die Themen "digitale Verwaltung" und die "Konferenz der
Kantonsregierungen" im Vordergrund.

Die Kommissionspräsidien tauschten zusammen mit dem Grossratspräsidium ihre Erfahrungen in
der Legislaturperiode 2021–2024 aus und beschlossen Empfehlungen zuhanden des Büros. Es fand
2024 keine Präsidentenkonferenz statt.

 Grossrätliche Kommissionen

Insgesamt fanden im Jahr 2024 134 Sitzungen (Vorjahr: 144) statt, davon 100 Kommissionssitzun-
gen und 34 Subkommissionssitzungen. Durch den im Jahr 2024 neu eingeführten Sitzungsmodus für
die Plenums- und Kommissionsarbeit des Grossen Rates wird der Dienstag abwechselnd für das
Ratsplenum und die Kommissionsarbeit genutzt. Dank dieser Neuorganisation konnten insgesamt 58
von 100 Kommissionssitzungen an einem Dienstag durchgeführt werden (entspricht 58 %, Vorjahr
19 %). Ein beliebter Sitzungstag ist zudem der Donnerstag (20 Sitzungen), während an Montagen
und Freitagen je 11 Sitzungen stattfanden. Der neue Sitzungsmodus ermöglicht eine vermehrte Bün-
delung des Sitzungstages auf den Dienstag. Es können aus Kapazitätsgründen nicht alle Kommissi-
onssitzungen auf den Wochentag Dienstag geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Geschäftstätigkeit der Kommissionen leicht ab: Der Kommissi-
onsdienst hatte 2024 365 Sitzungsstunden (Vorjahr: 406) zu protokollieren. Die durchschnittliche Sit-
zungsdauer betrug 2.73 Stunden (Vorjahr: 2.82 Stunden). Online wurden 10 (Vorjahr: 12) Sitzungen,
ausschliesslich in den Subkommissionen der GPK, durchgeführt. Das Ziel, den Protokollentwurf dem
Kommissionspräsidium innerhalb von neun Arbeitstagen vorzulegen, wurde mit dem durchschnittli-
chen Wert von 6 Tagen unterschritten (Vorjahr: 6). Sitzungen von Subkommissionen fanden in den
Kommissionen GPK, JUS (Richterwahlen, Begnadigungen), SIK (Oberaufsicht Nachrichtendienst),
GSW (Beteiligungen), KAPF (Aargauische Pensionskasse APK) sowie neu in der BKS (PH FHNW)
statt.

Die Vorberatung der Sachgeschäfte in den Kommissionen erfolgte reibungslos. Die Totalrevision des
Schulgesetzes nahm mit insgesamt 8 Kommissionssitzungen viel Zeit in Anspruch.
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Tabelle 15: Anzahl Sitzungen in den Kommissionen und Subkommissionen (SubKo) 2022 bis 2024

UBV AVW BKS GPK GSW JUS KAPF SIK VWA EBK SubKo* Total

2024 9 13 18 2 15 6 11 9 13 4 34 134

2023 15 13 14 3 14 8 15 14 10 4 34 144

2022 11 15 12 3 16 7 13 8 14 4 32 135

(*Subkommissionen)

Im letzten Jahr der Legislaturperiode wurden insgesamt 9 Wechsel in den Kommissionen vorgenom-
men; davon erfolgten alle in den ständigen Kommissionen. In den interkantonalen Kommissionen
gab es im Jahr 2024 keine Wechsel. In der AVW und der KAPF wurden je 3 (von 15) Mitglieder er-
setzt. In den übrigen ständigen Kommissionen gab es je zwischen 0 bis 1 Wechsel.

 Grossratsgebäude

Das Grossratsgebäude steht vorrangig dem Ratsplenum und den weiteren Organen des Grossen
Rats sowie dem Parlamentsdienst zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind aber auch in der Verwal-
tung und bei externen Organisationen gefragt.

Tabelle 16: Belegungsstatistik Grossratsgebäude

Raum Anzahl Belegungen 2024 Vorjahr (2023)

Grossratssaal 117 125

Kommissionszimmer 1–3 232 210

Ratskeller 87 70

Otto-Kälin-Saal 112 121

Eingangshalle (Foyer) 38 22

Ganzes Grossratsgebäude 51 38

Total 637 586

47 % (Vorjahr: 49 %) der Belegungen ergaben sich durch den Parlamentsbetrieb (Plenum, Kommis-
sionssitzungen, Fraktionssitzungen etc.). Zu 31 % (Vorjahr: 33 %) wurden die Räumlichkeiten des
Grossratsgebäudes durch die Verwaltung in Anspruch genommen. 22 % (Vorjahr: 18 %) der Veran-
staltungen wurden durch externe Organisationen im Grossratsgebäude durchgeführt.

Das Angebot der Gratisführungen im Grossratsgebäude wurde von 35 Gruppen genutzt (Vorjahr:
25).

 Parlamentsdienst

Die Kernaufgabe des Parlamentsdiensts ist die Begleitung und Dokumentation der Rats- und Kom-
missionssitzungen. Im Jahr 2024 war die Auslastung der Mitarbeitenden durch die Kerntätigkeit in-
folge der Geschäfts- und Sitzungstätigkeit und des Legislaturwechsels gross. Erfreulicherweise
konnten zudem mehr Führungen für Gruppen und Schulklassen angeboten und durchgeführt wer-
den.
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7. Gerichte Kanton Aargau

Im Berichtsjahr widmete sich die Justizleitung verschiedenen Projekten. Insbesondere führte sie die
kantonalen Projektarbeiten zum Projekt "Justitia 4.0" weiter. Die Mitarbeitenden der Gerichte wurden
zu Jahresbeginn durch den Präsidenten der Justizleitung und die Generalsekretärin über das Projekt
informiert.

Das schweizweite Projekt "Justitia 4.0" treibt den digitalen Wandel in der Schweizer Justiz in Straf-,
Zivil- und Verwaltungsgerichtsverfahren voran. Frühestens 2027 sollen alle an einem Justizverfahren
beteiligten Parteien auf kantonaler und eidgenössischer Ebene mit den rund dreihundert Gerichten,
Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsbehörden Daten elektronisch über ein hochsicheres zentra-
les Portal austauschen können. In diversen Fachgruppen, denen auch Mitarbeitende der Gerichte
angehören, werden die Anforderungen an den digitalen Aktenaustausch erarbeitet. Am 20. Dezem-
ber 2024 verabschiedete die Bundesversammlung das Bundesgesetz über die Plattformen für die
elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ).

Ausserdem befasste sich die Justizleitung mit verschiedenen Immobilienvorhaben. So erfolgte zu
Beginn des Berichtsjahres der Umzug in das Gerichtsgebäude Aarau (ehemals Eniwa Gebäude), wo
das Bezirksgericht Aarau, das Spezialverwaltungsgericht, das Konkursamt und die Gerichtsbibliothek
neu an der Oberen Vorstadt 37 in Aarau untergebracht sind. Dadurch konnten rund 90 Arbeitsplätze
am neuen Standort konzentriert werden. Beim Bezirksgericht Lenzburg wurde mit den Bauarbeiten
begonnen. Die Fertigstellung und der Umzug sind für das 2. Quartal 2025 geplant. Die Planung zur
Umsetzung des 3-Zonenkonzepts am Bezirksgericht Rheinfelden wurde im Berichtsjahr abgeschlos-
sen, jedoch verzögert sich das Projekt aufgrund weiterer notwendiger Abklärungen mit den lokalen
Behörden. In der Folge wurden alternative Standorte für das Bezirksgericht Rheinfelden evaluiert.
Die Abklärungen für einen neuen, zentralen Standort des Bezirksgerichts Zurzach haben sich im Be-
richtsjahr verzögert. Die Planung ist weiterhin im Gange und hängt von den Entscheidungen der lo-
kalen Behörden ab.

Die generelle Belastung der Aargauer Gerichtsbarkeit im Berichtsjahr nahm wiederum zu.

 Justizgericht

Am Anfang des Berichtsjahrs waren beim Justizgericht drei Beschwerden hängig. Im Berichtsjahr
gingen acht Beschwerden ein, die verschiedene Rechtsbereiche betrafen. Zwei Eingaben wurden
wegen der offensichtlichen Unzuständigkeit des Justizgerichts nicht weiterverfolgt. Das Justizgericht
entschied im Jahr 2024 über sieben Beschwerden. Am Ende des Berichtsjahrs waren zwei Be-
schwerden beim Justizgericht hängig, beim Bundesgericht waren zu diesem Zeitpunkt keine Verfah-
ren gegen Urteile des Justizgerichts zu verzeichnen.

 Obergericht

Die Abteilungen Zivilgericht, Versicherungsgericht und Verwaltungsgericht haben eine Zunahme der
Fälle zu verzeichnen, ebenso die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission. Bei der Abteilung
Handelsgericht bewegt sich die Anzahl Fälle auf Vorjahresniveau. Die Abteilung Strafgericht und die
Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz erfuhren eine leichte Abnahme der Fälle, was im lang-
jährigen Bereich der normalen Schwankungen liegt. Die am Obergericht insgesamt pendenten Ver-
fahren nahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent zu.

 Zwangsmassnahmengericht

Die Anzahl der Haftfälle nahm beim Zwangsmassnahmengericht leicht zu. Die Anzahl der übrigen
Zwangsmassnahmenfälle bewegte sich auf dem Vorjahresniveau. Gesamthaft war eine sehr hohe
Belastung zu verzeichnen, mit weiterhin hohen Fallzahlen und hoher Komplexität.
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 Spezialverwaltungsgericht

Die Anzahl der Fälle in der Abteilung Steuern nahm im Vergleich zum Vorjahr leicht zu, wobei bei
den Ordnungsbussenverfahren ein deutlicher Anstieg von rund vierzig Prozent zu verzeichnen war.
In der Abteilung Kausalabgaben und Enteignungen ergab sich eine leichte Abnahme der Fallein-
gänge. Während die Pendenzen in der Abteilung Steuern leicht reduziert werden konnten, nahmen
sie in der Abteilung Kausalabgaben und Enteignungen zu.

 Bezirksgerichte

Die Gesamtzahl der 2024 bei den Bezirksgerichten (Gesamtgericht sowie Einzelrichterinnen und Ein-
zelrichter) eingegangenen Verfahren nahm im Vergleich zum Vorjahr um über drei Prozent zu und
erreichte mit 41'153 Geschäften einen Höchststand. Der seit 2017 anhaltende Trend setzte sich da-
mit fort. Die Anzahl erledigter Verfahren bewegte sich auf dem Niveau der Vorjahre, so dass die per
Ende Jahr pendenten Fälle angestiegen sind. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der anhal-
tenden Belastungssituation zu sehen, die in den vergangenen Jahren einzig durch die Mehrarbeit der
Gerichtspräsidien (über ihr ordentliches Pensum hinaus) bewältigt werden konnte. Nebst den seit
Jahren steigenden Fallzahlen führt die wachsende Komplexität der Rechtssetzung und Rechtspre-
chung zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Erstinstanzen. Mehrere Bezirksgerichte haben
die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht, weshalb die Justizleitung dem Grossen Rat die Bewilligung
von 29 Zusatzstellen beantragen musste, um der gestiegenen Belastung Rechnung zu trage und ein
Ansteigen der Pendenzen zu verhindern.

 Schlichtungsbehörden

7.6.1 Friedensrichter und Friedensrichterinnen

Die Anzahl der im Berichtsjahr bei den Friedensrichterinnen und Friedensrichtern eingegangenen
Schlichtungsgesuche ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und beläuft sich auf 1'458 Verfah-
ren. Verfahrenseingänge und -erledigungen halten sich die Waage.

Von den 1'463 erledigten Verfahren wurden rund zwei Drittel auf Stufe Friedensrichter erledigt (durch
Vergleich/Teilvergleich/Urteilsvorschlag/Abschreibung/Rückzug/Nichteintreten oder aussergerichtli-
che Einigung). Rund ein Drittel der Fälle wurde durch die Ausstellung der Klagebewilligung abge-
schlossen. Diese Werte liegen in der Grössenordnung des Vorjahrs.

7.6.2 Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht

Die Verfahrenseingänge bei den Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht haben sich im Vergleich
zum Rekordjahr 2023 wieder leicht reduziert, doch sind sie im Vergleich zu den Vorjahren nach wie
vor deutlich höher.

Die Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht haben 88 Prozent der Verfahren endgültig erledigt
und damit wesentlich zur raschen Streitbeilegung und zur Entlastung der Gerichte beigetragen. Die
von den Schlichtungsbehörden von Gesetzes wegen zu erbringende Rechtsberatung wurde wiede-
rum rege in Anspruch genommen.

Im Herbst 2024 wählte der Regierungsrat sämtliche Präsidentinnen und Präsidenten sowie Schlich-
terinnen und Schlichter für eine weitere Amtsperiode. Bei den Schlichterinnen und Schlichtern gab es
insgesamt acht Wechsel.

7.6.3 Schlichtungsstelle für Gleichstellungsfragen

Im Laufe des Berichtsjahres gingen bei der Schlichtungsstelle für Gleichstellungsfragen drei Gesu-
che ein. Weitere drei Gesuche waren aus dem vorherigen Jahr hängig. Von den sechs Verfahren
konnten vier einvernehmlich abgeschlossen werden, zwei mit Vergleich und zwei durch Gesuchs-
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rückzug. In einem Verfahren wurde nach durchgeführter Verhandlung der Gesuchstellerin die Klage-
bewilligung erteilt. Ein Verfahren wurde mit einem Nichteintretensentscheid beendet. Damit waren
per Ende 2024 keine Verfahren pendent. Die Rechtsberatung der Präsidentin, beschränkt auf Ver-
fahrensfragen sowie allgemein zum Gleichstellungsrecht, wurde wieder mehrfach genutzt.

 Konkursamt

Im Jahr 2024 erreichte die Zahl der Konkurseröffnungen – nachdem diese im Vorjahr leicht rückläufig
gewesen waren – wiederum einen neuen Höchststand, bei einer Zunahme der Fälle um rund zwan-
zig Prozent. Fast in allen Bezirken war eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Dabei fiel die Zu-
nahme bei den Konkurseröffnungen über natürliche Personen (inkl. Erbschaftsliquidationen) deutlich
höher aus als bei den Firmenkonkursen (Gesellschaften) unter Einbezug der Organisationsmängel-
verfahren gemäss Art. 731b OR.
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17. Neuerungen im Jahresbericht mit Jahresrechnung 2024

Mit der Änderung des Gesetzes über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen
(GAF) vom 14. März 2023 (22.359) wurde die sachgemässe Kompensation zwischen Budgetmitteln
mit und ohne Verpflichtungskredit innerhalb der Steuergrösse Globalbudget eingeführt. Dazu wurde
§ 14 Abs. 1 GAF entsprechend angepasst und die sachgemässe Kompensation im neuen § 14 Abs.
1bis GAF definiert. Die Bestimmungen sind per 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Sachgemässe Kom-
pensationen waren somit erstmals für das Budget 2024 möglich. Kompensationen gelten dann als
sachgemäss, wenn die Kompensation nicht benötigter Budgetmittel aus dem Globalbudget zur Fi-
nanzierung von nicht oder zu tief budgetierten Verpflichtungskrediten innerhalb des Globalbudgets
erfolgt. Die Kompensation mit Budgetmitteln aus jenem Teil des Globalbudgets mit Verpflichtungs-
krediten in jenen ohne Verpflichtungskredite ist nur bei gleichem Verwendungszweck sachgemäss.
Die Umsetzung der sachgemässen Kompensationen innerhalb des Globalbudgets erfolgt durch die
Abteilung Finanzen des Departements Finanzen und Ressourcen. Mit dem Jahresbericht mit Jahres-
rechnung 2024 werden diese Kompensationen im Anhang der Jahresrechnung gemäss § 14 Abs. 1
GAF erstmals ausgewiesen.

Im Rahmen der GAF-Revision wurde mit Beschluss vom 14. März 2023 unter anderem auch § 19
des Dekrets über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (DAF) erweitert.
Gemäss dem neu geschaffenen § 19 Abs. 1 lit. gter DAF enthält der Anhang der Jahresrechnung Be-
richte über den Stand oder den Abschluss von Pilotvorhaben, die Abweichungen zu geltenden
Rechtsgrundlagen aufweisen. Die Bestimmung trat ebenfalls per 1. Januar 2024 in Kraft, weshalb im
Anhang der Jahresrechnung 2024 erstmals Bericht über den Stand oder den Abschluss von Pilotvor-
haben erstattet wird.

In der Jahresrechnung 2024 kommt erstmals das mit der GAF-Revision per 1. Januar 2024 in Kraft
gesetzte angepasste Finanzierungsmodell Immobilien zur Anwendung. Entsprechend werden bei Im-
mobilienvorhaben ab 50 Millionen Franken (vormals ab 20 Millionen Franken) anstelle der Investitio-
nen deren über die Nutzungsdauer vorzunehmenden Abschreibungen im Saldo Finanzierungsrech-
nung berücksichtigt (§ 10 Abs. 3 DAF). Die Begrenzung des resultierenden Entlastungseffekts auf 40
Millionen Franken gemäss § 10 Abs. 4 DAF wurde aufgehoben.

Weiter wurde per 1. Januar 2024 § 13 Abs. 1 DAF aufgehoben, wonach Verpflichtungskredite oder
Teile von Verpflichtungskrediten pro Steuergrösse gesondert auszuweisen waren. Somit sind in der
Jahresrechnung 2024 nur noch die Verpflichtungskredite nach § 13 Abs. 2 DAF auszuweisen, wel-
che eine Kreditkompetenzsumme von mindestens 5 Millionen Franken aufweisen. In der Jahresrech-
nung 2024 findet sich daher noch eine Übersicht über Verpflichtungskredite mit Einzelvorlagen in
den Aufgabenbereichen (Abschnitt F). Ebenfalls wird auf den Ausweis der Finanzierungsrechnung in
den jeweiligen Aufgabenbereichsberichten (ehemals Abschnitt E) verzichtet. Diese Änderungen wur-
den bereits mit dem AFP 2024–2027 umgesetzt.
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